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VORBEMERKUNG 

Die Knopfhäusle-Siedlung steht im Herzen der 

Oberwiehre und ist nicht nur ein besonderes 

städtebauliches Kleinod, sondern auch ein 

wichtiges baukulturhistorisches Zeitzeugnis für 

die gesamte Stadt Freiburg.  

Vor fast 150 Jahren errichtete der Knopf-

fabrikant Jeremias Risler die Siedlung unweit 

seiner Knopffabrik als eines der ersten Projek-

te dieser Art in Baden. Die kleinen Arbeiter-

wohnungen boten den Beschäftigten der 

Knopffabrik einen für die damalige Zeit gesi-

cherten Lebensstandard. In den Wohnungen, 

die oft nicht größer als 50 m² sind, lebte eine 

ganze Familie. Die kleinen Gärten ermöglich-

ten den Anbau von Gemüse und Obst oder die 

Kleintierhaltung. Das Quartier bot Einkaufs-

möglichkeiten und hielt gemeinschaftliche Ein-

richtungen vor, beispielsweise zum Trocknen 

der Wäsche. Es gab einen Kindergarten und 

ein Wohnheim für unverheiratete Frauen.  

Im Laufe der Zeit änderten sich nicht nur die 

Besitzverhältnisse in der Siedlung. Trotz ver-

änderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, 

zwei Weltkriegen und sich stetig wandelnden 

Ansprüchen an Wohnen und Arbeiten, bildet 

die Siedlung auch nach 150 Jahren ein in ihrer 

Struktur und Funktion immer noch einzigarti-

ges Ensemble. Es besteht jedoch ein erhebli-

cher Erneuerungsbedarf der denkmalge-

schützten Bausubstanz, der öffentlichen und 

privaten Erschließungs- und Freiräume und 

Bedarf an einer Verbesserung des sozialen 

Miteinanders. 

Die Stadt Freiburg arbeitet kontinuierlich an 

Erneuerungs- und Entwicklungsaufgaben.  

Insbesondere der Erhalt von bezahlbarem 

Wohnraum ist ein wesentliches Ziel der städ-

tebaulichen Erneuerung und als solches auch 

Teil der Maßnahmenkonzeption des gesamt-

städtischen Entwicklungskonzeptes.  

Nach Aufnahme der Knopfhäusle-Siedlung in 

das Städtebauförderungsprogramm „Soziale 

Stadt“ mit Zuwendungsbescheid vom 04. April 

2017 wurde die STEG Stadtentwicklung GmbH 

von der Stadt Freiburg mit der Durchführung 

der vorbereitenden Untersuchungen im Gebiet 

„Knopfhäusle-Siedlung“ beauftragt.  

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass im 

Untersuchungsgebiet komplexe städtebauliche 

und funktionale Mängel vorliegen, die mit Hilfe 

des Instrumentariums der städtebaulichen  

Sanierung behoben werden können. Die  

vorbereitenden Untersuchungen selbst bilden 

die Voraussetzung und Grundlage für die  

förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

und der Sanierungsdurchführung.  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Stadt 

Freiburg, den Projektbearbeitenden, dem Ge-

meinderat, der Verwaltung, der Freiburger 

Stadtbau GmbH, dem Bürgerverein Oberwieh-

re-Waldsee, dem Mieterbeirat, allen teilhaben-

den Anwohnenden des Untersuchungsgebie-

tes sowie den öffentlichen  

Aufgabenträgern für die Unterstützung bei der 

Durchführung der vorbereitenden Untersu-

chungen bedanken. Durch das Engagement 

der Sanierungsbeteiligten, die Anmerkungen 

und Hinweise der öffentlichen Aufgabenträger 

sowie die positive Resonanz der Einwohner-

schaft wird die anstehende Sanierungsmaß-

nahme „Knopfhäusle-Siedlung“ zu einem 

spannenden Projekt der kommenden Jahre.  

 

Freiburg im September 2019 

Die Bearbeitenden 
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1 Einführung  

1.1 Auftrag und 
Problemstellung  

Mit Zuwendungsbescheid vom 04. April 2017 

wurde der Stadt Freiburg durch das Regie-

rungspräsidium Freiburg mitgeteilt, dass die 

Aufnahme der Knopfhäusle-Siedlung in das 

Programm „Soziale Stadt“ erfolgreich war.  

Die Einleitung der vorbereitenden Untersu-

chungen gemäß § 141 Abs. 3 des Baugesetz-

buches (BauGB) für das Gebiet „Knopfhäusle-

Siedlung“ wurde am 25. Juli 2017 durch den 

Gemeinderat beschlossen. Die ortsübliche  

Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt vom 

11. August 2017.  

Die STEG Stadtentwicklung GmbH wurde im 

Mai 2018 mit der Durchführung der erforderli-

chen vorbereitenden Untersuchungen beauf-

tragt. Die vorbereitenden Untersuchungen sind 

Voraussetzung und Grundlage für die Festset-

zung des Sanierungsgebiets und die Durchfüh-

rung der Sanierungsmaßnahme. 

Im Rahmen dieser vorbereitenden Untersu-

chungen sollen Beurteilungsgrundlagen für 

die vorgesehene Sanierung und deren Not-

wendigkeit, für die sozialen, strukturellen und 

städtebaulichen Verhältnisse und Zusammen-

hänge sowie für die anzustrebenden Sanie-

rungsziele und die Durchführbarkeit der Sanie-

rung im Allgemeinen geschaffen werden. 

Die nach § 141 BauGB geforderten hinrei-

chenden Beurteilungsgrundlagen für die Sa-

nierung werden mit diesem Bericht vorgelegt. 

Mit dem vorliegenden Gesamtergebnis der 

vorbereitenden Untersuchungen wurde eine 

Basis erarbeitet, auf deren Grundlage weitere 

Entscheidungen zur Entwicklung der Knopf-

häusle-Siedlung getroffen werden können. Die 

vorbereitenden Untersuchungen werden mit 

der förmlichen Festlegung des Sanierungsge-

biets durch Gemeinderatsbeschluss voraus-

sichtlich im Oktober 2019 abgeschlossen.  

 

Das Besondere Städtebaurecht des BauGB 

bildet die rechtliche und verfahrenstechnische 

Grundlage, auf der die Sanierungsmaßnahme 

vorbereitet wurde.  

Gesetzliche Grundlagen des Auftrages sind: 

■ „Besonderes Städtebaurecht“, 2. Kapitel 

BauGB 

■ die Verwaltungsvereinbarung Städte-

bauförderung 2018 über die Gewährung 

von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 

nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur 

Förderung städtebaulicher Maßnahmen 

(VV Städtebauförderung 2018) vom 

25.07.2018/28.09.2018. 

1.2 Inhalt des Berichtes  

Die vorbereitenden Untersuchungen für das 

Gebiet „Knopfhäusle-Siedlung“ wurden in Zu-

sammenarbeit verschiedener Projektpartner 

durchgeführt und fachplanerisch begleitet.  

Der vorliegende Ergebnisbericht beinhaltet da-

her insbesondere: 

■ die Darstellung der Beteiligtenkonzeption  

■ eine umfassende historische Ortsanalyse, 

■ die städtebauliche Bestandsaufnahme, 

mit Beschreibung der Mängel und Miss-

stände,  

■ die Zusammenfassung der Aussagen zum 

sozialen Miteinander in der Siedlung, 

■ die Beteiligung der öffentlichen Aufgaben-

träger, 

■ die Formulierung der Sanierungsziele an-

hand eines Neuordnungskonzeptes und ei-

nes Maßnahmenplans, 

■ Empfehlungen zur Durchführung der 

Sanierungsmaßnahme unter Berücksich-

tigung des Besonderen Städtebaurechts 

des BauGB. 
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1.3 Organisationsstruktur und 
Methodik  

Prägend für die Knopfhäusle-Siedlung ist ein 

Spannungsbogen aus einer besonderen  

Mieter- und Eigentümerstruktur, der  

Bedeutung der Siedlung als bauhistorisches 

Erbe und den Rahmenbedingungen am  

lokalen Wohnungsmarkt Freiburgs.  

Die Durchführung der vorbereitenden Untersu-

chungen für die Knopfhäusle-Siedlung erfor-

derte daher ein an die Komplexität der Aufga-

be angepasstes Vorgehen. 

 
Quelle: Eigene Darstellung, die STEG 

 
 
Die Durchführung der vorbereitenden Untersu-

chung wurde methodisch in einzelne Projekt-

bausteine untergliedert und erfolgte in enger 

Zusammenarbeit der einzelnen Projektbearbei-

tenden.  

Die Stadt Freiburg  

Die Stadt Freiburg leitete die vorbereitenden 

Untersuchungen, die federführend durch das 

Sozialdezernat und das Baudezernat durchge-

führt wurden. Die Gesamtprojektkoordination 

erfolgte durch das Amt für Projektentwicklung 

und Stadterneuerung, das wiederum durch die 

STEG Stadtentwicklung beraten wurde.  

Als weitere städtische Ämter waren das Garten 

und Tiefbauamt, das Stadtplanungsamt sowie 

die Untere Denkmalschutzbehörde beteiligt. 

Die Freiburger Stadtbau (FSB) 

Die Freiburger Stadtimmobilien GmbH & Co. 

KG (FSI) ist Eigentümerin der meisten Woh-

nungen in der Knopfhäusle-Siedlung. Die FSI 

ist eine Gesellschaft im Freiburger Stadtbau 

Verbund, nachfolgend wird daher der Name 

Freiburger Stadtbau (FSB) verwendet. Die 

FSB ist die größte Vermieterin in der Knopf-

häusle-Siedlung und im weiteren Verfahrens-

verlauf der städtebaulichen Sanierungsmaß-

nahme für die Sanierung der historischen Bau-

substanz verantwortlich. Die FSB führte im 

Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen 

eine Befragung der Mieter_innen durch und 

begleitete gemeinsam mit der STEG Stadtent-

wicklung die im Gebiet durchgeführten 

Sprechstunden (vgl. Kapitel 1.3.1). 

Das Institut für Soziologie  

Das Institut für Soziologie der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg führte eine umfassende 

Erhebung zum sozialen Miteinander in der 

Siedlung durch. Dazu fand eine persönlich-

mündliche Befragung vor Ort mittels Fragebö-

gen in 30 Haushalten der Siedlung statt. Diese 

Befragung wurde ergänzt durch persönlich-

mündliche Interviews mit einzelnen Personen 

aus der Siedlung. Ziel der Erhebung war es, 

soziale Indikatoren zu erfassen, die im weite-

ren Verlauf der Sanierung von Relevanz sind, 

beispielsweise für die Erarbeitung des Sozial-

planes. Darüber hinaus wurden die Empfeh-

lungen aus der Erhebung bei der Formulierung 

der Sanierungsziele berücksichtigt. Die Ergeb-

nisse dieser Untersuchung sind in der Anlage 

zu diesem Bericht angefügt. 

Bauhistorische Untersuchung  

Die bauhistorische Untersuchung gliederte 

sich in zwei Teile. Neben der historischen 

Ortsanalyse, die ein eigenständiges Kapitel 

des vorliegenden Berichtes bildet, wurde die 

Bausubstanz der Gebäude durch ein Fachbüro 

analysiert. Grundlage hierfür war auch eine 

Bestandsdokumentation und Schadenskartie-

rung, die im Jahr 2013 durchgeführt wurde. 

Diese Untersuchungen liegen als eigenständi-

ge Berichte vor und sind im Internet abrufbar:   

www.freiburg.de/knopfhaeusle 

 

Stadt Freiburg / 
die STEG

Bürger_innen / 
Beteiligung

Bauhistorische 
Untersuchung

Soziales 
Miteinander

Mieter-
betreuung 

FSB
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Darüber hinaus fand im gesamten Unter-

suchungsgebiet eine Inaugenscheinnahme der 

Bausubstanz statt, die ergänzt durch die Be-

fragung der Anwohner_innen ein repräsentati-

ves Bild der städtebaulichen und funktionalen 

Missstände lieferte.  

Zudem wurden die Auswirkungen der räumli-

chen und funktionalen Gliederung und die 

Funktionsfähigkeit des Gebietes insgesamt 

analysiert. 

Befragung und Trägeranhörung 

Die Eigentümer_innen, Mieter_innen, Päch-

ter_innen und sonstige Nutzungsberechtigte 

wurden im Rahmen einer Auftaktveranstaltung 

am 22. Juni 2018 über das geplante Sanie-

rungsgebiet und die dazugehörigen vorberei-

tenden Untersuchungen informiert. Im An-

schluss daran wurden weitere Beteiligungs-

formate durchgeführt. Diese sind im folgenden 

Abschnitt dargestellt. Darüber hinaus wurden 

die Träger öffentlicher Belange auf postali-

schem Weg gebeten, ihre Bedenken oder An-

regungen zur anstehenden Sanierung vorzu-

tragen. 

Die Ergebnisse aller Beteiligungsformate und 

der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 

sind in das Planwerk der vorliegenden vorbe-

reitenden Untersuchung eingeflossen.  

1.3.1 Entwicklung im Dialog  

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der vorbe-

reitenden Untersuchungen für die Knopfhäus-

le-Siedlung ist ein zentraler Baustein des Ver-

fahrens. Neben der üblichen Einbindung der 

lokalen Presse wurde ein Hinweis auf der 

Website der Stadt Freiburg geschaffen. Hier 

können sich Interessierte zu Beschlüssen, 

Entscheidungen und Vorgaben sowie über den 

Verfahrensstand und Termine informieren. Für 

alle weiteren Beteiligungsformate wurde ein 

eigenes Beteiligungskonzept erarbeitet, das im 

folgenden Abschnitt dargestellt ist. Im weiteren 

Verlauf der Sanierungsdurchführung wird zu-

dem ein Bauschild aufgestellt. 

Beteiligungskonzept  

In Sanierungsverfahren ist die Beteiligung der 

Anwohnenden eines Gebietes von großer Re-

levanz. Die Wahrnehmung des Verfahrens der 

durch die Sanierung Betroffenen entscheidet 

maßgeblich über den Erfolg einer Sanie-

rungsmaßnahme. In der Knopfhäusle-Siedlung 

leben auf engem Raum gehäuft vulnerable 

Bevölkerungsgruppen zusammen. Für die 

Stadt Freiburg war die Beteiligung der Anwoh-

nenden daher ein zentraler Baustein der 

Durchführung der vorbereitenden Untersu-

chungen. Für die vorbereitenden Untersu-

chungen wurde ein niedrigschwelliges und an-

gepasstes Beteiligungskonzept erarbeitet. 

Das Beteiligungskonzept besteht zum einen 

aus gezielten punktuellen Angeboten der  

Beteiligung, die gleichzeitig der Aktivierung der 

Bewohnerschaft dienen soll. Ergänzend wer-

den verfahrensbegleitende Angebote gemacht, 

die vor allem der Information der Anwohnen-

den dienen. 

 

Sanierungsflyer 

 

Bereits zu Beginn des Verfahrens wurde ein 

Sanierungsflyer erarbeitet. Dieser Flyer enthält 

alle wesentlichen Informationen zu den vorbe-

reitenden Untersuchungen und richtet sich ge-

zielt an die Anwohnenden der Siedlung. Neben 

einem Zeitplan enthält der Flyer auch eine 

Übersicht über die Verfahrensbeteiligten und 

eine Beschreibung der einzelnen Bausteine 

der vorbereitenden Untersuchungen. Für Fra-

gen und Anregungen sind auch die Kontaktda-

ten der Ansprechpersonen angegeben.  
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Der Flyer wurde an alle Haushalte verteilt und 

auch während der Sprechstunden (s.u.) noch 

einmal herausgegeben. Der Flyer ist der Anla-

ge zu diesem Bericht angefügt. 

 

Regelmäßige Beteiligung durch den Bürger-

verein Oberwiehre-Waldsee 

Der Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee ist eine 

überparteiliche und konfessionell unabhängige 

Vereinigung der Bürgerschaft und engagiert 

sich zum Wohle des Stadtteils. Vertreter_innen 

des Vereins waren eng in die vorbereiten  

Untersuchungen eingebunden und sehen sich 

zusammen mit der Seelsorgeeinheit Freiburg-

Wiehre-Güntertstal als das „soziale Gewissen“ 

der anstehenden Sanierung. Der Bürgerverein 

unterstützt die Projektteilnehmer_innen in der 

Entwicklung sozialverträglicher Sanierungslö-

sungen.  

 

Mieterbeirat der FSB  

Einen Mieterbeirat gibt es bei der FSB bereits 

seit dem Jahr 1974. Dieser wird für einen Zeit-

raum von fünf Jahren gewählt und vertritt die 

Interessen der Mietparteien in seinem jeweili-

gen Wahlbezirk.  

Für die vorbereitenden Untersuchungen ver-

steht sich der Mieterbeirat als Bindeglied  

zwischen der FSB und der Mieterschaft und 

wird die Mieter_innen durch die Sanierungs-

phase begleiten.  

 

Auftaktveranstaltung 

Am 22. Juni 2018 wurde eine öffentliche Auf-

taktveranstaltung durchgeführt. Diese wurde 

von ca. 100 Interessierten besucht. Ein Ziel 

der Veranstaltung bestand darin, den interes-

sierten Teilnehmer_innen die Projektstruktur 

und die an der Sanierung beteiligten Akteure 

vorzustellen. Die Veranstaltung bestand aus 

einem Vortragsteil und einer Ideen-Werkstatt. 

Die Ideen-Werkstatt wurde auch dazu genutzt, 

einen Dialogprozess zwischen den Anwoh-

ner_innen und den Akteuren von städtischer 

Seite zu initiieren. Die Veranstaltung trug we-

sentlich dazu bei, Ängste und Sorgen bei den 

Anwohner_innen zu mindern bzw. zu beseiti-

gen. Durch dieses Beteiligungsformat gelang 

es, die Bürger_innen bereits zu einer sehr frü-

hen Projektphase in den weiteren Ablauf ein-

zubinden und für das weitere Vorgehen zu 

sensibilisieren. Gleichzeitig konnten durch die 

Anregungen aus der Mieterschaft bereits zu 

Beginn der vorbereitenden Untersuchungen 

wichtige Handlungsfelder und Themenberei-

che identifiziert werden.  

 

 

Gebietsrundgang und „Hock“ 

Am 23. Juli 2018 wurde ein Gebietsrundgang 

mit allen Interessierten Anwohner_innen des 

Gebiets mit einem anschließenden „Hock“ 

durchgeführt. Angeboten wurden thematische 

Rundgänge zu den Themenfeldern Gebäude, 

Straßen und Wege, Grünflächen und Nach-

barschaft.  

Die thematischen Rundgänge dienten einer-

seits als Rückkopplung zur Auftaktveranstal-

tung mit Möglichkeit der praktischen Erläute-

rung des Sachverhaltes. Ein weiteres Ziel be-

stand im Wissensaustausch, wobei Bür-

ger_innen als "Experten vor Ort" Anregungen 

und Hinweise zu den einzelnen Themenfeldern 

geben konnten.  

Auf dem Spielplatz im zentralen Bereich der 

Knopfhäusle-Siedlung wurden die Anregungen 

und Ergebnisse auf Stellwänden gesammelt. 

Auch hier gab es noch einmal die Möglichkeit 

zu einem fachlichen Austausch über die vorbe-

reitenden Untersuchungen. Außerdem gab es 

für die Mieter_innen die Möglichkeit, die Fra-

Quelle: Die STEG 
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gebögen der FSB zur sozialen Situation und 

zum zukünftigen Wohnraumbedarf gemeinsam 

mit den FSB-Mitarbeitenden auszufüllen.  

Die Anregungen der Anwohner_innen bildeten 

einen wesentlichen Teil der städtebaulichen 

Analyse und wurden im weiteren Verlauf für 

die Sanierungskonzeption berücksichtigt.  

 

 

Sprechstunden 

Begleitend zu den vorbereitenden Untersu-

chungen wurden drei Sprechstunden für Mie-

ter_innen angeboten. Die Sprechstunden stell-

ten ein zusätzliches Angebot der Stadt Frei-

burg und der FSB an die Anwohner_innen der 

Knopfhäusle-Siedlung dar. Zusätzlich zu den 

weiteren durchgeführten Beteiligungsformaten 

konnten die Interessierten hier niedrigschwelli-

ge Informationen zum Verfahrensstand erhal-

ten und individuelle Fragen stellen. Die 

Sprechstunden wurden direkt in der Knopf-

häusle-Siedlung durchgeführt, sodass eine Er-

reichbarkeit für alle Anwohner_innen sicherge-

stellt war.  

 

Schlüsselgespräche 

Am 17. Oktober 2018 wurden für das Gebiet 

wichtige Akteure zu einem Gespräch eingela-

den. Im Zuge dieses Schlüsselgespräches 

sollten die Teilnehmenden ihre fachliche Sicht 

auf die Situation in der Knopfhäusle-Siedlung 

darstellen. Dazu wurde ein Gesprächsleitfaden 

entwickelt, der zunächst um eine Einschätzung 

der baulichen, sozialen und ökonomischen Si-

tuation im Vergleich zur Gesamtstadt bat. Dar-

über hinaus wurden zentrale Problemfelder 

und Herausforderungen benannt und ermittelt, 

welche Aspekte während der kommenden Sa-

nierungstätigkeiten aus Sicht der Teilnehmen-

den berücksichtigt werden müssten. An dem 

Gespräch nahmen neben Vertreter_innen des 

Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee auch Ver-

treter_innen der Pfarrei Maria-Hilf teil. Die 

Stadt Freiburg war mit ihrem kommunalen So-

zialdienst vertreten, die ARGE Stadtbild gab 

Hinweise zur zukünftigen Gestaltung. 

 

Beteiligung der Eigentümer_innen  

Aufgrund der besonderen Eigentü-

mer_innenstruktur in der Knopfhäusle-

Siedlung wurde ein Beteiligungsformat ge-

wählt, das über die einfache Abfrage der Bau-

substanz hinausging.  

Am 22. Januar 2019 wurden die Eigentü-

mer_innen der Gebäude Schwarzwaldstraße 

46, 48, 50, 54, 56 und 58 zu einem Schlüssel-

gespräch eingeladen, in dem sie über die an-

stehende Sanierung informiert wurden und ih-

rerseits Anregungen und Hinweise für die Sa-

nierungsdurchführung geben konnten. Durch 

den aktivierenden Charakter des Gesprächs 

konnte um die Mitwirkungsbereitschaft der Ei-

gentümer_innen geworben werden. 

 

Dokumentation und Präsentation der Ergeb-

nisse 

Die Ergebnisse aller Beteiligungsformate sind 

inhaltlich abgewogen worden und an geeigne-

ter Stelle in die Konzeption der Sanierungszie-

le eingeflossen.  

Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersu-

chungen wurden den Mieter_innen in einer 

weiteren öffentlichen Veranstaltung am 22. Juli 

2019 vorgestellt.  

  

Quelle: Die STEG 
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1.3.2 Ablauf der Vorbereitenden 
Untersuchungen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der folgende Zeitplan zeigt den zeitlichen chronologischen Ablauf der vorbereitenden Untersuchungen 

für die Knopfhäusle-Siedlung zur Aufnahme in ein Programm der Städtebauförderung.  

 

24. Oktober 2016  Antrag zur Aufnahme in das Programm Soziale Stadt 

   

30. April 2017  
Mitteilung über die Programmaufnahme 
(Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidiums Freiburg) 

   

25. Juli 2017 
 
 

11. August 2017 

 Beschluss des Gemeinderats über die Einleitung der 
Vorbereitenden Untersuchung (VU) 
 
Veröffentlichung des Einleitungsbeschlusses 

   

August 2017 bis 
Juli 2018 

 Durchführung der Auftragsvergabe, weitere Vorbereitung des 
Verfahrens 

   

22. Juli 2018  
Öffentliche Auftaktveranstaltung zu den vorbereitenden  
Untersuchungen mit anschließendem Kennenlernen  
und Ideen sammeln 

   

Juli 2018 bis 
September 2018 

 
Bestandsaufnahme und 
Analyse, Trägeranhörung 
 

 

Bürgerbeteiligung: 
Befragung 
und Sprechstunden 
Gebietsrundgang „Knopf-
häusle-Hock“ 

   

Oktober 2018 bis  
März 2019 

 Schlüsselgespräche mit Akteuren und Eigentümer_innen 
Bauhistorische Untersuchungen 

   

März 2019 bis  
Juli 2019 

 Sanierungs- und  
Entwicklungskonzept 

 Maßnahmen- und  
Sozialplan 

     

22. Juli 2019 
 

Öffentliche Informationsveranstaltung zum Abschluss der VU 

   

Voraussichtlich im 
Oktober 2019 

 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets im Gemeinderat 
Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses inkl. 
Abgrenzungsplan (Rechtskraft der Satzung) 

 



Stadt Freiburg im Breisgau „Knopfhäusle-Siedlung“ 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 
 
 

8 | S e i t e  

1.4 Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet „Knopfhäusle-

Siedlung“ liegt zentral im Stadtteil Oberwiehre-

Waldsee und ist ca. 1,54 ha groß.  

Im Norden wird das Gebiet durch die 

Schwarzwaldstraße begrenzt, die kurz vor der 

Siedlung als klassifizierte Bundesstraße B31 in 

den Schwarzwaldtunnel geführt wird. Die B31 

ist eine der wichtigsten Bundesfernstraßen im 

Südwesten Deutschlands. Ihr kommt eine 

zentrale und überörtliche Verbindungsfunktion 

mit entsprechend hohem Durchgangsverkehr 

zu. Im Falle einer Tunnelsperrung wird dieser  

Verkehr über den oberirdischen Teil der 

Schwarzwaldstraße geleitet.  

Die Bahnanlage der Straßenbahnlinie 1 der 

Freiburger Verkehrs AG verläuft ebenfalls ent-

lang der Schwarzwaldstraße.  

Die südliche Begrenzung des Gebietes erfolgt 

durch die Schützenallee. Diese Straße ist Teil 

einer Radvorrangroute, die sich von Lehen im 

Westen bis zur östlichen Freiburger Stadtgren-

ze ausdehnt.  

 

Östlich des Untersuchungsgebietes liegt das 

Einkaufszentrum Zentrum Oberwiehre (ZO). 

Mit 28 Geschäften und zahlreichen Praxis- und 

Büroflächenangeboten kommt dem ZO für das 

Untersuchungsgebiet eine zentrale Versor-

gungsfunktion zu. Das Einkaufszentrum ver-

anstaltet Aktionstage, Ausstellungen, Kunst- 

und Flohmärkte und bietet kostenfreies W-LAN 

an, das auch in der Siedlung noch empfangen 

werden kann.  

Im Westen grenzt das Kirchengebäude der 

rumänisch-orthodoxen Gemeinde des Heiligen 

Nikolaus an das Gebiet (Kirche "Maria 

Schutz"). Die Kirchenräumlichkeiten wurden in 

der Vergangenheit regelmäßig auch durch den 

Bürgerverein Oberwiehre Waldsee genutzt, 

der dort unter anderem eine Hausaufgabenbe-

treuung für die Kinder aus der Siedlung anbot.  

Die Knopfhäusle-Siedlung ist ein lebendiges 

Quartier mit einem nachbarschaftlichen Ne-

beneinander verschiedener Nutzungen. Neben 

der überwiegenden Wohnnutzung in den Ge-

bäuden der Freiburger Stadtbau befinden sich 

innerhalb des Gebietes auch private Immobi-

lien und Gewerbebetriebe. Ein Gebäude wird 

von dem Verein Freiburger Tafel genutzt. 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
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2 Rahmenbedingungen 
der Stadterneuerung  

In diesem Abschnitt werden die Rahmen-

bedingungen zur Durchführung der vorberei-

tenden Untersuchungen in der Knopfhäusle-

Siedlung dargestellt. Dieser Abschnitt ist in 

zwei Teile gegliedert. Teil 1 fasst die wesentli-

chen Aussagen des gesamtstädtischen  

Entwicklungskonzeptes und der Stadtteilleitli-

nien mit Implikationen für das Untersuchungs-

gebiet zusammen.  

Die Stadt Freiburg im Breisgau gehört zu den 

am schnellsten wachsenden Städten in 

Deutschland. Das stetige Bevölkerungswachs-

tum hat zu einem angespannten Wohnungs-

markt beigetragen, in dem es an kleinen und 

günstigen Wohnungen fehlt.  

Der Knopfhäusle-Siedlung kommt hier eine 

besondere Bedeutung zur Deckung des Be-

darfes an zentrumsnahen, günstigen Klein-

wohnungen zu.  

In Teil 2 wird der rechtliche Rahmen für die 

Durchführung der vorbereitenden Untersu-

chungen dargestellt.  

2.1 Gesamtstädtische 
Entwicklungskonzeption 

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Stadt Freiburg 

ein gesamtstädtisches Entwicklungskon-

zept. In diesem Konzept wurden die grund-

sätzlichen Ziele und Handlungsfelder der 

Stadtentwicklung- und Erneuerung in Freiburg 

kompakt zusammengefasst. 

Die Stadt hat mit diesem gesamtstädtischen 

Entwicklungskonzept einen „roten Faden“ für 

insgesamt 10 Handlungsfelder erarbeitet, die 

die Stadtentwicklung maßgeblich bestimmen. 

Dazu gehören beispielsweise die demographi-

sche Entwicklung und die soziale Infrastruktur. 

 
Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept Freiburg, 2017 
Quelle: Stadt Freiburg i. Br. 

 

Damit passt die Stadt Freiburg sich im Hinblick 

auf ihre ganzheitliche Entwicklung den  

geänderten Rahmenbedingungen und neuen 

kommunalen Herausforderungen an und  

richtet ihre Stadtentwicklung zukunftsfähig aus.  

Handlungsfelder des Konzeptes sind: 

■ Siedlungsentwicklung 

■ Demographische Entwicklung 

■ Wohnen 

■ Wirtschaft und Arbeit 

■ Bildung und Kultur 

Als Zielgruppen wurden definiert: 

■ Soziale Infrastruktur und Integration 

■ Verkehrs- und technische Infrastruktur 

■ Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz 

■ Grün- und Freiräume, Naturschutz 

■ Tourismus 

Das Entwicklungskonzept bietet eine stabile 

Grundlage zur Entwicklung von Gebieten mit 

Erneuerungsbedarf im Kontext des Gesamtge-

füges von Freiburg. 
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2.2 Stadtteilleitlinien Wiehre 

Im September 2017 wurden die Stadtteil-

leitlinien Wiehre (STELL Wiehre) von der Stadt 

Freiburg im Breisgau herausgegeben. Die 

Stadtteilleitlinien sind ein angepasstes Instru-

ment der Statteilentwicklungsplanung und 

werden als räumlicher Zwischenschritt zwi-

schen der vorbereitenden und verbindlichen 

Bauleitplanung gesehen.  

 
Stadtteilleitlinien Wiehre „Bausteine Stadtgestaltung“, 
2017, Quelle: Stadt Freiburg i. Br. 
 

STELL Wiehre 
Teil 1 „Bausteine Stadtplanung“ 

Die STELL gliedern sich in zwei Teile mit  

unterschiedlichem Detaillierungsgrad. Im  

ersten Teil „Bausteine Stadtplanung“ wurde  

eine städtebauliche Analyse für den ganzen 

Stadtteil durchgeführt. Aus den Ergebnissen 

der Analyse wurden wiederum übergeordnete 

Entwicklungsziele formuliert, die für die  

Zukunft der Stadtentwicklung im Stadtteil 

Wiehre maßgeblich sind. Das Viertel wurde in 

den Stadtteilleitlinien in fünf Entwicklungsräu-

me gegliedert. Die Knopfhäusle-Siedlung liegt 

im Entwicklungsraum „Oberwiehre“. Für die 

einzelnen Entwicklungsräume wurden in den 

Stadtteilleitlinien bereits konkrete Maßnahmen 

aufgeführt. Die Sanierung der Knopfhäusle-

Siedlung ist jedoch zum Zeitpunkt der Aufstel-

lung der Stadtteilleitlinien noch nicht Teil der 

Maßnahmenkonzeption gewesen.  

Handlungsfelder und Ziele im „Baustein Stadt-

planung“ sind:  

■ Das soziale Zusammenleben fördern, 

■ Die räumlichen Gestaltqualitäten sichern, 

■ Die kleinteilige, quartiersbezogene Nut-

zungsmischung erhalten, 

■ Den Verkehr stadtverträglich gestalten und 

organisieren, 

■ Die vielfältigen Freiraumqualitäten schüt-

zen, 

■ Den Klimaschutz fördern. 

 
 
STELL Wiehre Teil 2 „Wohin geht’s zur 

Zukunft Wiehre?“ 

Der zweite Teil der STELL Wiehre wurde fe-

derführend durch die Bürgervereine Mittel- und 

Unterwiehre e. V. und Oberwiehre-Waldsee  

e. V. erarbeitet. 

Nach einer Auftaktveranstaltung im November 

2011 verfolgten 120 Interessierte Bürger die 

Entwicklung der Wiehre weiter. Sie organisier-

ten sich in sieben Arbeitsgruppen mit den 

Themen Zusammenleben, Wohnen, Arbeiten, 

Bildung, Verkehr, Freizeit und Energie. 

Innerhalb 35 Arbeitssitzungen sowie mehrerer 

Veranstaltungen zur Koordination der Gruppen 

widmeten sich die engagierten Bürger den 

Stärken, Schwächen und zukünftigen Heraus-

forderungen ihres Stadtteils. Daraufhin erarbei-

teten sie bis zum Juli 2012 Leitlinien zu ihrem 

jeweiligen Themenfeld. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit wurden anschließend von den anfangs 

genannten Bürgervereinen in einer Broschüre 

zusammengefasst und der Stadt Freiburg i. Br. 

übergeben. 

Handlungsfelder und Ziele im „Wohin geht’s 

zur Zukunft Wiehre?“ sind:  

■ Soziales und kulturelles Zusammenleben 

■ Wohnen und Wohnumfeld, 

■ Arbeit, Wirtschaft, Gewerbe, 

■ Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Kin-

dergärten und Kinderkrippen, 

■ Mobilität und Verkehr, 

■ Freizeit, Sport, Erholung, 

■ Energie und Umwelt. 
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3 Planerische Analyse des 
Untersuchungsgebietes 

In diesem Kapitel werden die für die vorberei-

tenden Untersuchungen relevanten planeri-

schen Aussagen zusammengefasst, die wäh-

rend der vorbereitenden Untersuchung erho-

ben wurden und die Grundlage für die weitere 

Sanierungsdurchführungsphase sind.  

Zunächst wird die Bau- und Siedlungsge-

schichte der Knopfhäusle erläutert und das 

Siedlungsbild anhand strukturprägender Ge-

bäudetypologien analysiert.  

Die Ergebnisse der historischen Ortsanalyse 

sowie der Baubefunde wurden bereits frühzei-

tig mit den Denkmalbehörden abgestimmt. 

Diese werden auch in weitere Planungen ein-

bezogen und bei Maßnahmen diese Objekte 

betreffend informiert.  

Die städtebaulichen Missstände werden im 

Rahmen der Bestandsaufnahme herausgear-

beitet. Neben der Grundstücksnutzung werden 

insbesondere die Grün- und Freiflächen und 

die Erschließungssituation analysiert. Die städ-

tebaulichen Missstände werden darauf auf-

bauend zusammengefasst. Das Kapitel 

schließt mit der Analyse der Bevölkerungs- 

und Sozialstruktur und der Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange.  

3.1 Historische Ortsanalyse  

Nachfolgend ein Auszug aus dem Bericht über 
die historische Ortsanalyse zur Knopfhäusle-
Siedlung, erstellt von Frau Viola Lampert-
Grohe. Die vollständige Untersuchung ist im 
Internet abrufbar unter 
www.freiburg.de/knopfhaeusle  
 

Die ehemalige Arbeitersiedlung der einstigen 

Porzellanknopffabrik Risler und Cie. liegt süd-

östlich der Altstadt von Freiburg i. Br. im Stadt-

teil Oberwiehre. Sie entstand sukzessive  

zwischen 1869 und 1886 im zunächst dünn 

besiedelten und ländlich geprägten Gelände 

der Wiehre, noch bevor sich dieser Stadtteil zu 

einem Wohnviertel des gehobenen Bürger-

tums entwickelte. Besondere Kennzeichen der 

ersten badischen Arbeitersiedlung sind die 

vollständig überlieferte Bebauung, das leiterar-

tige Straßennetz und die erhaltenen Grünflä-

chen wie die ehemals als Nutzgärten angeleg-

ten Vorgärten und der Spiel- und einstige Tro-

ckenplatz. Mit den ehemaligen Arbeiter- und 

Angestelltenhäusern, dem Hausmeister-, Bad-, 

und Waschhaus, einer Mädchenanstalt und 

einer Kleinkinderberwahrungsanstalt, den 

Grünflächen und dem Straßennetz ist die voll-

ständig und intakt erhaltene Siedlung eine 

Sachgesamtheit gemäß § 2 des DSchG, an  

deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. 

3.1.1 Siedlungsgeschichte 

Die Knopfhäusle-Siedlung entstand im  

Gewann „Nägelesee" zwischen den Gasthäu-

sern Schiff und Schützen. Mitte des 19.  

Jahrhunderts war dieser Bereich in Freiburg 

nur locker besiedelt und lag in der Wiehre,  

einem eigenständigen Dorf, das 1826  

eingemeindet wurde. 

Die Wiehre wurde erstmals 1008 als Flurbe-

zeichnung in einer Urkunde des Deutschen 

Königs Heinrich II. für den Basler Bischof  

erwähnt, noch bevor um 1091 der Zähringer 

Herzog Berthold II. auf dem Schlossberg das 

"Castrum de Friburch" errichtet hatte.  

Der Name „Wiehre" leitet sich von dem Wort 

„Wehre" ab, mit denen auf dem Gebiet der 

heutigen Oberwiehre die Dreisam aufgestaut 

wurde, und verweist auf die Wasserwirtschaft 

entlang des Flusses. Die Wiehre reichte vom 

Ebneter Bann bis zur Haslacher Banngrenze 

am Gutleuthaus. 

Im Dreißigjährigen Krieg wurde Freiburg mehr-

fach belagert und 1677 von den Franzosen  

erobert. Die Vorstädte wurden mit Ausnahme 

der Gerberau niedergelegt und die Kernstadt 

nach Entwurf von Vauban, dem Festungsbau-

meister Ludwigs XIV., von einer sternförmigen 

Festungsanlage umgeben und die Siedlung 

http://www.freiburg.de/knopfhaeusle
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der Wiehre völlig zerstört. Als die französi-

schen Truppen nach den langen kriegerischen 

Auseinandersetzungen mit Österreich 1744 

aus Freiburg abzogen, wurden die ausgedehn-

ten Festungswerke gesprengt.  

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zählte 

Freiburg nur noch 3.000 Einwohner und die 

Stadt behielt ihre kompakte Form mit dem mit-

telalterlichen Stadtkern bis Mitte des 19. Jahr-

hunderts bei, wie sie noch der Lerch-Plan von 

1852 wiedergibt. Das Bild der Stadt prägte um 

1800 ein auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 

zugeschnittenes Handwerk und ein darnieder-

liegender Handel. 

 

Noch in den 1820er Jahren nahmen fabrikähn-

liche Produktionsanlagen zunächst einen  

geringen Stellenwert ein. In der Stadt waren 

nicht einmal 100 Angestellte in derartigen  

Betrieben beschäftigt. Erst in den 1830er und 

1840er Jahren begann in Freiburg eine indust-

rielle Entwicklung, für die 1834 der Beitritt  

Badens zum Deutschen Zollverein eine güns-

tige Rahmenbedingung schuf, Güter auch  

außerhalb Badens ab zusetzen. 

Mit dem zunehmenden Wachstum der Stadt 

Freiburg wurde die Wiehre 1826 ins Stadt-

gebiet eingemeindet, zunächst jedoch nur zö-

gerlich bebaut. Neben landwirtschaftlichen 

Gebäuden entstand in dem ebenen Gelände  

zwischen Dreisam und Sternwald eine  

beträchtliche Zahl von Manufakturen unter-

schiedlicher Größe. In diesem Gewerbegebiet  

befanden sich in unmittelbarer Nähe der Fab-

rikanlagen die Fabrikantenvillen mit ihren an-

grenzenden Parkgrundstücken. 

1847 gründete Jeremias Risler, ein Elsässer 

Fabrikant, mit mehreren Gesellschaftern eine 

Porzellanknopffabrik auf dem Areal bei der 

heutigen Falkensteinstraße. Die gegenüber 

der Knopffabrik gelegene Villa Risler hat sich 

auf dem Gelände der heutigen St. Ursula 

Schulen erhalten. Zuvor hatte Risler in Frei-

burg eine Niederlassung des elsässischen 

Familienunternehmens errichtet: Das an der 

Kartäusertraße gelegene Werk wurde 1840 als 

Aktiengesellschaft unter dem Namen „Badi-

sche Woll- und Baumwollkratzenfabrik"  

geführt. 

Die Knopffabrik entwickelte sich in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts neben der Seiden-

zwirnfabrik Mez zum größten Freiburger Pro-

duktionsbetrieb. 1849 gab die Porzellanfabrik 

ihre Arbeiterzahl mit 272 an, wovon allerdings 

200 Heimarbeiter waren. Im Jahr 1869 zählte 

die Fabrik 420 Arbeiter, zwei Jahre später  

waren in dem Unternehmen 800 Personen  

tätig, rund 720 im Freiburger Hauptwerk, in der 

Filiale in Neuershausen etwa 80. Zusätzlich 

wurden 2.000 Personen als Knopfaufnäher 

außerhalb der Fabrik als Heimarbeiter  

beschäftigt. Diese Arbeit wurde von Kindern 

und Frauen ausgeführt und über Agenturen ins 

Stadtgebiet und Umland vermittelt. 

1874 wurde die Knopffabrik im Steuerkataster 

der Stadt an erster Stelle geführt. Wenn sich 

auch die Personalstärke im Verlauf der wirt-

schaftlichen Krise von 1873 bis 1880 verringer-

te, so konnte die Belegschaftszahl eines 

Großbetriebs gehalten werden, 1882 arbeite-

ten in der Knopffabrik noch 600 Personen. Die 

Porzellanfabrik lag somit an sechster Stelle un-

ter den badischen Industriebetrieben. 

In Freiburg entwickelte sich nicht nur die  

Industrie, es stiegen ebenfalls die Bevölke-

rungszahlen: Die Bevölkerung hatte sich in 

den Jahren zwischen 1852 und 1914 von 

16.441 Einwohnern auf 89.120 mehr als ver-

fünffacht. Der Zuwachs beruhte auf einer kon-

tinuierlich sinkenden Sterblichkeit aufgrund 

medizinischer und hygienischer Fortschritte. 

Darüber hinaus trugen die Land-Stadt-

Lerchplan von 1852  
(Vermessungsamt Stadt Freiburg i. Br.) 
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Wanderungen zum Wachstum bei, den Zu-

wanderungen entsprach das sprunghafte An-

steigen der Arbeiterschaft.  

Allerdings stand dem Bevölkerungsanstieg nur 

ein begrenztes Angebot an Wohnungen zur 

Verfügung und insbesondere einkommens-

schwache Haushalte verließen die Stadt wie-

der und wanderten ins Umland ab.  

Abwanderungen machten unter den Lohnar-

beitern einen hohen Anteil aus, so reichte bei-

spielsweise das Gehalt eines Lohnarbeiters in 

der Knopffabrik für eine mehrköpfige Familie 

nicht aus. In den 1860er Jahren verließen in 

der Porzellanknopffabrik 70 % der Neueinge-

stellten noch im Einstellungsjahr wieder die 

Fabrik. 

Da in der der Stadt insbesondere kleinere 

Wohneinheiten massiv überbelegt waren, 

sprach sich 1863 der Große Bürgerausschuss 

für den Bau von Arbeiterwohnungen aus. 1864 

errichtete die Beurbarungscommission an der 

Schwarzwaldstraße sieben zweistöckige Häu-

ser mit Wohnungen und dem Ziel, diese zum 

Selbstkostenpreis an Handwerker, kleine An-

gestellte oder Beamte abzugeben. Der Ver-

such scheiterte jedoch, da die Eigentümer die 

Hauseinheiten nicht hatten halten können. Die 

Häuser wurden veräußert und in Teilen von 

der Knopffabrik Risler erworben. Rene Dutfoy, 

einer der einstige Teilhaber der Knopffabrik, 

handelte Ende 1868 mit der Stadt aus, einen 

Teil des Ackerlandes zwischen den Gasthäu-

sern Schützen und Schiff von der Beurba-

rungscommission zu erwerben.  

Die Stadt unterstützte den Bau der Arbeiter-

siedlung, indem sie sich verpflichtete, das We-

genetz anzulegen und der Knopffabrik dieses 

Areal vom Kaufpreis zu erlassen. 

Bis 1872 entstand mit dem Bau der Reihen-

hauszeilen, einer Mädchenanstalt, einer Klein-

kinderbewahrungsanstalt, der eine Ordens-

schwester vorstand, eine Arbeitersiedlung der 

Knopffabrik mit 81 Wohneinheiten. Im Zuge 

der Landflucht und Industrialisierung gab es 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts Kleinkinderbe-

wahranstalten der Arbeiterschaft.  

Auch wenn sie einem karitativen Motiv folgten, 

waren es in der Regel keine Kindergärten mit 

pädagogischer Konzeption, in denen Bildung 

vermittelt wurde. 

Mitte der 1880er Jahre kamen weitere Wohn-

gebäude und ein Haumeisterwohnhaus mit 

Waschküche, Badegelegenheiten und einem 

Schlafsaal für Mädchen hinzu. Die Bewohner 

der Siedlung konnten ebenfalls die öffentlich 

zugänglichen Bäder nutzen, wie sie an der 

Dreisam nahe der Seidenfabrik Mez und Söh-

ne bestanden.  

Die Siedlung wuchs bis auf 111 Wohnungen 

an, die Platz für ungefähr 550 Bewohner bo-

ten. Jeder Wohneinheit war ein Nutzgarten zur 

Selbstversorgung beigeordnet. 

 

Vermietet wurden die Wohnungen ausschließ-

lich an Arbeiter der Knopffabrik, wobei es den 

Mietern gestattet war, einzelne Zimmer an an-

dere Arbeiter der Knopffabrik unterzuvermie-

ten. Die Miete war ca. 35% günstiger als auf 

dem freien Wohnungsmarkt und wurde direkt 

vom Arbeitslohn abgezogen. Der Mietvertrag 

war an das Arbeitsverhältnis gekoppelt und die 

Arbeiter konnten bei Vertragsbruch umgehend 

aus ihrer Wohnung ausgewiesen werden. 

Die Vorteile lagen beim Unternehmer in einer 

eingearbeiteten, leistungsfähigen und zuver-

lässigen Arbeiterschaft, insbesondere bei der 

ökonomisch riskanten Herstellung von Knöp-

fen, deren Produktion in hohem Maß modi-

schen Schwankungen unterworfen war. 

Situationsplan Arbeitersiedlung Knopffabrik Freiburg, 
1869 (Stadtarchiv Freiburg i. Br.) 
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Zur seelsorgerlichen und sozialen Betreuung 

der Arbeiter wurde 1885 bis 1889 die Kapelle 

„Maria Hilf" (heute Maria Schutz) erbaut, die 

zur Pfarrei St. Johann gehörte. Ihr war eine 

Schwesternstation zur Krankenpflege ange-

gliedert, die wohl zunächst in der Kleinkinder-

bewahranstalt der Arbeitersiedlung und später 

in der Mädchenanstalt untergebracht war. Das 

rasche Wachstum des Stadtteils Wiehre und 

die sozialen Veränderungen innerhalb des 

Viertels hatten zur Folge, dass die Kapelle zu 

klein und 1927 bis 1929 in unmittelbarer Nähe 

die neue Kirche „Maria Hilf" errichtet wurde. 

Zuvor waren dort von 1905 bis 1907 das 

„großherzoglich badische Lehrerseminar" 

(heute „Lycee Turenne") und 1915 die Volks-

schule Oberwiehre (seit 1920 „Emil-Thoma-

Schule") entstanden. 

Hatten in den Vorstädten Wiehre und Herdern 

zunächst überwiegend Tagelöhner, Rebleute 

und Fabrikarbeiter gewohnt, so wandelte sich 

der Charakter dieser Stadtbezirke gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts grundlegend. 

Der Stadtplan von 1875 zeigt noch ein  

Konglomerat von Fabrikantenvillen, Industrie-

betrieben, Arbeiter- und Bürgerhäusern, Ge-

höften sowie Landwirtschaft. Aufgrund der 

Überzeugung, dass sich in Freiburg wegen 

Rohstoffmangels und seiner peripheren Lage 

keine überregional konkurrenzfähige Industrie 

weiterentwickeln könne, versuchte die Stadt-

entwicklung unter Oberbürgermeister Winterer, 

wohlhabende Bürger aus ganz Deutschland 

zur Niederlassung zu bewegen.  

 

 

Die Tendenz der innenstadtnahen Wiehre, ein 

zerstückeltes Gewerbegebiet zu werden, wur-

de in den 1870er und 1880er Jahren größten-

teils rückgängig gemacht. Die Stadtverwaltung 

erteilte Fabriken, die sich in der Stadt vergrö-

ßern oder niederlassen wollten, nicht mehr die 

Konzession.  

 

Stattdessen entstand eine charakteristische 

halboffene Bebauung mit Mietwohnungen, die 

häufig von Spekulanten vorangetrieben wor-

den war. 

Als um 1890 in den Hafenstädten Choleraepi-

demien auftraten, zogen zahlreiche der wohl-

habenderen Bürger nach Freiburg. Von 1900 

bis 1905 stieg die Bevölkerung in der Ober-

wiehre um 40 %. Die Wiehre entwickelte sich 

zum dicht besiedelten Wohngebiet des geho-

benen Mittelstandes und zu einem der status-

höchsten Stadtteile Freiburgs. 

Da die Arbeitersiedlung in der Oberwiehre  

einen niedrigeren sozio-ökonomischen Status 

besitzt als die angrenzenden, nachträglich ent-

standenen Häuser, stellte dieser Stadtteil in 

der sozialen Zusammensetzung kein homoge-

nes Quartier dar und zeugt noch heute von der 

Umstrukturierung des ehemals statusniedrigen 

Stadtteils Wiehre. 

Einhergehend mit dem Wachstum der Stadt 

und neuen hygienischen Erkenntnissen, wurde 

in Freiburg Mitte der 1870er Jahre begonnen, 

Stadtplan von C. Bolia von 1875 (Stabsstelle Geodaten-
management - Stadt Freiburg i. Br., 1D 22487) 

Übersichtsplan zum Gemarkungsatlas Freiburg, 1903 
(Vermessungsamt Stadt Freiburg i. Br.) 
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eine unterirdisch verlaufende Kanalisation an-

zulegen, um durch verunreinigtes Wasser ver-

ursachte Cholera- und Typhusepidemien ent-

gegenzuwirken. Die Arbeitersiedlung der 

Knopffabrik wurde gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts an das Netz angeschlossen. 

1910 verlegte Risler die Produktion der Knopf-

fabrik nach Herzogenrath bei Aachen. Die 

Verwaltung blieb jedoch in Freiburg bestehen. 

Den Ausschlag hierzu hatten Standortvorteile 

wie das größere Vorkommen an Rohstoffen 

gegeben. Dazu kam, dass das Verkehrsinfra-

struktursystem in Freiburg nicht mehr aus-

reichte und ein überregionales Fernverkehrs-

netz in west -östlicher Richtung fehlte. So bot 

der neue Standort ebenfalls bessere Bedin-

gungen für den Export. Auch die Erfindung des 

Konkurrenzprodukts des Druckknopfes mag 

zur Umstrukturierung des Unternehmens bei-

getragen haben. Der Wegzug der Knopffabrik 

wurde von Zeitgenossen jedoch auch als Re-

aktion auf die städtische Baupolitik wahrge-

nommen. 

 

1927 erwarb die Stadt einen Großteil der 

Knopfhäusle-Siedlung, da unter dem Ober-

baudirektor Joseph Schlippe seit 1924 Pläne 

für den Bau einer Festhalle bestanden, die in 

den Entwurf das Gelände des Alten Messe-

platzes wie auch die Arbeitersiedlung einbezo-

gen. 

Die Pläne sind nicht realisiert worden und nach 

dem Zweiten Weltkrieg wurde Wohnraum  

hingegen dringend benötigt. Die Arbeitersied-

lung blieb somit bestehen und wurde in den 

1980er Jahren umfassend saniert. 

3.1.2 Siedlungsgestalt 

Die Knopfhäusle-Siedlung liegt zwischen der 

heutigen Schützenallee, einem einstigen Fuß-

weg nach Littenweiler, und der Schwarzwald-

straße. Sie ist durch ein leiterartiges Straßen-

netz und eine zentrale Mittelachse erschlos-

sen. Diese rationale Anlage ermöglicht eine 

möglichst effiziente Erschließung und gute Zu-

gänglichkeit des Areals. 

Die Siedlung schließt nach Osten durch zwei 

Reihen einer Zeilenhauswohnbebauung ab, 

die nach Norden durch sieben an der 

Schwarzwaldstraße gelegene Reihenhäuser 

und im Süden durch zwei zweigeschossige 

Punkthäuser ergänzt wird. Allen Wohneinhei-

ten sind Gärten zugeordnet, welche die Ge-

bäude als Grünflächen einfassen. 

Das ehemalige Hausmeisterwohnhaus liegt 

zentral an der Mittelachse, wie auch der  

einstige Wäschetrocken- und Spielplatz. Das 

ehemalige Mädchenwohnheim und das lang-

gestreckte Gebäude der einstigen Kleinkinder-

bewahrungsanstalt liegen für die Bewohner 

ebenfalls gut zugänglich im Südwesten der 

Siedlung. 

Die Realisierung entspricht in den Grundzügen 

der Ursprungsplanung, wie sie bereits 1868 in 

einer kolorierten Lithographie der Stadt  

präsentiert worden war. Die Siedlung fiel  

jedoch kleiner aus und wurde in mehreren  

Abschnitten realisiert, wobei zunächst auch 

einige bereits bestehende Wohneinheiten von 

der Knopffabrik erworben und der Arbeitersied-

lung zugeschlagen wurden. Sie befanden sich 

in den an der Schwarzwaldstraße gelegenen 

zweigeschossigen Reihenhäusern mit Vorgär-

ten, die bereits 1864 von der Beurbarungs-

commission errichtet worden waren. 

Daneben wurde im Osten der Siedlung eine 

Zeilenhausbebauung mit Arbeiterwohnungen 

errichtet, die sich aus zwei Reihen zweige-

schossiger Einfamilien-Reihenhäuser zusam-

mensetzt. Im Innern sind gleichförmige 

Wohneinheiten mit jeweils zwei Zimmern pro 

Geschoss angelegt, wobei die bauzeitliche gu-

Entwurf für eine Festhalle, 1927 (Stadtarchiv Stadt  
Freiburg i. Br.) 
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te Belichtung der Innenräume und des Trep-

penhauses durch den kalkulierten Einsatz von 

Durchfensterungen an den Türen auffällt. Die 

Grundrisse und die Treppenanlagen haben 

sich überwiegend erhalten. 

Im Erdgeschoss ist die Küche untergebracht, 

die über die Eingangstür zugänglich ist und auf 

diese Weise gut belüftet werden kann.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In jeder Wohnung befindet sich im Erdge-

schoss eine Toilette, was zur Entstehungszeit 

in vergleichbaren Arbeitersiedlungen  

ungewöhnlich und ausgesprochen fortschritt-

lich war. Außer bei den Reihenendhäusern 

grenzen die Wohneinheiten zu je drei Seiten 

an die benachbarten Wohnungen. 

Vor jeder Wohneinheit liegt ein Vorgarten, der 

zum Anbau von Obst und Gemüse gedacht 

war. Die Gärten prägen das Erscheinungsbild 

der Siedlung maßgeblich und fassen als 

durchgehendes Band die Reihenhäuser ein. 

Die Reihenhäuser schließen die Siedlung nach 

Osten ab, die hier bei Bedarf in Richtung  

Messeplatz hätte erweitert werden können, wie 

es die Ursprungsplanung vorsah. 

Die Mädchenanstalt und die Kleinkinderbe-

wahrungsanstalt sind in ihrer bauzeitlichen 

Grundrisseinteilung durch den nachträglichen 

Einbau von Wohnungen verändert worden.  

Die Umbauten stehen wohl maßgeblich im  

Zusammenhang mit der Verlegung der Knopf-

produktion nach Herzogenrath, welche die  

ursprüngliche Gebäudenutzung überflüssig 

machte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ehemals unverputzten Gebäude der  

Zeilenhausbebauung, Mädchenanstalt und 

Kleinkinderbewahrungsanstalt kennzeichnet 

eine ausgesprochen ökonomische Verwen-

dung der Baustoffe wie auch eine rationale 

Bauweise. So galten Backsteingebäude  

beständiger als verputzte Gebäude.  

Die segmentbogige Fensterform, die bei den 

Reihenhäusern verwendet worden war, wurde 

in identischen Maßen auch bei anderen  

Gebäuden wie der Kinderbewahrungsanstalt 

eingesetzt. Bei den Fenstern und Treppen kam 

Metall nur sparsam zum Einsatz. Geringfügige 

Unterschiede in der Ausführung der Innenaus-

stattung gehen wohl auf die Arbeit unter-

schiedlicher Handwerker zurück. 

 

Schwarzwaldstraße 68, 72 und 74, Ansicht von der Schützenallee, 1929/30 
(Stadtarchiv Freiburg i. Br., M705 202/26 Nr. 157) 
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Mitte der 1880er Jahren kamen als Siedlungs-

erweiterungen das Hausmeisterwohnhaus mit 

zusätzlichen Bade- und Waschgelegenheiten 

und zwei weitere, als Punkthäuser angelegte 

Angestelltenwohnhäuser dazu. Die Gebäude 

waren als Putzbauten mit Zierelementen aus 

Sand und Kunststein angelegt und hoben in 

der Fassadengestaltung und den Details der 

Innenausstattung den Sozialstatus der  

Bewohner und die für die Arbeitersiedlung 

zentrale Funktion des Hausmeisterhauses  

gegenüber der übrigen Bebauung hervor. 

Bei den Punkthäusern hat sich die bauzeitliche 

Wohnungseinteilung mit jeweils vier Dreizim-

merwohnungen pro Geschoss erhalten, die 

nachträglich nur geringfügig durch die Verle-

gung der Wohnungstüren verändert worden 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundrisseinteilung des Hausmeister-

wohnhauses ist in den Grundzügen überliefert, 

wurde aber durch Umnutzungen der Wasch-

küche und Waschräume sowie den Ausbau 

des Mädchenschlafsaales zu einer Wohnung 

in Teilen verändert.  

Das Hausmeisterwohnhaus und die Punkthäu-

ser besitzen noch die ursprüngliche Dachkon-

struktion mit der bauzeitlichen Eindeckung. 

Die ehemalige Arbeitersiedlung der einstigen 

Knopffabrik Risler und Cie. ist mit der gut  

erhaltenen Bebauung, dem Wegenetz und den 

Grünflächen vollständig und intakt erhalten. 

Das verhältnismäßig ausgedehnte Areal der 

ersten badischen Arbeitersiedlung besitzt für 

die Wirtschafts- und Sozialgeschichte  

Freiburgs große Aussagekraft, an dem sich 

darüber hinaus die Urbanisierung der Ober-

wiehre im 19. Jahrhundert ablesen lässt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansicht vom Alten Messeplatz, 1929/30  
(Stadtarchiv Freiburg i. Br., M705 202/26 Nr. 157) 
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3.2 Aussagen der Stadt-, 
Regional- und 
Landesplanung  

Für die weiteren Planungsschritte sind die 

Rahmenbedingungen der Stadt-, Regional- 

und Landesplanung zu berücksichtigen. 

Als Oberzentrum gemäß Regionalplan Südli-

cher Oberrhein kommt Freiburg im Breisgau 

eine besondere regionale Bedeutung zu. In-

nerhalb des Verdichtungsraumes soll sicher-

gestellt werden, dass Freiburg seine überge-

ordneten Funktionen für die wirtschaftliche, 

kulturelle und soziale Entwicklung des Landes 

erfüllen kann. Der Grundsatz sieht eine geord-

nete und ressourcenschonende Siedlungsent-

wicklung vor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region Südlicher Oberrhein 

Stadtkreis Freiburg im Breisgau 

Raumkategorie 
Verdichtungsraum, großflächiges Gebiet mit stark  
überdurchschnittlicher Siedlungsverdichtung und intensiver 
innerer Verflechtung 

Zentralörtliche Einordnung Oberzentrum 

Regionale Entwicklungsaufgaben 
Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkt mit 
hochwertigem Infrastruktur- und Arbeitsplatzangebot 

Entwicklungsachse 

Freiburg ist der Ursprung von 5 Entwicklungsachsen im  
Bereich südlicher Oberrhein in Richtung 
■ Offenburg 

■ Haslach im Kinzigtal/Hausach/Wolfach 

■ Löffingen 

■ Müllheim 

■ Breisach am Rhein 

Nächste Mittelzentren 
(Entfernung Zentrum-Zentrum) 

■ Emmendingen 

■ Waldkirch 

■ Bad Krozingen/Staufen 

Entfernung ca. 16 km 

Nächste Unterzentren 
(Entfernung Zentrum-Zentrum) 

■ Denzlingen 

■ Kirchzarten 

Entfernung ca. 12 km 

Regionale Siedlungsentwicklung 
Stadt mit verstärkter Siedlungstätigkeit für Wohnen und Ge-
werbe 

Regionale Freiraumstruktur Keine besondere Bedeutung 

 Quelle: Regionalplan Südlicher Oberrhein, RV Südlicher Oberrhein, 2017 

 

Auszug Strukturkarte, Regionalplan Südlicher Oberrhein 
Quelle: RV Südlicher Oberrhein 2017 
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Der Regionalplan südlicher Oberrhein (Stand 

Januar 2019) geht von hohen Wanderungs-

gewinnen für die Stadt Freiburg aus. Bei 

gleichzeitig hohem natürlichem Bevölkerungs-

wachstum kann aufgrund des limitierten  

Flächenangebotes nicht der gesamte  

Wohnungsmarkt bedient werden. Besonders 

günstiger Wohnraum ist knapp. Die folgende 

Tabelle zeigt eine Übersicht der vorbereiten-

den und verbindlichen Bauleitplanung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Knopfhäusle-Siedlung ist als Mischgebiet 

kategorisiert. Östlich der Knopfhäusle-Siedlung 

liegt ein Sondergebiet. Auf diesem befindet 

sich das Einkaufszentrum „Zentrum Oberwieh-

re". 

Im Süden liegt eine Fläche für Gemeinbedarf. 

Diese ist Standort für schulische Einrichtun-

gen. 

 
 

Für den nördlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes gilt ein einfacher Bebauungsplan mit 

Inkrafttreten vom 13.07.2012, dessen Plange-

biet die Grundstücke entlang der Schwarz-

waldstraße zwischen der Fabrikstraße und der 

Musikhochschule umfasst. Der Bebauungsplan 

steuert die Zulässigkeit großflächiger Wer-

beanlagen und schließt diese innerhalb sei-

nes Geltungsbereiches aus.  

 

 

Für den angrenzenden Platz vor dem ZO (Alter 

Messplatz) gilt der Bebauungsplan 4-27 vom 

10.12.2002, der den Platz vor dem ZO als 

Quartiersplatz festsetzt.  

  

Flächen-
nutzungsplanung 

Stadt Freiburg im 
Breisgau, wirksam 
seit Dezember 
2006 

Rechtskräftiger Be-
bauungsplan gemäß 
§ 13a BauGB 
im Untersuchungs-
gebiet 

„Schwarzwaldstra-
ße Nord“, rechts-
kräftig seit 
13.07.2012. 
Bebauungsplan zur 
Steuerung großflä-
chiger Werbeanla-
gen im nördlichen 
Teil der Knopfh-
äusle-Siedlung  
gültig 

Art der baulichen 
Nutzung  
im Untersuchungs-
gebiet 

Mischgebiet 
 

 

Auszug Raumnutzungskarte; Regionalplan Südlicher 
Oberrhein; Quelle: RV Südlicher Oberrhein 2017,  
eigene Darstellung 

Auszug FNP (Stand 09.11.2011, 9. Änderung,  
1. Berichtigung); Quelle: Stadt Freiburg im Breisgau, 
23.05.2018 

Übersichtskarte Bebauungspläne; Quelle: Geoportal 
Raumordnung BW, eigene Darstellung 11.09.2018 

Knopfhäusle-Siedlung 
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3.3 Städtebauliche 
Bestandsaufnahme 

Zur Durchführung der städtebaulichen Analyse 

wurde überwiegend auf Methoden der qualita-

tiven Datenerhebung zurückgegriffen. Durch 

Begehungen zu unterschiedlichen Tages- und 

Jahreszeiten konnte das Gebiet kartiert und 

hinsichtlich seiner städtebaulichen Situation 

analysiert werden. Zur Siedlungsgeschichte, 

zum Gebäudezustand und der Bausubstanz 

wurden Fachgutachten erstellt, die während 

der Durchführung der vorbereitenden Untersu-

chung berücksichtigt wurden und deren we-

sentliche Inhalte in diesen Bericht integriert 

sind.  

Auf Basis der erhobenen Daten konnten Aus-

sagen zum Siedlungsbild, zur Bausubstanz 

und zur Nutzungsstruktur getroffen werden. Es 

wurden städtebauliche Missstände erhoben 

und analysiert, aber auch Chancen und Poten-

ziale festgestellt.  

3.3.1 Siedlungsbild 

Die Knopfhäusle-Siedlung besteht aus vier 

baugleichen Reihenhausriegeln, die gleich-

zeitig prägend für das Siedlungsbild und na-

mensgebend für die Siedlung sind (Haus 70, 

Haus 72, Haus 74 und Haus 76). Neben den 

Reihenhäusern besteht die weitere Bebauung 

aus zwei Punkthäusern (Haus 66 und Haus 

68) und drei weiteren Gebäudetypen (Haus 60, 

Haus 62 und Haus 64). Alle Gebäude sind 

nach §§ 2, 12, 28 DSchG als Kulturdenkmal 

klassifiziert.  

Im mittleren Bereich der Schwarzwaldstraße 

ist der Freiburger Tafel e.V. Teileigentümer 

des Gebäudes 58a. Dieses Gebäude ist der 

einzige Neubau innerhalb des Untersuchungs-

gebietes und steht nicht unter Denkmalschutz. 

Die Gebäude in der Schwarzwaldstraße 46, 

48, 50, 52, 54, 56 und 58 sind in Privateigen-

tum.  

Die Vorgärten der Gebäude stehen ebenfalls 

unter Denkmalschutz.  

Die Siedlung ist von zwei Freiflächen geprägt, 

einem Spielplatz innerhalb der Siedlung und 

dem Platz zwischen dem Einkaufszentrum ZO 

und der Siedlung. Dieser Platz zwischen der 

Siedlung und dem ZO ist funktional und bau-

lich nicht der Knopfhäusle-Siedlung zugehörig, 

wird aber ebenfalls von den Bewohner_innen 

der Siedlung genutzt.  

Das Straßennetz ist rasterförmig angelegt, alle 

Straßenzüge tragen den Straßennamen 

„Schwarzwaldstraße“. Die Erschließung des 

Gebietes für den motorisierten Individualver-

kehr erfolgt überwiegend über die zentrale 

Achse der Schwarzwaldstraße, die das Gebiet 

in einen nördlichen und einen südlichen Teil 

trennt.  

Durch die kleinteilige Bebauung bildet der 

Siedlungskörper der Knopfhäusle eine städte-

bauliche Insel, die von großräumigen Struktu-

ren umgeben ist. Östlich an die Siedlung 

schließt sich das Einkaufszentrum ZO an, süd-

lich der Siedlung liegen das Lycée Turenne 

und die Emil-Thoma-Realschule. Das Kirchen-

gebäude der orthodoxen Kirchengemeinde 

rahmt die Siedlung in westlicher Richtung ein. 

Im Norden bildet die gründerzeitliche Bebau-

ung einen geschlossenen Baukörper, der mit 

bis zu vier Vollgeschossen die Siedlung bau-

lich deutlich überragt.   

 

 

 

  

Siedlungsstruktur der Knopfhäusle-Siedlung.  
Quelle: Historische Ortsanalyse, Viola Lampert-Grohe 
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3.3.2 Denkmalschutz und 
Baugeschichte 

Die Siedlung steht in ihrer Sachgesamtheit un-

ter Denkmalschutz. Die folgende Übersicht 

stellt einen Auszug der historischen Ortsanaly-

se von Frau Viola Lampert-Grohe dar, unter-

teilt nach Straßen und Gebäudetypologien. 

Der vollständige Bericht ist im Internet abrufbar 

unter www.freiburg.de/knopfhaeusle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwarzwaldstraße 46-76, Straße Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

 

 

Leiterartig angelegtes Straßennetz mit zentraler Mit-

telachse zur Erschließung des trapezförmigen Gelän-

des einer heutigen Wohnsiedlung mit vereinzeltem 

Gewerbe, im Westen Reihenhäuser, mittig der Sied-

lung Punkthäuser und ehern. Hausmeisterhaus 

(Schwarzwaldstraße 64) sowie Grünfläche mit Spiel-

platz, weiter ostwärts langgestreckte Wohnhäuser mit 

Mietwohnungen.  

1868/69 als Teil der Arbeitersiedlung der Knopffabrik 

Risler und Cie. geplant, in den 1870er Jahren von der 

Stadt angelegt, 1898 Anschluss an die städtische Ka-

nalisation, 1997 Angleich des Straßenniveaus an das 

Niveau der Schützenallee durch Rampen und höher-

versetzte Zäune unter Beibehaltung des ursprüngli-

chen Niveaus der Vorgärten. 

Das Straßennetz besitzt als Bestandteil der geplanten 

Anlage der ehemaligen Arbeitersiedlung der einstigen 

Porzellanknopffabrik Risler und Cie. für die Industrie 

wie auch Stadtbaugeschichte dokumentarischen 

Wert, an dem sich das Wachstum und die Entwick-

lung des Stadtgebiets nach Osten ab der 2. H. des 19. 

Jhs. ablesen lässt. Die intakt erhaltene Siedlung ist 

ein frühes Zeugnis des sozialen wie auch ökonomi-

schen Wandels in Freiburg und besitzt für die Sozial-

geschichte Freiburgs sowie die Quartiersgeschichte 

der Oberwiehre besondere Aussagekraft.  

Darüber hinaus ist sie als erste Arbeitersiedlung in 

Baden ein herausragendes Dokument der Arbeiter-

siedlungsgeschichte im deutschen Südwesten. 

 

 
 

 

 

 

Mittelachse von Osten aus gesehen 

Mittelachse von Westen aus gesehen 

Ansicht Schützenallee von Südseite  

http://www.freiburg.de/knopfhaeusle
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Die Reihenhäuser Schwarzwaldstraße 46-58 waren ursprünglich als Arbeiterwohnungen zur 

Behebung des Wohnungsmangels in Freiburg errichtet und anschließend verkauft worden. 

Die Wohnhäuser der Schwarzwaldstraße 46-58 besitzen dokumentarischen Wert, an dem sich 

das Wachstum und die Entwicklung des Stadtgebiets nach Osten ab der 2. Hälfte des 19. Jahr-

hunderts ablesen lässt. Als von der Beurbarungscommission erbaute Arbeiterwohnungen sind 

die Reihenhäuser ein frühes Zeugnis des sozialen wie auch ökonomischen Wandels in Freiburg 

und besitzen für die Sozialgeschichte Freiburgs sowie die Quartiersgeschichte der Oberwiehre 

besondere Aussagekraft.  

 

Schwarzwaldstraße 46, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus mit Vorgarten aus der Ent-

stehungszeit, massiver Putzbau mit dreiachsiger Straßenfassade, Fassaden-

gliederung mit Eckpilaster und umlaufendem Gesimsband, Satteldach mit 

straßenseitiger Giebelgaube; um 1864 von der Beurbarungscommission er-

baut.  

Wohl im letzten V. des 20. Jhs. durch Verlegung der Eingangssituation von 

der Westfassade an die Gebäuderückseite sowie zweigeschossigen Ausbau 

an der Gebäuderückseite nachträglich verändert; rückwärtig eingeschossiger 

Putzbau mit Garagentor und Satteldach; im letzten Viertel des 20. Jhs. als Neu-

bau anstelle eines Vorgängerbaus aus dem 19. Jh. errichtet. 

Schwarzwaldstraße 48, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus mit Vorgarten aus der Entste-

hungszeit, massiver Putzbau mit zweiachsiger Straßenfassade, Geschossun-

terteilung durch umlaufendes Gesimsband, Erschließung über Eingangstür 

mit kurzer Eingangstreppe, Satteldach mit straßenseitiger Giebelgaube. 

Um 1864 von der Beurbarungscommision erbaut, 2005 Fassadenrenovie-

rung; zweigeschossiges Rückgebäude der Anwesen Schwarzwaldstraße 48 

und 50 mit zwei Garagentoren, im Erdgeschoss verputzt, darüber verbrettert, 

Pultdach; 1920er/1930er Jahre mit nachträglichen Veränderungen. 

Schwarzwaldstraße 50, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 
 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus mit Vorgarten aus der Entste-

hungszeit, massiver Putzbau mit zweiachsiger Straßenfassade, Geschossun-

terteilung durch umlaufendes Gesimsband, Erschließung über Eingangstür 

mit kurzer Eingangstreppe, Satteldach mit straßenseitiger Giebelgaube; um 

1864 von der Beurbarungscommision erbaut, 2005 Fassadenrenovierung; 

zweigeschossiges Rückgebäude der Anwesen Schwarzwaldstraße 48 und 50 

mit zwei Garagentoren, im Erdgeschoss verputzt, darüber verbrettert, Pult-

dach; 1920er/1930er Jahre mit nachträglichen Veränderungen. 

Schwarzwaldstraße 52, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus mit Vorgarten aus der Entste-

hungszeit, massiver Putzbau mit dreiachsiger Straßenfassade, im Erdge-

schoss Ladengeschäft, Satteldach mit Zwerchhaus und Drillingsfenster, 

rückwärtig Giebelgauben; um 1864 im Auftrag der Beurbarungscommision 

erbaut, in den 1950er Jahren Um- und Neubau der rückwärtigen Arbeitsräu-

me, 1958 Vergrößerung der Schaufensteranlage, 1966 Vergrößerung des 

Ladengeschäfts. In den 1980er Jahren Umbau und Veränderung des Vorder-

hauses sowie der Rückgebäude mit Pultdach; im Kern wohl 1. H. 20. Jh., in 

der 2. H. des 20. Jhs. mehrfach umgebaut und in den 1980er Jahren stark 

verändert, heute zu Wohnzwecken ausgebaut.  
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Schwarzwaldstraße 54, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus mit Vorgarten aus der Entste-

hungszeit, massiver Putzbau mit zweiachsiger Straßenfassade, Geschossun-

terteilung durch umlaufendes Gesimsband. 

Erschließung über Eingangstür mit kurzer Eingangstreppe, Satteldach; 1864 

von der Beurbarungscommision erbaut, 2005 Fassadenrenovierung; zweige-

schossiges, verputztes Rückgebäude mit zwei hölzernen Garagentoren, 

Pultdach; 1920er/1930er Jahre mit nachträglichen Veränderungen sowie 

Ausbau des Obergeschosses. 

 

Schwarzwaldstraße 56, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus mit Vorgarten aus der Entste-

hungszeit, massiver Putzbau mit zweiachsiger Straßenfassade, Geschossun-

terteilung durch umlaufendes Gesimsband. 

Erschließung über Eingangstür mit kurzer Eingangstreppe, Satteldach mit 

straßenseitiger Giebelgaube; 1864 von der Beurbarungscommision erbaut, 

2005 Fassadenrenovierung; zweigeschossiges, verputztes Rückgebäude mit 

zwei hölzernen Garagentoren, Pultdach; 1920er/1930er Jahre mit nachträgli-

chen Veränderungen. 

 

Schwarzwaldstraße 58, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus mit Vorgarten aus der Entste-

hungszeit, massiver Putzbau mit dreiachsiger Straßenfassade, Fassaden-

gliederung mit Eckpilaster und umlaufendes Gesimsband. 

Seitliche Erschließung über kurze Eingangstreppe an Westfassade, Sattel-

dach mit zwei straßenseitigen Giebelgauben; 1864 von der Beurbarungs-

commision erbaut; an der Rückseite zweigeschossiger Putzbau mit Sattel-

dach und eingeschossigem Anbau mit Schleppdach; drittes V. 19. Jh. 
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Die im Folgenden dargestellten Gebäude besitzen als Bestandteil der einstigen Arbeitersiedlung 

für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Freiburgs dokumentarischen Wert. Die intakt und 

vollständig überlieferte Siedlung ist ein besonders wichtiges Zeugnis der Industrialisierung wie 

auch der Stadtbaugeschichte Freiburg. Sie besitzt große Aussagekraft über das Wachstum des 

Stadtgebiets in der 2. H. des 19. Jhs. sowie die Urbanisierung und Quartiersentwicklung der 

Oberwiehre. Darüber hinaus sind die ehem. Mädchenanstalt, die Kleinkinderbewahranstalt 

und das Hausmeisterhaus ein anschauliches Dokument des Lebens und der Organisations-

strukturen innerhalb der Siedlung. Die gegenüber der übrigen Bebauung gehobenen Angestell-

tenwohnhäuser geben Aufschluss über die Sozialtopographie innerhalb der Siedlung. 

 

Schwarzwaldstraße 60, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Ehem. Mädchenanstalt mit Garten an der Gebäuderückseite, traufständiges 

zweigeschossiges Mehrparteienhaus auf t-förmigem Grundriss, niedriger  

Kellersockel mit rechteckigen Luken, verputzter Backsteinbau, Erschließung 

an der Gebäuderückseite, segmentbogige Fensteröffnungen, Keller aus 

Bruchsteinmauerwerk und mit Naturboden, Satteldach mit Walmgauben. 

Zwischen 1869 und 1872 als Teil der Arbeitersiedlung der Knopffabrik Risler 

u. Cie. als unverputzter Backsteinbau errichtet, in den 1980er Jahren nach-

träglich verputzt und saniert. 

Im Gebäude war ehemals das Mädchenwohnheim der Arbeitersiedlung un-

tergebracht, zu Beginn des 20. Jhs. eine Schwesternanstalt, welche bis in die 

2. H. des 20. Jhs. bestand. Ursprünglich befanden sich im Innern im Erdge-

schoss ein großer und kleiner Saal, der ursprüngliche Grundriss wurde durch 

den Ausbau zu Geschosswohnungen verändert. Das Gebäude befand sich 

seit Beginn des 20. Jhs. im Privatbesitz der Familie Risler und wurde 1977 

von der Stadt Freiburg erworben. 

Schwarzwaldstraße 62, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Ehem. Kleinkinderbewahranstalt mit seit der Entstehungszeit als Spielplatz 

genutzter Freifläche an der gegenüberliegenden Straßenseite, heute trauf-

ständiges zweigeschossiges Mehrparteienhaus über niedrigem Kellersockel 

mit rechteckigen Luken, verputzter Backsteinbau, segmentbogige Fensteröff-

nungen, Keller aus Bruchsteinmauerwerk und mit Naturboden, Satteldach; im 

Innern mehrfach umgebaute Grundrisseinteilung, ursprünglicher Grundriss 

lässt sich am erhaltenen Stützsystem ablesen. Zwischen 1869 und 1872 als 

Teil der Arbeitersiedlung der Knopffabrik Risler u. Cie. als unverputzter Back-

steinbau errichtet, Anfang des 20. Jhs. durch Ausbau zu einem Geschoss-

wohngebäude verändert, in den 1980er Jahren nachträglich verputzt und sa-

niert. 

Im Innern befanden sich im Erdgeschoss ursprünglich zwei große Säle, eine 

Waschküche sowie ein Schweinestall, im Obergeschoss waren insgesamt 

drei Säle untergebracht. Das Gebäude befand sich seit Beginn des 20. Jhs. 

im Privatbesitz der Familie Risler und wurde 1977 von der Stadt Freiburg er-

worben. 
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Schwarzwaldstraße 64, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Traufständiges zweigeschossiges ehem. Hausmeisterhaus mit angrenzen-

dem ehem. Wäschetrockenplatz, heute Wohnhaus, verputzter Massivbau mit 

Eckrustika, sym. Fassadengliederung mit Betonung der Mittelachse durch 

Dachgaube mit zeltdachartigem Aufbau, Satteldach mit Kniestock; im Innern 

überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung, im Keller Bruchsteinmauer-

werk mit Kappendecke und Natur- wie auch Betonboden, im EG ehem. Wan-

nen- und Duschbäder im Grundriss verändert, Abstellräume (ehem. Wasch-

küche) mit Stichkappen, OG mit in Teilen erhaltenen historischen Türblättern, 

bauzeitliche Dachkonstruktion und Eindeckung; um 1886 als Erweiterung der 

Arbeitersiedlung der Knopffabrik Risler u. Cie. errichtet, im 20. Jh. Umbau 

des Erdgeschosses zu Wohneinheiten und Abstellräumen, in den 1980er 

Jahren saniert.  

Im EG waren ehem. die Waschküche sowie Wannen- und Duschbäder un-

tergebracht, im OG die Hausmeisterwohnung und ein Mädchenschlafsaal, im 

DG ein Wäschetrockenspeicher. Das Gebäude wurde 1928 von der Stadt 

Freiburg erworben.  

Schwarzwaldstraße 66, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Zweigeschossiges Mehrparteienhaus mit geschlossenem Innenhof sowie an-

grenzenden Gärten, Erschließung an der Nord- und Südseite über zweige-

schossiges, vorfluchtendes Treppenhaus, verputzter Massivbau mit Eckrusti-

ka aus bossierten Sandsteinquadern, niedriger Kellersockel aus unverputz-

tem Sandstein, Fenster und Türen mit Sandsteingewändern sowie farbig ge-

fassten Kunststeinen, Pultdach mit bauzeitlicher Dacheindeckung; im Innern 

überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit jeweils vier Wohnungen pro 

Geschoss, im Keller Bruchsteinmauerwerk und überwiegend Naturboden, 

Notunterstützung der Balkenlage, bauzeitliche Luken in Teilen erhalten, bau-

zeitliche Treppenanlage mit Bretterverschalung und aufgenagelten Leisten.  

Innenhof mit bauzeitlichem Eisengitter, nachträglich ausgebaute Balkone mit 

in Teilen erhaltenen Brüstungen und wohl bauzeitlicher Überdachung, bau-

zeitliche Dachkonstruktion und Eindeckung; wohl 1885 als Erweiterung der 

Arbeitersiedlung der Knopffabrik Risler u. Cie. errichtet, 1928 von der Stadt 

Freiburg erworben, in den 1950er sowie 1980er Jahren saniert mit Ausbesse-

rungen des Verputzes sowie Austausch der Fenster und Türen.  

Schwarzwaldstraße 68, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 Zweigeschossiges Mehrparteienhaus mit geschlossenem Innenhof sowie an-

grenzenden Gärten, Erschließung an der Nord- und Südseite über zweige-

schossiges, vorfluchtendes Treppenhaus, verputzter Massivbau mit Eckrusti-

ka aus bossierten Sandsteinquadern, niedriger Kellersockel aus unverputz-

tem Sandstein, Fenster und Türen mit Sandsteingewändern sowie farbig ge-

fassten Kunststeinen, Pultdach mit bauzeitlicher Dacheindeckung; im Innern 

überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit jeweils vier Wohnungen pro 

Geschoss, im Keller Bruchsteinmauerwerk und überwiegend Naturboden, 

Notunterstützung der Balkenlage, in den Wohnungen in Teilen erhaltende 

Wandtäfer sowie Treppenanlagen mit Bretterverschalung und aufgenagelten 

Leisten, Innenhof mit bauzeitlichem Eisengitter, nachträglich ausgebaute Bal-

kone mit in Teilen erhaltenen Brüstungen und wohl bauzeitlicher Überdach-

ung, bauzeitliche Dachkonstruktion und Eindeckung; wohl 1885 als Erweite-

rung der Arbeitersiedlung der Knopffabrik Risler u. Cie. errichtet, 1928 von 

der Stadt Freiburg erworben, in den 1950er sowie 1980er Jahren saniert mit 

Ausbesserungen des Verputzes sowie Austausch der Fenster und Türen.  
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Die im Folgenden dargestellten Gebäude besitzen als Bestandteil der ehemaligen Arbeitersied-

lung der Knopffabrik Risler u. Cie. für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Freiburgs dokumen-

tarischen Wert. Die intakt und vollständig überlieferte Siedlung ist ein besonders wichtiges Zeug-

nis der Industrialisierung wie auch der Stadtbaugeschichte Freiburg. Sie besitzt große Aussage-

kraft über das Wachstum des Stadtgebiets in der 2. H. des 19. Jhs. sowie die Urbanisierung und 

Quartiersentwicklung der Oberwiehre. Darüber hinaus gibt das einfache Arbeiterwohnhaus mit 

dem Vorgarten aus der Entstehungszeit Aufschluss über die Sozialtopographie innerhalb der 

Siedlung. 

Die Gebäude wurden um 1869-72 als Arbeiterwohnung der Knopffabrik Risler u. Cie. errichtet, 

1898 erfolgte der Anschluss an die Kanalisation. Im Jahr 1928 erfolgte der Erwerb der Gebäude 

durch die Stadt Freiburg. In den 1950er und 1960er Jahren Veränderungen durch Verputz der 

Sichtbacksteinfassade, in den 1980er Jahren umfassende Sanierung. 

 

Schwarzwaldstraße 70 a, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern vermutlich bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerk-

zwischenwänden.  

Schwarzwaldstraße 70 b, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlagen, Stube 

im Erdgeschoss mit Täfer, Toilette mit Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Ober-

geschoss führende bauzeitliche Treppe, im Obergeschoss bauzeitliche Tü-

ren.  

Schwarzwaldstraße 70 c, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Betonsteinbelag und Notunterstützung der Balkenlagen, 

vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit Stirn-

brett.  
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Schwarzwaldstraße 70 d, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlagen, im 

Erdgeschoss Wandtäfer, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss in Teilen er-

neuerte Treppenkonstruktion, Toilette mit bauzeitlichem Fenster und Ober-

licht, im Obergeschoss bauzeitliche Türblätter.  

Schwarzwaldstraße 70 e, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlagen, Kel-

lerabgang und Treppenaufgang mit Bretterverschalung und aufgenagelten 

Leisten, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen und Stirnbrett, im Erdgeschoss historischer Tür-

rahmen der Zugangstür zum Treppenhaus, Toilettentür mit Oberlicht.  

Schwarzwaldstraße 70 f, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlagen, vom 

Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten 

Trittstufen und Stirnbrett sowie Bretterverschalung mit aufgenagelten Leisten, 

Toilette mit bauzeitlichem Fenster.  

Schwarzwaldstraße 70 g, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Betonsteinbelag und Notunterstützung der Balkenlagen, in 

Küche nachträglich eingezogenes Wandstück unterhalb des Treppenauf-

gangs, historische Türen teilweise vorhanden, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen, Stirnbrett 

sowie Bretterverschalung mit aufgenagelten Leisten.  
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Schwarzwaldstraße 70 h, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlagen, vom 

Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten 

Trittstufen sowie Bretterverschalung mit aufgenagelten Leisten.  

Schwarzwaldstraße 70 i, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlagen, in der 

Küche nachträglich eingezogenes Wandstück unterhalb des Treppenauf-

gangs, Toilette mit bauzeitlichem Fenster.  

Schwarzwaldstraße 70 k, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zwei-achsige Putzfassa-

de, massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenster-

sims aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Kel-

ler Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holz-

lattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwi-

schenwänden, Keller mit Betonboden und Notunterstützung der Balkenlagen, 

in der Küche nachträglich eingezogenes Wandstück unterhalb des Treppen-

aufgangs, Dachdeckung erneuert.  

Schwarzwaldstraße 70 l, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden, nachträglich eingezogener Trennwand aus 

Ziegel sowie Notunterstützung der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Ober-

geschoss führende bauzeitliche Treppe, vermutlich historische Türrahmen 

und Türen.  

Schwarzwaldstraße 70 m, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern vermutlich bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerk-

zwischenwänden.  
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Schwarzwaldstraße 70 n, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fach-

werkzwischenwänden, Keller mit Betonboden und Notunterstützung der Bal-

kenlage, in der Küche nachträglich eingezogenes Wandstück unterhalb des 

Treppenaufgangs, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitli-

che Treppe mit erneuerten Trittstufen und Stirnbrett.  

Schwarzwaldstraße 70 p, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fach-

werkzwischenwänden, Keller mit Betonboden und Notunterstützung der Bal-

kenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen und Stirnbrett, im Obergeschoss historische Türen 

und Türrahmen.  

Schwarzwaldstraße 70 q, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fach-

werkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Bal-

kenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen, Stirnbrett und Bretterverschalung mit aufgenagel-

ten Leisten, Toilette mit bauzeitlichem Fenster.  

Schwarzwaldstraße 70 r, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fach-

werkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Bal-

kenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen, Stirnbrett und Bretterverschalung mit aufgenagel-

ten Leisten, Toilette mit bauzeitlichem Fenster.  

Schwarzwaldstraße 70 s, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fach-

werkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Bal-

kenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen, im Obergeschoss historische Türen und Türrah-

men.  
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Schwarzwaldstraße 70 t, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fach-

werkzwischenwänden, Keller mit Betonboden.  

Schwarzwaldstraße 72 a, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 
 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zwei-achsige Putzfassa-

de, massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenster-

sims aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kur-

zer Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten 

mit Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Fliesenboden 

und nachträglich eingebauter Nasszelle, in Küche nachträglich eingezogenes 

Wandstück unterhalb des Treppenaufgangs, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 72 b, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden 

und Notunterstützung der Balkenlage, Toilette mit Oberlicht und bauzeitli-

chem Toilettenfenster, einstige Stube mit Täfer und altem Türrahmen, vom 

Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten 

Trittstufen, Obergeschoss mit bauzeitlichen Dielen.  

Schwarzwaldstraße 72 c, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden 

und nachträglich eingezogener Binnenwand, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 72 d, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend erhaltende bauzeit-

liche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturbo-

den, Zugangstür zur Toilette mit Oberlicht und bauzeitlichem Fenster, vom 

Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten 

Trittstufen.  
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Schwarzwaldstraße 72 e, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden, vom Erdgeschoss ins 

Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie 

Bretterverschalung mit aufgenagelten Leisten. 

Schwarzwaldstraße 72 f, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung 

der Balkenlage, im Erdgeschoss Bretterverschalung des Treppenkastens und 

bauzeitlicher Einbauschrank, Toilette mit bauzeitlichem Fenster, auf dem 

Dachboden eingelagerte bauzeitliche Fassadenfenster.  

Schwarzwaldstraße 72 g, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung 

der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche 

Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 72 h, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Kies sowie Notun-

terstützung der Balkenlage, in Küche eingezogene Zwischenwand unterhalb 

des Treppenaufgangs, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bau-

zeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie Bretterverschalung mit auf-

genagelten Leisten.  

Schwarzwaldstraße 72 i, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Natur- und Fliesenboden sowie 

Notunterstützung der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss füh-

rende vermutlich bauzeitliche Treppe.  
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Schwarzwaldstraße 72 k, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Natur- und Fliesenboden sowie 

Notunterstützung der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss füh-

rende vermutlich bauzeitliche Treppe.  

Schwarzwaldstraße 72 l, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit durch OSB-Platten abgedecktem 

Naturboden sowie Notunterstützung der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins 

Obergeschoss führende Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 72 m, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Betonboden und nachträglich ein-

gebauter Trennwand sowie Notunterstützung der Balkenlage, in Küche nach-

träglich eingezogene Wand unterhalb des Treppenaufgangs, Toilettentür mit 

Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen sowie Bretterverschlag mit aufgenagelten Leisten.  

Schwarzwaldstraße 72 n, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden, vom Erdgeschoss ins 

Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 72 p, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern vermutliche bauzeitliche Grund-

risseinteilung mit Fachwerkzwischenwänden.  
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Schwarzwaldstraße 72 q, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern vermutlich bauzeitliche Grund-

risseinteilung mit Fachwerkzwischenwänden, Keller Naturboden mit Notun-

terstützung der Balkenlage, bauzeitliche, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 72 r, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern Keller mit Naturboden, Notunter-

stützung der Balkenlage sowie nachträglich eingezogener Trennwand beim 

Treppenabgang, Erd- und Obergeschoss mit verändertem Grundriss, vom 

Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten 

Trittstufen, Dachkonstruktion mit verändertem statischem System.  

Schwarzwaldstraße 72 s, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung 

der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche 

Treppe mit erneuerten Trittstufen, Toilette mit Oberlicht.  

Schwarzwaldstraße 72 t, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung 

mit Fachwerkzwischenwänden, Keller mit Betonboden und Notunterstützung 

der Balkenlage, vermutlich bauzeitliche, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss 

führende Treppe, Toilette mit bauzeitlichem Fenster.  

Schwarzwaldstraße 74 a, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlage, vom 

Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten 

Trittstufen. 
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Schwarzwaldstraße 74 b, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden, im Erdgeschoss Durchbruch ins Treppen-

haus von 74 a, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche 

Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 74 c, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Betonplatten, in Küche nachträglich eingezogene Trenn-

wand unterhalb des Treppenaufgangs, Toilette mit Oberlicht, vom Erdge-

schoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Tritt-

stufen.  

Schwarzwaldstraße 74 d, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlage, Toilette 

mit Oberlicht und wohl bauzeitlichem Außenfenster, vom Erdgeschoss ins 

Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie 

Bretterverschalung und aufgenagelten Leisten, im Obergeschoss erhaltene 

historische Türen und Türrahmen.  

Schwarzwaldstraße 74 e, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden, in Küche nachträglich eingezogene Wand 

unterhalb des Treppenaufgangs, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss füh-

rende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 74 f, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlage, Toilette 

mit Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche 

Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie Bretterverschalung mit aufgenagelten 

Leisten, im Obergeschoss nachträglich eingebauter Durchgang zwischen 

beiden Zimmern.  
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Schwarzwaldstraße 74 g, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern vermutlich bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerk-

zwischenwänden. 

 

Schwarzwaldstraße 74 h, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Betonboden sowie Notunterstützung der Balkenlage, ver-

mutlich bauzeitliche, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende Treppe, 

Toilette mit bauzeitlichem Fenster sowie Oberlicht.  

Schwarzwaldstraße 74 i, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balkenlage, Toilette 

mit Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche 

Treppe.  

Schwarzwaldstraße 74 k, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 
 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung mit Fachwerkzwischen-

wänden, Keller mit Notunterstützung der Balkenlage sowie nachträglich ein-

gezogener Trennwand. 

Schwarzwaldstraße 74 l, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern fehlende Innenwände, bauzeitliche Grundrisseinteilung 

ablesbar anhand der tragenden Fachwerkteile, Keller mit Naturboden und 

Notunterstützung der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss füh-

rende bauzeitliche Treppe. 
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Schwarzwaldstraße 74 m, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden, 

Toilette mit bauzeitlichem Fenster, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss füh-

rende bauzeitliche Treppe mit Stirnbrett unter der Tapete sowie Bretterver-

schalung mit aufgenagelten Leisten, im Obergeschoss erhaltene bauzeitliche 

Türen und Rahmen.  

Schwarzwaldstraße 74 n, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden 

und Notunterstützung der Balkenlage, Toilette mit wohl bauzeitlichem Fens-

ter, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit 

erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 74 p, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden, in 

Küche bauzeitlicher Einbauschrank, Toilette mit einteiligem Fenster sowie 

Tür mit Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche 

Treppe mit erneuerten Trittstufen, Stirnbrett sowie Bretterverschalung mit 

aufgenagelten Leisten, im Obergeschoss bauzeitliche Türrahmen und Türen.  

Schwarzwaldstraße 74 q, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden 

und Notunterstützung der Balkenlage sowie nachträglich eingezogener 

Trennwand, in Küche nachträglich eingezogene Wand unterhalb des Trep-

penaufgangs.  

Schwarzwaldstraße 74 r, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden 

und Notunterstützung der Balkenlage, Küche mit bauzeitlichem Einbau-

schrank, im Erdgeschoss Tür zum Treppenhaus, vom Erdgeschoss ins Ober-

geschoss führende bauzeitliche Treppe mit Bretterverschalung, im Oberge-

schoss bauzeitlicher Türrahmen und Tür sowie in Zimmer 2 Wandbemalung 

der 1930er Jahre. 
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Schwarzwaldstraße 74 s, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden 

und Notunterstützung der Balkenlage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss 

führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen. 

Schwarzwaldstraße 74 t, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit 

Naturboden und Notunterstützung der Balkenlage, in Küche nachträglich ein-

gezogene Wand unterhalb des Treppenaufgangs, Toilette mit bauzeitlichem 

Fenster sowie bauzeitlicher Tür mit Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie Bret-

terverschalung mit aufgenagelten Leisten.  

Schwarzwaldstraße 74 u, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche Grundrisseinteilung, Keller mit 

Naturboden und PVC-Belag sowie Notunterstützung der Balkenlage, Toilette 

mit bauzeitlichem Fenster, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende 

bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 74 v, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür, im Keller 

Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit Einfriedung durch Holzlat-

tenzaun; im Innern in Teilen erhaltende Grundrisseinteilung, Keller mit Lami-

nat EPS-Dämmplatten und Naturboden sowie Notunterstützung der Balken-

lage, im Erdgeschoss nachträglich veränderter Grundriss, vom Erdgeschoss 

ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen 

und verändertem Antritt.  

Schwarzwaldstraße 76 a, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Betonboden sowie Notunterstützung der Bal-

kenlage, in Küche nachträglich eingezogene Wand unterhalb des Treppen-

aufgangs, Toilette mit Oberlicht über der Tür, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe sowie Bretterverschalung mit aufgena-

gelten Leisten.  
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Schwarzwaldstraße 76 b, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Beton- und Naturboden sowie Notunterstüt-

zung der Balkenlage, in Küche nachträglich eingezogene Wand unterhalb 

des Treppenaufgangs, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bau-

zeitliche Treppe.  

Schwarzwaldstraße 76 c, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden sowie Notunterstützung der Bal-

kenlage, in Küche nachträglich eingezogene Wand unterhalb des Treppen-

aufgangs, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit erneuerten Trittstufen sowie Stirnbrett. 

Schwarzwaldstraße 76 d, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Fliesen-, Beton- und Naturboden sowie Notun-

terstützung der Balkenlage und nachträglich eingebauten Trennwänden, Toi-

lette mit Oberlicht über Tür, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende 

bauzeitl. Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie Bretterverschalung mit auf-

genagelten Leisten, in Teilen erhaltene historische Türen und Türrahmen. 

Schwarzwaldstraße 76 e, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitl. Grund-

risseinteilung, Keller mit Betonboden sowie Notunterstützung der Balkenlage, 

vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit er-

neuerten Trittstufen, Dachkonstruktion mit verändertem statischen System.  

Schwarzwaldstraße 76 f, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Beton- und Naturboden, in Küche nachträglich 

eingezogene Wand unterhalb des Treppenaufgangs, Toilette mit Oberlicht 

über Tür, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe 

mit Stirnbrett und Bretterverschalung mit aufgenagelten Leisten.  
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Schwarzwaldstraße 76 g, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Beton- und Naturboden sowie Notunterstüt-

zung der Balkenlage, Toilette mit bauzeitlichem Fenster, vom Erdgeschoss 

ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 76 h, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, Toilette mit bauzeitlichem Fenster, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss 

führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 76 i, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, in Küche nachträglich eingezogene Wand unterhalb des Treppenauf-

gangs, Toilette mit bauzeitlichem Fenster, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen, im Dachge-

schoss eingelagerte, bauzeitliche Fassadenfenster.  

Schwarzwaldstraße 76 k, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, im Erdgeschoss nachträglich eingefügter Durchgang zu Nachbarhaus 

76 l, Toilette mit bauzeitlichem Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Oberge-

schoss führende bauzeitliche Treppe mit Bretterverschalung. 

Schwarzwaldstraße 76 l, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, im Erdgeschoss nachträglich eingefügter Durchgang zu Nachbarhaus 

76 k, Toilette mit Oberlicht, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende 

bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie Bretterverschalung mit 

aufgenagelten Leisten.  
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Schwarzwaldstraße 76 m, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage sowie nachträglich eingezogener Trennwand, vom Erdgeschoss ins 

Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit erneuerten Trittstufen sowie 

Bretterverschalung mit aufgenagelten Leisten.  

Schwarzwaldstraße 76 n, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit 

erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 76 p, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, in Küche nachträglich eingezogene Wand unterhalb des Treppenauf-

gangs, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende bauzeitliche Treppe mit 

erneuerten Trittstufen.  

Schwarzwaldstraße 76 q, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitl. Grund-

risseinteilung, Keller mit Betonboden und Notunterstützung der Balkenlage, in 

Küche nachtr. eingezogene Wand unterhalb des Treppenaufgangs, vom Erd-

geschoss ins Obergeschoss führende bauzeitl. Treppe mit Bretterverscha-

lung, Dachkonstruktion nach Absturz eines Segelflugzeugs neu aufgebaut.  

Schwarzwaldstraße 76 r, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende, in Teilen erneuerte 

Treppenkonstruktion. 
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Schwarzwaldstraße 76 s, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Naturboden und Notunterstützung der Balken-

lage, vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führende, bauzeitliche Treppe, 

vermutlich unter der Tapete erhaltenes Stirnbrett.  

Schwarzwaldstraße 76 t, Wohnhaus Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

 

Traufständiges zweigeschossiges Reihenendhaus, zweiachsige Putzfassade, 

massive Backstein-Konstruktion mit Segmentbogenfenstern und Fenstersims 

aus Sandstein, Erschließung über segmentbogige Eingangstür mit kurzer 

Eingangstreppe, im Keller Bruchsteinmauerwerk, Satteldach; Vorgarten mit 

Einfriedung durch Holzlattenzaun; im Innern überwiegend bauzeitliche 

Grundrisseinteilung, Keller mit Fliesen- und Betonboden, Notunterstützung 

der Balkenlage sowie nachträglich eingezogenen Trennwänden, vom Erdge-

schoss ins Obergeschoss führende, bauzeitliche Treppe, vermutlich mit er-

haltenem Stirnbrett.  

 



Stadt Freiburg im Breisgau „Knopfhäusle-Siedlung“ 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 
 
 

42 | S e i t e  

3.3.3 Denkmalpflegerischer 
Werteplan  

Im Rahmen der Befragung der Träger öffentli-

cher Belange und der Erstellung der histori-

schen Ortsanalyse wurde ein Werteplan mit 

historisch bedeutsamen und ortsbildprägenden 

Gebäude sowie Grün- und Verkehrsflächen 

erstellt. Die Angaben des Werteplans basieren 

auf den Angaben des Landesamtes für Denk-

malpflege im Regierungspräsidium Freiburg 

und der historischen Ortsanalyse mit Stand 

Januar 2019. Der Plan ist Teil des Anhangs.  

3.3.4 Flurstücksstruktur und 
Nutzung  

Innerhalb des 1,54 ha großen Untersuchungs-

gebietes liegen insgesamt 24 Flurstücke, von 

denen 7 Flurstücke in privatem Eigentum am 

Grundstück stehen.  

9 Flurstücke werden öffentlich genutzt. Neben 

den Straßenräumen gehören dazu auch der 

Spielplatz und der Platz zwischen der Siedlung 

und dem ZO. Die übrigen Grundstücke stehen 

im Eigentum der Freiburger Stadtbau GmbH, 

wobei der Freiburger Tafel e.V. ein Miteigen-

tum an dem Gebäude 58a hat.  

Flur-
stück 

Haus-
nr. 

Nutzung 

5314 46 privates Wohngebäude  
und Seifenmanufaktur 

5315 48 privates Wohngebäude und 
Schreinerei Wagner 

5316 50 privates Wohngebäude  

5317 52 privates Wohngebäude 

5318 54 privates Wohngebäude 

5319 56 privates Wohngebäude  

5320 58 privates Wohngebäude  

5321 58a Wohngebäude (6 Einheiten) 
und Freiburger Tafel 

5324  Schwarzwaldstraße 

5326  Schwarzwaldstraße 

5325  Spielplatz 

5325/1 64 Wohngebäude (2 Einheiten) 

Flur-
stück 

Haus-
nr. 

Nutzung 

5327 70 Wohngebäude (18 Einheiten) 

5328  Schwarzwaldstraße 

5329 76 Wohngebäude (18 Einheiten) 

5330  Schwarzwaldstraße 

5331  Schwarzwaldstraße 

5332 74 Wohngebäude (19 Einheiten) 

5333  Schwarzwaldstraße 

5334 72 Wohngebäude (18 Einheiten) 

5335  Schwarzwaldstraße 

5336 66 
68 

Wohngebäude (8 Einheiten) 
Wohngebäude (7 Einheiten) 

5337 62 
60 

Wohngebäude (10 Einheiten) 
Wohngebäude (6 Einheiten) 

5406/25  Grünfläche  

3.3.5 Öffentliche Einrichtungen / 
Gemeinbedarfs-
einrichtungen / Gewerbe 

Die Knopfhäusle-Siedlung ist bis zum heutigen 

Zeitpunkt ein lebendiges Quartier, das durch 

nachbarschaftliche Bezüge der überwiegenden 

Wohnnutzung und der gewerblichen Nutzung 

geprägt ist.   

Bereits im Jahr 1886 wurde die Siedlung um 

ein Sozialhaus mit Volksküche, einen Konsum, 

eine Kinderbewahranstalt, ein Mädchenheim, 

eine Krankenpflegestation und eine Fabrik-

sparkasse erweitert.  

Die Einrichtungen der sozialen und techni-

schen Infrastruktur haben sich in dieser Dichte 

nicht erhalten. Dennoch ist ein wesentliches 

Lagemerkmal der Siedlung bis heute die Nähe 

zu allen wesentlichen Infrastrukturen.  

Neben den 9 Wohngebäuden im Eigentum der 

FSB sind Teile des Gebietes auch durch klein-

gewerbliche Nutzungen wie eine Seifenmanu-

faktur oder eine Schreinerei geprägt.  

Der Verein Freiburger Tafel betreibt in der 

Siedlung den Tafelladen, der von Menschen 

aus dem gesamten Stadtgebiet frequentiert 

wird. Der Laden ist an den Werktagen von 

10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet und kann in die-
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ser Zeit von den Einkaufenden besucht wer-

den. Insgesamt sind ca. 3.000 Menschen Kun-

den des Freiburger Tafelladens. Darüber hin-

aus arbeiten jeweils 10 haupt- und ehrenamtli-

che Mitarbeiter_innen in zwei Schichten je Tag 

im Laden in der Lebensmittelausgabe. Ca. 10 

weitere Mitarbeiter_innen je Schicht organisie-

ren unter anderem Lieferanten, Spenden,  

Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. Insge-

samt zählt die Freiburger Tafel ca. 240 Mitar-

beiter_innen. 

 

Die Kirche "Maria Schutz" grenzt im westlichen 

Teil an das Untersuchungsgebiet. Das Gebäu-

deensemble besteht aus dem Kirchengebäude 

und aus um einen Hof gruppierten Gebäuden, 

in denen bis in das Jahr 2015 ein Kindergarten 

und ein Wohnheim für Meisterschüler und 

Flüchtlinge untergebracht war. Der katholische 

Kindergarten Maria Hilf befindet sich heute in 

der Schützenallee 19 und steht auch anderen 

Konfessionen offen. Die Knopfhäusle-Siedlung 

gehört organisatorisch zur Seelsorgeeinheit 

Freiburg-Wiehre-Günterstal. 

3.3.6 Grün- und Freiflächen 

Die Knopfhäusle-Siedlung ist stark durchgrünt 

und weist Freiflächen unterschiedlichen  

Charakters und von unterschiedlicher Gestal-

tungsqualität auf. Prägend für die Siedlung 

sind insbesondere die privaten parzellierten 

Vorgärten der Reihenhausriegel vor den Ge-

bäuden 70, 72, 74 und 76.  

Zwischen den Gebäuden 66 und 68 sowie 60 

und 62 finden sich den Wohneinheiten dieser 

Gebäude zugehörige private Freiflächen, die 

teilweise jedoch einen halböffentlichen  

Charakter aufweisen.  

Vor Haus 66 und an den südlichen Enden der 

Reihenhaussiedlungen sind Grünflächen ver-

ortet, die ebenfalls privat sind, die aber nicht 

aktiv genutzt werden.  

Der Spielplatz und der Platz zwischen der 

Siedlung und dem ZO sind öffentliche Frei-

flächen, die auch durch Menschen genutzt 

werden können, die nicht in der Knopfhäusle-

Siedlung wohnen. Durch seine Lage innerhalb 

der Siedlung kommt dem Spielplatz aber für 

Außenstehende ein halböffentlicher Charakter 

zu, die Spielfläche wirkt nicht einladend. 

 

 

Private parzellierte Vorgärten 

Prägend für die Siedlung sind insbesondere 

die privaten parzellierten Grünflächen vor den 

Reihenhausriegeln, die durch die Mieter selbst 

gestaltet werden können. Ursprünglich wurden 

diese Vorgärten als Gemüsegärten für die 

Selbstversorgung der Arbeiter der Knopffabrik 

angelegt. So hatten die Familien die Möglich-

keit, frisches Gemüse aus dem eigenen  

Garten zu ernten. Auch Kleintierhaltung war 

auf der Fläche möglich.  

Das Erscheinungsbild der Vorgärten hat sich 

im Laufe der Jahre deutlich gewandelt. Nicht 

an jedem Vorgarten ist die ursprünglich zuge-

wiesene Nutzung heute noch ablesbar.  

Dennoch erfüllen die privaten Vorgärten für die 

Anwohner_innen wichtige zentrale Funktionen.  

Durchgrünter Charakter der Siedlung 
Quelle: dieSTEG 

Der Freiburger Tafelladen 
Quelle: dieSTEG 
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Einerseits entsteht durch den Vorgarten der 

Eindruck eines „vollständigen“ Einfamilienhau-

ses als abgeschlossene Einheit. Aufgrund der 

engen Wohnungszuschnitte mit relativ vielen 

Zimmern verteilt auf eine geringe Grundfläche, 

kommt dem Vorgarten eine weitere besondere 

Bedeutung als Lebensraum im Freien zu.  

In den warmen Monaten werden viele Nutzun-

gen aus den Gebäuden hinaus in den Vorgar-

ten verlegt. Die räumliche Enge und die damit 

verbundene Nähe zu den Nachbarn führt dabei 

auch unumgänglich zu sozialen Interaktionen 

untereinander.  

Die privaten Vorgärten sind individuell und 

teilweise auch sehr liebevoll gestaltet. Den-

noch weisen sie an vielen Stellen Gestaltmän-

gel und in einigen Bereichen auch hohe  

Versiegelungsgrade auf.  

 

Ein weiterer privater Vorgarten befindet sich 

um das ehemalige Hausmeisterhaus, Haus 64. 

Da der Freiburger Tafel Verein in diesem Ge-

bäude Lagerflächen angemietet hat, erfolgt die 

Nutzung der Gartenfläche ebenfalls durch den 

Verein. Der Garten wird teilweise als PKW-

Stellplatz genutzt, was auch im Zusammen-

hang mit der knappen Anzahl an PKW-

Stellplätzen für die Mitarbeiter_innen der Tafel 

steht. Dies entspricht nicht seiner ursprüngli-

chen Funktion als Vorgarten. Aufgrund der 

zentralen Lage im Untersuchungsgebiet -direkt 

an den Spielplatz angrenzend- bietet der Gar-

ten Potenzial zu einer öffentlichen Nutzung, 

beispielsweise als Anwohner_innen-Treff-

punkt/Café. 

 

 

Private Freiflächen mit teilweise halböffent-

lichem Charakter  

Diese Flächen sind zwischen den Gebäuden 

66 und 68 sowie 60 und 62 verortet. Teilweise 

sind diese direkt den Wohneinheiten der  

Gebäude zugehörig und können ihrer Funktion 

nach unter anderem für das Trocknen der Wä-

sche genutzt werden.  

 

  

Privater Vorgarten 
Quelle: dieSTEG 

Hoher Versiegelungsgrad  
Quelle: dieSTEG 

Rückwärtiger Bereich von Haus 62  
Quelle: dieSTEG 

Rückwärtiger Bereich von Haus 62  
Quelle: dieSTEG 
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Auch im Bereich dieser Flächen ist der stark 

durchgrünte Charakter prägend. Teilweise 

führt der hohe Bewuchs jedoch auch zu einer 

ausgeprägten Verschattung der Wohnräume 

des Erdgeschosses und teilweise auch der 

darüber liegenden Geschosse. Die Gärten 

weisen Gestaltmängel auf und werden häufig 

für die Lagerung von Sperrmüll oder anderen 

Abfällen verwendet. Daher und auch aufgrund 

der Verschattungssituation können sie häufig 

weder als Freisitz noch zu anderen Zwecken 

genutzt werden.  

 

Die öffentlichen Bereiche zwischen den Punkt-

häusern dienen der inneren Grundstückser-

schließung. Diese Flächen werden ausschließ-

lich zum Abstellen der Mülltonnen und als 

PKW-Stellplatz genutzt. Diese Flächen weisen 

keine gestalterische Qualität auf und werden 

der städtebaulichen Situation zwischen den 

beiden markanten Punkthäusern nicht gerecht.  

 

 

 

 

Private Grünflächen ohne aktive Nutzung 

durch die Anwohner_innen  

Vor dem Haus 66 und an den südlichen Enden 

der Reihenhausriegel ist ein weiterer Typ 

Grünflächen verortet. Diese Flächen sind  

private Flächen, für die eine öffentliche  

Nutzung ausgeschlossen ist. Trotz ihres Nut-

zungspotenzials findet auf diesen Flächen kei-

ne Nutzung durch die Anwohner_innen statt.  

 

Die Rasenflächen südlich von Haus 72 und 74 

machen einen gepflegten Eindruck, während 

die Freifläche vor Haus 66 starke gestalteri-

sche Defizite aufweist.  

 

  

Schuppen zwischen Haus 60 und Haus 62 
Quelle: dieSTEG 

Fläche zwischen Haus 66 und 68  
Quelle: dieSTEG 

Fläche bei Haus 66  
Quelle: dieSTEG 

Fläche vor Haus 72 
Quelle: dieSTEG 
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Öffentliche Freiflächen  

Neben den zahlreichen privaten Grünflächen 

gibt es im Untersuchungsgebiet und daran an-

grenzend noch zwei weitere Flächen, die im 

Zuge der städtebaulichen Bestandsaufnahme 

betrachtet wurden. Der Spielplatz im westli-

chen Teil der Siedlung und der Platz zwischen 

der Siedlung und dem Einkaufszentrum ZO 

sind wichtige Grün- und Freiräume für die An-

wohnerinnen und Anwohner der Siedlung. Der 

Platz vor dem ZO war zunächst nicht Teil des 

abgegrenzten Untersuchungsgebietes. 

 

Der Spielplatz ist ein wichtiger Treffpunkt für 

die Anwohner_innen aller Altersgruppen und 

wird nicht nur durch Kinder genutzt. Auf dem 

Platz und den Sitzbänken halten sich auch die 

Anwohner_innen der Siedlung gerne auf.  

Insbesondere der Obstbaum im westlichen Teil 

des Spielplatzes ist vielen Menschen in der 

Siedlung ein wichtiger Ort der Identifikation.  

 

Der Spielplatz wird auch durch die Mitarbei-

tenden aus den Gewerbebetrieben während 

der Pausenzeiten zu Aufenthaltszwecken ge-

nutzt. Die gemeinschaftliche Nutzung führt zu 

guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwi-

schen den Gewerbetreibenden und den An-

wohner_innen. 

Der Spielplatz weist erhebliche gestalterische 

Mängel auf. Die Spielgeräte und der Sandkas-

ten entsprechen nicht den heutigen Anforde-

rungen. Durch die Umzäunung des Spielplat-

zes in Kombination mit den untypischen Spiel-

geräten entsteht nicht der Eindruck eines öf-

fentlichen Raumes. Der Spielplatz wirkt auf 

quartiersfremde Personen eher abweisend.  

 

Der Platz zwischen der Knopfhäusle-Siedlung 

und dem Zentrum Oberwiehre grenzt in östli-

cher Richtung direkt an das Untersuchungsge-

biet an. Funktional gehört er nicht zur Sied-

lung, er wird jedoch von den Anwohner_innen 

genutzt und ist daher Teil der städtebaulichen 

Bestandsaufnahme.  

Die Planungen für den Platz in seiner heutigen 

Form entstanden im Jahr 2000. Unter dem 

Platz befindet sich eine alte Bunkeranlage, 

darüber ist eine Fläche als „Lindenhain“ ange-

legt. Im südlichen Bereich des Platzes ist eine 

öffentliche Grünfläche angeordnet, die im We-

sentlichen aus einer Niederschlagsversicke-

rungsfläche besteht und durch eine Trafostati-

on bebaut ist. Vor dem ZO befindet sich eine 

weitere Fläche, die als Quartiersplatz gewid-

met ist und auf der ein Wasserspiel angeord-

net ist.  

Der Platz ist bisher namenlos. Verortungen im 

Zusammenhang mit diesem Platz greifen da-

her immer auf umständliche Umschreibungen 

zurück (z.B. neben dem ZO oder bei dem ZO). 

  

Spielgerät auf dem Spielplatz  
Quelle: dieSTEG 

Obstbaum am Spielplatz 
Quelle: dieSTEG 

Platz vor dem ZO 
Quelle: dieSTEG 
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Prägend für den Platz ist die dominante was-

sergebundene Decke, die in diagonaler Rich-

tung von einer befestigten Wegeverbindung 

durchzogen wird. Diese soll zum Beispiel El-

tern mit Kinderwägen, Rollstuhlfahrenden oder 

Rollatornutzenden eine barrierearme Möglich-

keit bieten, aus dem Einkaufszentrum ZO in 

die benachbarte Siedlung zu gelangen.  

Die Platzmöblierung ist um den Platz herum 

angeordnet, so dass im zentralen Bereich eine 

große ungenutzte Fläche besteht, die einer 

Aufwertung bedarf. Auf dieser Fläche war zu-

nächst vorgesehen, einen regelmäßigen 

Markt, den „Oberwiehremer Bauernmarkt“ zu 

etablieren. Aufgrund fehlender Kundschaft fin-

det der Markt jedoch nur noch einmal wöchent-

lich (samstags) statt. An den übrigen Tagen ist 

die zentrale Platzfläche ungenutzt.  

Der Platz ist mit Linden bepflanzt. Um die 

Bäume herum sind jeweils zwei Baumschutz-

bügel angeordnet, die regelmäßig durch Rad-

fahrer als Radbügel genutzt werden. Im Zu-

sammenhang mit einer Nutzung durch den 

Wochenmarkt würde den Bügeln eine wichtige 

Funktion zukommen. Allerdings sind die Bügel 

hinsichtlich ihrer gestalterischen Qualität nicht 

ansprechend.  

 

Der südliche Platzbereich ist eine Versicke-

rungsfläche mit Trafostation und kann nicht 

umgestaltet werden.  

 

3.3.7 Erschließung / Verkehr und  
Wegestruktur 

Durch die zentrale stadträumliche Lage in un-

mittelbarer Nähe zur Freiburger Innenstadt 

weist das Gebiet eine gute verkehrliche Er-

schließung durch Anbindung an das ÖPNV 

Netz, Einbindung in das städtische und regio-

nale Radwegenetz und die Lage an der B31 

auf. Gleichzeitig bildet die Trasse der 

Schwarzwaldstraße gemeinsam mit der Stra-

ßenbahnverkehrsfläche eine Barriere in nördli-

cher Richtung, so dass eine funktionale Tren-

nung der Siedlung von dem Wohngebiet ent-

steht. Der Straßenverkehrsweg und die 

Bahntrasse verlaufen in Hochlage mit einem 

geringen Höhenunterschied zur Siedlung.  

Die Erschließung des Gebietes für den ÖPNV 

erfolgt durch die Straßenbahnlinie 1 der Frei-

burger Verkehrs AG über die Haltestellen „Al-

ter Messplatz“ und „Maria-Hilf-Kirche“. Beide 

Haltestellen sind barrierefrei ausgebaut.  

Die Erschließung des Gebietes durch den mo-

torisierten Individualverkehr erfolgt hauptsäch-

lich von Westen Richtung Osten über die zent-

rale Verkehrsachse der Siedlung, die entlang 

des Spielplatzes in Richtung ZO führt. Flie-

ßender Verkehr entsteht außerdem durch Lie-

ferverkehr der Gewerbeeinheiten / Werkstätten 

im nördlichen Bereich der Siedlung.  

Die PKW-Dichte in der Siedlung ist im Ver-

gleich zur Gesamtstadt gering und die Anzahl 

der Stellplätze für die Anwohner_innen ausrei-

chend. Dennoch und trotz einer bestehenden 

Einbahnstraßen- und Spielstraßenregelung für 

das gesamte Untersuchungsgebiet erzeugen 

sowohl ruhender als auch fließender Verkehr 

aus Sicht der Bewohner_innen erhebliche Stö-

rungen des Gebietes.  

Die Anwohner_innen sind nach eigenen Aus-

sagen in besonderem Maße von den Störun-

gen des Parksuchverkehrs betroffen, der ins-

besondere durch Besucher_innen des ZO, 

aber auch durch Schüler_innen und Leh-

rer_innen der umliegenden Schulen erzeugt 

wird.   

Versickerungsfläche mit Trafostation 
Quelle: dieSTEG 
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Die Anwohner_innen fühlen sich durch Falsch- 

und Fremdparker beeinträchtigt. Insbesondere 

im Bereich der Schwarzwaldstraße 62, wo 

Fahrzeuge sehr dicht an das Gebäude heran-

fahren können, kommt es zu einer Beeinträch-

tigung der Fußgänger_innen und Anwoh-

ner_innen der Erdgeschosswohnungen (Ver-

schattung, verstellte Blickbeziehungen zum 

Straßenraum. Die Gewerbetreibenden berich-

ten ebenfalls von einer Beeinträchtigung der 

Anlieferung der Gewerbeeinheiten durch 

Fremdparker. Teilweise entstehen potenzielle 

Gefährdungssituationen, wenn Feuerwehr- 

oder Müllfahrzeuge behindert werden.  

Ausgewiesene Fußwege existieren in der 

Siedlung nicht, die gesamte Verkehrsfläche 

wird als Mischverkehrsfläche von Anwoh-

ner_innen und Besucher_innen der Siedlung 

gleichermaßen genutzt.  

 

 

3.3.8 Gebäudestruktur / Gebäude-
zustand und Wohnungs-
qualität 

Gebäudestruktur 

Die Knopfhäusle-Siedlung in Freiburg setzt 

sich aus vier baugleichen Reihenhausriegeln 

(Haus 70-76), zwei Punkthäusern (Haus 66/ 

68) und drei Gebäuden (Haus 60, 62, 64) mit 

unterschiedlichen Baukörpern zusammen. Die 

Reihenhäuser bestehen ausnahmslos aus 

kleinen 3-Zimmer Wohnungen. In den übrigen 

Gebäuden überwiegen Wohnungen von zwei 

bis sechs Zimmern. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht des 

Wohnungsbestandes.  

Gebäude 
Anzahl  
Wohnungen 

Größe der  
Wohnungen 

Haus 60  6  42 m² - 109 m² 

Haus 62  10 29 m² - 80 m² 

Haus 64 2 Büros 91 m² 

Haus 66 / 68 20 42 m² - 109 m² 

Haus 70 / 72 / 
74 / 76 

72 45 m² 

 

Gebäudezustand 

Der gesamte Gebäudebestand ist als stark sa-

nierungsbedürftig einzustufen. So sind beinahe 

alle Kellerdecken aufgrund kapillar aufsteigen-

der Feuchtigkeit statisch stark angegriffen und 

verfügen bereits über Notabstützungen. Alle 

Keller sind durchfeuchtet. Dämmungen fehlen 

vollständig, sämtliche Fenster sind mit zweifa-

cher Einscheibenverglasung nicht mehr zeit-

gemäß. Die Dächer sind meist intakt, aber 

vollständig ungedämmt. Boden-, Wand- und 

Deckenbeläge sind stark abgewohnt und be-

dürfen der dringenden Überholung. Alle sanitä-

ren Einrichtungen genügen nicht modernen 

Ansprüchen. Die Duschen bestehen meist aus 

Fertigteilduschen, die in den Küchen stehen. 

Die Beheizung erfolgt meist über Gas-

Einzelöfen mit veralteter Technik, die Warm-

wasserbereitung erfolgt über Elektro-

Durchlauferhitzer. Beide Systeme sind häufi-

gen Reparaturen unterworfen und funktionie-

ren nicht mehr zuverlässig. Die Elektrik ist oft 

noch zweiadrig und sollte daher erneuert wer-

den. 

 
Wohnungsqualität 

Die Qualität einer Wohnung in der Knopfhäus-

le-Siedlung ist nicht nur anhand des baulichen 

Zustandes zu beurteilen. Zu den Qualitäts-

merkmalen der Wohnung gehören auch weite-

re Kriterien: 

■ Anzahl der Zimmer / Wohnungsgrößen 

■ Eigenleistungen der Mieter_innen 

■ Freisitz / Garten 

  

Quelle: dieSTEG 
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Bereits vor Beginn der vorbereitenden Unter-

suchungen wurde eine umfassende Bestands-

aufnahme und Schadenskartierung aller Bau-

teile und Gewerke der Gebäude und Wohnun-

gen durchgeführt. Diese Untersuchungen bil-

den die Grundlage für die geplante Sanie-

rungsdurchführung.  

 
 
 

Die Wohnqualität entspricht nicht mehr dem 

heutigen Stand der Technik und verursacht 

teilweise hygienische Probleme. Partiell wurde 

eine Schimmelbelastung festgestellt. Einzelne 

Wohnungen sind gar nicht mehr bewohnbar. 

Die Beurteilung der weiteren Qualitätsmerkma-

le der Wohnungen wurde durch eine Befra-

gung der Mieter_innen ermittelt. Die wesentli-

chen Aussagen sind in Kapitel 3.5 zusammen-

gefasst.  

Die derzeitigen Wohnungsgrößen und die An-

zahl der Zimmer entsprechen dem, was die 

Bewohner_innen in der deutlichen Mehrheit 

auch nach der Sanierung benötigen: 59 % be-

nötigen bis 45 qm, 17 % zwischen 45 und 60 

qm und nur 13 % größer als 60 qm.  

 
Gewünschte bzw. benötigte künftige Wohnungsgröße 
Quelle: Befragung der FSB 

29 % der Bewohner haben in den vergange-

nen Jahren in Eigenleistung größere Einbau-

ten vorgenommen. Hierbei handelt es sich 

hauptsächlich um Duschen, Böden oder Ein-

bauküchen.  

 
Durch die Mieter_innen selbst vorgenommene größere 
Einbauten 
Quelle: Befragung der FSB 

 

Zur Ausstattung lässt sich zusammenfassen, 

dass der (Vor-)Garten und eine Dusche die am 

meisten gewünschten Ausstattungskriterien 

sind. Nur 9 % der Befragten wünschen sich 

barrierefreien Wohnraum und 18 % gaben an, 

einen PKW-Stellplatz zu benötigen.  
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3.4 Zusammenfassung der 
städtebaulichen  
Missstände 

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen 

Missstände wurden im Zuge der städtebauli-

chen Analyse in funktionale, bauliche und 

räumlich-gestalterische Defizite unterteilt. 

Jeder städtebauliche Missstand ist einem 

Handlungsfeld zugeordnet: „Gebäude / Bau-

substanz“, „Öffentliche und private Freiflächen 

und Erschließungsräume“ sowie „Soziales Mit-

einander / nachbarschaftliche Bezüge“. In ei-

ner Tabelle am Ende dieses Kapitels sind alle 

Missstände, das jeweilige Sanierungsziel und 

die entsprechende Maßnahme zur Behebung 

des Missstandes dargestellt.  

Die Unterteilung der Missstände in bauliche, 

funktionale und räumlich-gestalterische Defizi-

te ist nicht immer trennscharf durchzuführen. 

Häufig vermischen sich die einzelnen Defizite 

und bedingen sich gegenseitig, beispielsweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Knopfhäusle-Siedlung ist mit Ausnahme 

der privaten Gebäude im nordwestlichen Teil 

der Siedlung (Schwarzwaldstraße 46, 48, 50, 

52, 54, 56, 58) in einem schlechten Zustand. 

Der Gebäude- und Wohnungsbestand ist 

mängelbehaftet und sanierungsbedürftig, die 

Gebäude weisen erhebliche bis substanzielle 

Mängel auf. Der schlechte bauliche Zustand 

führt teilweise zu Leerständen.  

 

wenn aufgrund eines Baumangels ein Gebäu-

de nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt wer-

den kann.  

Bauliche Missstände beziehen sich in der 

Regel auf Defizite und Mängel an Gebäuden 

und dem öffentlichen Raum.  

Funktionale Missstände beziehen sich auf 

eine mit Mängeln behaftete Sicherstellung des 

Angebotes an sozialer und technischer Infra-

struktur, aber auch an Defiziten im Bereich der 

Wohn- und Gewerbenutzung, die sich aus der 

aktuellen Beschaffenheit der Wohngebäude 

und öffentlichen Bereiche ergibt und damit die 

ursprünglich zugewiesene Funktion negativ 

beeinträchtigt.  

Räumlich-gestalterische Defizite beziehen 

sich vorrangig auf das Ortsbild. Sie beeinflus-

sen die typische Identität, dass Erscheinungs-

bild von Gebäuden, Straßen und Plätzen oder 

die Aufenthaltsqualität vor Ort negativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ kein zeitgemäßer energetischer Standard,  

■ fehlende geschützte Gehbereiche vor den 

Hauseingängen im Bereich der Mehrfamili-

enhäuser, 

■ mangelhafte Ausstattung des Gebäudeum-

feldes mit fehlenden Abstellmöglichkeiten 

für Fahrräder, Rollatoren, Kinderwägen, 

aber auch für Mülltonnen.  

■ Der bauliche Zustand der Straßen erscheint 

vielen Bewohner_innen als mangelhaft.  

Bauliche Missstände in der Knopfhäusle-Siedlung 
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■ Teilweise führt er auch zu einer Einschrän-

kung der Nutzbarkeit, zum Beispiel bei mo-

bilitätseingeschränkten Personen. Insbe-

sondere zeigen sich folgende Schwächen:  

■ Ungegliederte Asphaltflächen mit teils un-

ebener Oberfläche, 

■ nicht einwandfrei funktionierender Entwäs-

serung, 

■ schlechte Beleuchtungssituation,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionale Missstände innerhalb des Gebie-

tes führen dazu, dass Wohnungen, Straßen 

oder Wege und Plätze nicht optimal genutzt 

werden können. Funktionale Missstände bilden 

neben den Missständen an den Gebäuden die 

größte Missstandsgruppe.  

Im Handlungsfeld Gebäude/Bausubstanz er-

geben sich funktionale Missstände vor allem 

aus dem Zuschnitt der Wohnungen. Die Woh-

nungen, die durch ihre geringe Grundfläche, 

bei gleichzeitig vielen Zimmern gekennzeich-

net sind, können nicht von allen Nutzergrup-

pen gleichermaßen bewohnt werden. Es fehlt 

an barrierearmen Wohnraum oder an Wohn-

raum für große Familien. Aufgrund des Denk-

malschutzes kann jedoch nicht jede Wohnung 

barrierefrei hergestellt werden. Im Zuge der 

weiteren Planungen soll überprüft werden, an 

welchen Stellen barrierereduzierende Bau-

maßnahmen durchgeführt werden können.  

Im Handlungsfeld „Öffentliche und private Frei-

flächen und Erschließungsräume“ besteht ein  

■ vorhandene Beschilderung nicht für alle 

Verkehrsteilnehmenden eindeutig und ver-

ständlich. Dadurch gibt es immer wieder 

Konflikte zwischen den Verkehrsteilneh-

menden. 

Darüber hinaus entspricht die Gestaltung des 

Spielplatzes nicht mehr den heutigen Anforde-

rungen, insbesondere in Bezug auf die Spiel-

geräte und die Aufenthaltsfunktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funktionaler Missstand durch Störungen, die 

vom PKW-Verkehr ausgehen. Die Anwoh-

ner_innen berichten, dass innerhalb der Sied-

lung teilweise deutlich zu schnell gefahren 

wird. Gleichzeitig wird das Gebiet von vielen 

Fremdparkern genutzt. Dies sind beispielswei-

se Besucher des ZO oder Besucher der umlie-

genden Schulen.  

Im Bereich der Gewerbebetriebe besteht eine 

schwierige Situation für den Lieferverkehr, da 

dieser oftmals durch parkende Fahrzeuge be-

hindert wird.  

Insbesondere die Freiflächen und privaten Be-

reiche am südlichen Ende der Häuser 60, 68, 

72 und 74 sind unstrukturiert. Derzeit wirken 

die Eingangsbereiche durch die fehlende Mög-

lichkeit zum Abstellen von Mülltonnen oder 

Fahrrädern ungestaltet. Ebenso sind Schäden 

in der Asphaltdecke zu bemängeln.  

Der Platz vor dem ZO ist nicht ansprechend 

gestaltet. Die Baumschutzbügel auf dem Platz 

zwischen der Knopfhäusle-Siedlung und dem 

Zentrum Oberwiehre werden als Radständer 

Funktionale Misstände in der Knopfhäusle-Siedlung 
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genutzt während gleichzeitig innerhalb der 

Siedlung nicht ausreichend Radstellplätze an-

geboten werden.  

Die Anordnung der Möblierung des Platzes 

zwischen ZO und Knopfhäusle-Siedlung führt 

zu ausschließlicher Nutzung der Randberei-

che. Sie ist aus heutiger Sicht nicht funktional.  

Der Versiegelungsgrad in der Siedlung ist teil-

weise sehr hoch. Insbesondere im Bereich der 

privaten Vorgärten sind einige Gärten asphal-

tiert und können so ihre ökologische Funktion 

nicht erfüllen.  

Im Handlungsfeld soziales Miteinander / 

Nachbarschaftliche Bezüge besteht Hand-

lungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räumlich gestalterische Missstände beziehen 

sich vor allem auf das Erscheinungsbild der 

Siedlung. Im Bereich der Privatgebäude sind 

vereinzelt Gestaltmängel in den Fassadenbe-

reichen zu erkennen. Die Fassaden erzeugen 

einen uneinheitlichen Eindruck und stören das 

einheitliche Bild der restlichen Siedlung.  

Durch die einheitliche Straßenbenennung aller 

Straßenzüge innerhalb der Siedlung ist die 

Orientierung erschwert. Die besondere Historie 

der Siedlung wird anhand der Straßennamen 

nicht sichtbar.  

Die privaten Vorgärten weisen an vielen Stel-

len Gestaltmängel auf. Teilweise ist eine orts-

untypische oder ungepflegte Bepflanzung vor- 

Die Kumulation von Menschen in besonderen 

oder schwierigen Lebenssituationen muss 

während der Sanierung berücksichtigt werden. 

Aktuell fehlen niedrigschwellige Beratungs- 

und Teilhabeangebote für die Mieter_innen.  

Obwohl das soziale Miteinander in der Sied-

lung durch ein hohes Maß an positiver Interak-

tion gekennzeichnet ist, führen teilweise Ge-

waltbereitschaft und konfliktbehaftete Nach-

barschaften zu einem schlechten Image der 

Siedlung.  

Des Weiteren fehlt es an einem wetterunab-

hängigen Treffpunkt für Erwachsene und  

Jugendliche mit bedarfsgerechter Ausstattung. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Die privaten Vorgärten weisen an vielen Stel-

len Gestaltmängel auf. Teilweise ist eine orts-

untypische oder ungepflegte Bepflanzung vor- 

 
 
zufinden. Die privaten Vorgärten werden teil-

weise auch für die Lagerung von Abfällen oder 

Sperrmüll verwendet. Der Zustand der Zäune 

ist schlecht. Teilweise sind Zaunbereiche nur 

provisorisch ausgebessert, oft unter Verwen-

dung nicht geeigneter Materialien.  

Der Eindruck einer mangelnden Sauberkeit der 

öffentlichen Flächen entsteht vor allem durch 

den schlechten Zustand der durchgängigen 

Asphaltdecke. Gleichzeitig fehlt es an ausrei-

chenden und geeigneten Abstellflächen für 

Mülltonnen, so dass es im öffentlichen Stra-

ßenraum teilweise zu einem dauerhaften Ab-

stellen von Müllbehältnissen kommt.  

  

Räumlich-gestalterische Missstände  
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3.5 Beteiligte im Untersu-
chungsgebiet 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind 

Maßnahmen, durch die ein Gebiet durch Be-

hebung städtebaulicher Missstände wesentlich 

verbessert oder umgestaltet wird. Die mit die-

sen Sanierungsmaßnahmen verfolgten Ziel-

setzungen entstammen zum einen dem Mo-

dernisierungs- und Gestaltungskontext im pri-

vaten und öffentlichen Bereich, zum anderen 

soll aber auch das Untersuchungsgebiet in 

seiner Funktion und Bedeutung gestärkt wer-

den.  

Die Sanierungsmaßnahmen können im Ge-

samtzusammenhang wichtige und richtungs-

weisende Perspektiven für die Entwicklung des 

Gebiets skizzieren, wobei jedoch immer eine 

Abwägung zwischen den einzelnen privaten 

Interessen und der Zielstellung der Stadt erfol-

gen muss. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt 

der vorbereitenden Untersuchungen ist davon 

auszugehen, dass mit Durchführung der Er-

neuerungsmaßnahmen Auswirkungen unter-

schiedlicher Gewichtung für alle im Sanie-

rungsgebiet lebenden und beschäftigten Bür-

ger_innen zu erwarten sind. Aus diesem 

Grund ist es unerlässlich, ihre Anregungen und 

Belange mit zu berücksichtigen, die angestreb-

ten Zielsetzungen von Beginn an allen Beteilig-

ten darzulegen, einen offenen Dialog darüber 

zu führen und die Beteiligten über Möglichkei-

ten und Perspektiven im Rahmen der Sanie-

rungsmaßnahme zu informieren (vgl. § 137 

BauGB). 

Für die vorbereitenden Untersuchungen der 

Knopfhäusle-Siedlung wurde ein angepasstes 

Beteiligungskonzept entwickelt. Das Beteili-

gungskonzept bestand zum einen aus geziel-

ten punktuellen Angeboten der Beteiligung, die 

gleichzeitig der Aktivierung der Bewohner-

schaft dienen soll. Ergänzend wurden verfah-

rensbegleitende Angebote gemacht, die vor 

allem der Information der Anwohner_innen 

dienten (vgl. Kapitel 1.3.1).  

Die Knopfhäusle-Siedlung besteht zum über-

wiegenden Teil aus Wohngebäuden im Eigen-

tum der FSB. Diese legte von Beginn der vor-

bereitenden Untersuchung an großen Wert auf 

die Beteiligung ihrer Mieter und Mieterinnen.  

Um weitere Informationen zur Bewohnerstruk-

tur und den Bedürfnissen der Mieter_innen im 

Untersuchungsgebiet Knopfhäusle zu bekom-

men, hat die FSB eine persönliche Befra-

gung der Mieter_innen mittels eines Frage-

bogens im Zeitraum von Juli bis Oktober 2018 

vor Ort durchgeführt.  

Alle Mieter_innen im betroffenen Gebiet wur-

den im Vorfeld über die Befragung, den Zweck 

und den Inhalt des Fragebogens von der FSB 

schriftlich informiert. Die einzelnen Termine 

wurden ebenfalls im Vorfeld schriftlich ange-

kündigt. Die Ergebnisse der Befragung sind im 

folgenden Abschnitt dargestellt.  

Darüber hinaus wurde eine Untersuchung 

zum sozialen Miteinander in der Knopfhäus-

le-Siedlung durchgeführt. Eine Zusammenfas-

sung der Ergebnisse ist dem Anhang zu ent-

nehmen.  

Die vollständige Studie ist im Internet abrufbar 

unter: www.freiburg.de/knopfhaeusle  

Ziel der Untersuchung war es, das soziale 

Verhalten der Bewohner_innen, die Qualität 

der ihnen zur Verfügung stehenden Außen-

räume im direkten Wohnumfeld und die vor-

handene bzw. fehlende soziale Infrastruktur 

näher zu beleuchten. Dazu wurde ein Drittel 

der in der Siedlung lebenden Menschen mit 

Hilfe eines Fragebogens befragt. Zusätzlich 

wurden mit fünf Personen ausführliche Ge-

spräche über ihr Leben in der Knopfhäusle-

Siedlung durchgeführt. In der Befragung wurde 

eine Vielzahl der Meinungen und Lebenswel-

ten der Menschen berücksichtigt, die derzeit in 

der Knopfhäusle-Siedlung leben. 

Wohnzufriedenheit 

Die Befragungsergebnisse zeigen sehr deut-

lich, wie gerne die Menschen in ihrer Siedlung 

leben: Der überwiegende Teil der Befragten, 

nämlich 90%, lebt gerne oder sehr gerne in der 

Knopfhäusle-Siedlung.  

http://www.freiburg.de/knopfhaeusle
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Was gefällt und was stört am meisten? 

Neben der zentralen Lage kommt dem Woh-

nen mit eigenem Garten im eigenen Häuschen 

eine große Bedeutung zu. 

Bemerkenswert ist, dass sich viele positive 

Äußerungen auf die Art der Nachbarschaft be-

ziehen: Betont werden der Zusammenhalt, das 

freundliche Miteinander, das gegenseitige 

Kennen, die gegenseitige Toleranz und das 

Gefühl, die Siedlung sei wie ein Dorf in der 

Stadt. Negativ bewertet werden insbesondere 

bauliche Mängel und das Parken von orts-

fremden Personen sowie teilweise auch das 

soziale Miteinander. Kritik zu letzterem be-

schränkt sich jedoch auf Einzelfälle und ist mit 

der Erwartung verbunden, dem Thema soziale 

Durchmischung stärkere Beachtung zu schen-

ken. 

Nachbarschaft und sozialer Zusammenhalt 

Es besteht ein reger nachbarschaftlicher Aus-

tausch. So unterstützen sich fast 90 % der Be-

fragten mit kleinen Hilfeleistungen. Ein großer 

Teil der Befragten unterhält sich über Persönli-

ches sowie über nachbarschaftliche Belange 

(jeweils 80 %). Die Menschen in der Siedlung 

kennen sich untereinander gut (70 %) und hel-

fen sich gegenseitig (50 %). Die Bewertungen 

des sozialen Miteinanders sind vielschichtig 

und werden teilweise auch als ambivalent ge-

sehen. 

Sicherheitsempfinden 

Der überwiegende Teil der Befragten fühlt sich 

sicher und hält sich sowohl tagsüber als auch 

nachts ohne Bedenken und ohne Begleitung 

im Wohnumfeld auf (82 %). Alle in den befrag-

ten Haushalten lebenden Kinder spielen allei-

ne, aber mit Bedenken der Eltern draußen. 

Neben abweichendem Verhalten anderer Be-

wohner/innen wird in Bezug auf die Kinder 

auch die Gefahr durch den Individualverkehr 

thematisiert. 

Bedarfsdeckung verschiedener Aspekte 

Unter den von den meisten Befragten als wich-

tig befundenen Aspekten werden fünf als stark 

defizitär eingeschätzt: Verkehrssicherheit, ge-

genseitige Rücksichtnahme, Sauberkeit im öf-

fentlichen Raum, Treffpunkte für Jugendliche 

und der Zustand von und Umgang mit der 

Spielstraße.  

 

3.5.1 Bevölkerungs- und Sozial-
struktur 

Die Knopfhäusle-Siedlung ist geprägt durch 

eine Kumulation von Menschen in schwierigen 

Lebenslagen. Insgesamt leben ca. 250 Men-

schen in der Siedlung, aufgeteilt in ca. 117 

Wohneinheiten. 

Von den insgesamt 91 für die Befragung mög-

lichen Haushalten haben insgesamt 63 an der 

Befragung teilgenommen (die übrigen 

Wohneinheiten sind befristet an Stadt/soziale 

Träger vermietet oder stehen aufgrund des 

Zustands nicht mehr zur Verfügung).  

Die freiwillige Beteiligung der Mieter_innen 
an der Bewohnerbefragung lag bei 69 %.  
 

Die Altersstruktur der befragten Mieter_innen 

hat ein durchschnittliches Alter von 56 Jahren 

ergeben.  

 
Altersverteilung  
Quelle: Befragung der FSB 

 

Die in dem Gebiet lebenden Kinder sind in der 

Grafik nicht repräsentiert.  

Die Knopfhäusle-Siedlung ist einerseits ge-

kennzeichnet durch eine Fluktuation der Mie-

terschaft. 43 % der Mieter_innen sind in den 

letzten 10 Jahren ins Gebiet Knopfhäusle ge-

zogen. Auf der anderen Seite leben aber auch 

sehr viele Menschen schon lange vor Ort. 

36 % leben zwischen 10 und 25 Jahren in der 

Siedlung und 21 % länger als 25 Jahre. 



Stadt Freiburg im Breisgau „Knopfhäusle-Siedlung“ 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 
 
 

55 | S e i t e  

Die erfragten Haushaltgrößen stehen im Ein-

klang mit den aktuellen Wohnungsgrößen: bei 

knapp 85 % handelt es sich um 1- bis 2-

Personenhaushalte.  

 
Haushaltsgröße 
Quelle: Befragung der FSB 

 

Aus den von den Befragten gemachten Anga-

ben zum Einkommen kann entnommen wer-

den, dass 53 % Lohn bzw. Rente beziehen, 

14 % Transferleistungen als Ergänzung zum 

Lohn oder Rente erhalten und 22 % Transfer-

leistungsbezieher sind.  

 

Einkommensart 
Quelle: Befragung der FSB 

 

Diese Angaben wurden ergänzt durch eine Ab-

frage der zuständigen Stellen der Stadt Frei-

burg. Demnach beziehen insgesamt 58 Haus-

halte Transferleistungen. Davon erhalten 27 

Haushalte Leistungen aus dem Rechtskreis 

SGB XII (Stand zur Abfrage November 2018) 

und 31 aus dem Rechtskreis SGB II (Stand 

September 2018). Im Gebiet leben 43 Perso-

nen, die Leistungen nach SGB II beziehen und 

13 Arbeitslose nach SGB II. Bei diesen Anga-

ben ist zu berücksichtigen, dass es auch im 

Bereich Wohngeld Transferleistungsempfän-

ger gibt, die in den angegebenen Werten nicht 

enthalten sind. Es kann sich eine Schnittmen-

ge zwischen Haushalten im Rechtskreis SGB 

II und XII geben, bei denen z. B. ein Partner_in 

Leistungen nach dem SGB XII bezieht und der 

andere nach dem SGB II, was in der Interpre-

tation der Ergebnisse zu einer Unschärfe füh-

ren kann.  

Für den Vergleich zum städtischen Durch-

schnitt hat die Stadt Freiburg folgende Stich-

tagszahlen per 31.12.2017 zur Verfügung ge-

stellt. Die folgende Tabelle zeigt einen Ver-

gleich mit der Knopfhäusle-Siedlung.  

 
Stadt  
Freiburg 

Knopfhäusle 
-Siedlung 

Wohnbevölkerung  225.610 
(100 %) 

ca. 250 
(0,11 %) 

Haushalte (hier 
Wohnberechtigte) 

125.211 
(100 %) 

ca. 117  
(ca. 0,093 %) 

Empfänger_innen 
von Leistungen 
nach SGB XII  
 

Personen: 
5.052  
( 2,4 %) 
 
Haushalte: 
4.793  
(3,8 %) 

 
 
 
 
Haushalte: 27 
(ca. 23 %) 

Empfänger_innen 
von Leistungen 
nach SGB II  
 

Personen: 
16.242  
(7,2 %) 
 
Bedarfsge-
meinschaften*: 
8.345  
(6,7 %)  

Haushalte: 
31  
(12 %) 

Arbeitslose Gesamt:  5.969 (2,6 %) 
 
nach SGB III: 
2.075  
(0,9 %) 
 
nach SGB II: 
3.894  
(1,7 %) 

 
 
 
 
 
 
Nach SGB II: 
13 
(ca. 5,2 %) 

* Bedarfsgemeinschaften gleichgesetzt mit Haushalten. In 
einem Haushalt können jedoch mehrere BG leben. 
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Auffällig ist die mit 23 % im Vergleich zur Ge-

samtstadt hohe Anzahl an Haushalten, die 

Grundsicherung nach SGB XII beziehen. In 

der Knopfhäusle-Siedlung leben auch ca. 4 % 

mehr Leistungsempfänger_innen des ALG II 

als im Freiburger Durchschnitt.  

 

Die Abfrage von besonderen Bedarfen oder 

Anforderungen können wie folgt unterteilt wer-

den: gesundheitliche Einschränkungen / Prob-

leme haben 44 % der befragten Mieter_innen 

angegeben, 35 % haben angegeben wieder 

ins gleiche Haus bzw. Wohnung zurück zu 

wollen und bei 15 % ist eine Vergrößerung der 

Wohnfläche gewünscht.  

 
Haushalte mit besonderen Bedarfen  
Quelle: Befragung der FSB 

 

In der Knopfhäusle-Siedlung leben einige 

Menschen mit Betreuungsbedarf verschiede-

ner Intensität. Ein solcher Betreuungsbedarf 

kann beispielsweise in Folge medizinischer 

Diagnosen wie körperlicher oder psychischer 

Krankheit oder Behinderung bestehen, wenn 

die eigenen Angelegenheiten nicht mehr erle-

digt werden können. In diesem Fall entschei-

det das Betreuungsgericht über die Bestellung 

einer betreuenden Person. Darüber hinaus 

kann Betreuungsbedarf auch nur für die Erle-

digung verschiedener Aufgaben bestehen, 

beispielsweise die Versorgung mit Lebensmit-

teln o.ä. betreffend. 

Von den befragten Mieter_innen werden 73 % 

nicht betreut. Jedoch erfolgt bei insgesamt 

27 % der Haushalte eine Betreuung durch ei-

nen Betreuer oder Familienangehörige.  

 
Betreuungssituation der Mieter_innen 
Quelle: Befragung der FSB 

 

19 % der Mieter_innen gab an, dass eine klei-

ne Erhöhung der zukünftigen Miete möglich 

sei, 14 % verwiesen auf den Jobcentersatz 

und über die Hälfte (56 %) gab als maximale 

zukünftige Miethöhe die jetzige Miete an. 

 
Maximale Miethöhe der künftigen Wohnung 
Quelle: Befragung der FSB 

 

 

Beim Thema Rückzug bzw. Verbleib im Quar-

tier ist eine eindeutige Mehrheit zu erkennen: 

81 % der Befragten möchten im Quartier blei-

ben, wovon 8 % ihren jetzigen Wohnraum für 

die Sanierung gar nicht verlassen möchten.  
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Rückzug / Verbleib im Quartier 
Quelle: Befragung der FSB 

 

Die jetzigen Wohnungsgrößen entsprechen 

dem, was die Bewohner in der deutlichen 

Mehrheit auch nach der Sanierung benötigen: 

59 % benötigen bis 45 qm, 17 % zwischen 45 

und 60 qm und nur 13 % größer als 60 qm.  

 
Gewünschte bzw. benötigte künftige Wohnungsgröße 
Quelle: Befragung der FSB 

 
Zur Ausstattung lässt sich zusammenfassen, 

dass der (Vor-)Garten und eine Dusche die am 

meisten gewünschten Ausstattungskriterien 

sind. Nur 9 % der Befragten wünschen sich 

barrierefreien Wohnraum. 

18 % der Befragten gaben an, einen PKW-

Stellplatz zu benötigen. 

 
Gewünschte Ausstattungskriterien  
Quelle: Befragung der FSB 

Bei der offenen Frage nach „was den Befrag-

ten an der Knopfhäusle-Siedlung gefällt“, wur-

de am häufigsten die Lage (ZO, Straßenbahn), 

der „eigene Garten“ und die guten nachbar-

schaftlichen Strukturen genannt.  

Am meisten stört die befragten Mieter_innen 

die aktuelle Park- und Verkehrssituation, Lärm 

ausgehend vom Platz vor dem ZO und 

Lärm/Unruhen/Kriminalität ausgehend durch 

einzelne Mieter. Als weiteres negatives Merk-

mal ist auch die schlechte Bausubstanz (teil-

weise keine Duschen vorhanden, feuch-

te/schimmlige Keller) mehrfach genannt wor-

den.  

 

3.5.2 Beteiligung und  
Mitwirkung öffentlicher Auf-
gabenträger (TöB) 

Gemäß § 139 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit 

§ 4 BauGB soll die Stadt den öffentlichen  

Aufgabenträgern, deren Aufgabenbereiche 

durch die Sanierung berührt werden können, 

möglichst frühzeitig Gelegenheit zur Stellung-

nahme geben.  

In der Stellungnahme haben die öffentlichen 

Aufgabenträger Aufschluss über von ihnen  

beabsichtigte und bereits eingeleitete  

Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung 

zu geben, die für die Sanierung bedeutsam 

sein können. Darüber hinaus sollen die öffent-

lichen Aufgabenträger gemäß § 139 Abs. 1 

BauGB die Vorbereitung und Durchführung der 

städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im 

Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben  

unterstützen.  

Die Aufforderung zur Abgabe der Stellung-

nahme erfolgte mit Schreiben vom 30. Juli 

2018. Als Frist zur Abgabe der Stellungnahme 

wurde der 28. September 2018 eingeräumt. 

Insgesamt wurden 61 öffentliche Aufgabenträ-

ger angeschrieben, von denen 34 geantwortet 

und 27 nicht geantwortet haben. Folgende 

Aufgabenträger äußerten weder Bedenken 

noch Anregungen:   
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Aufgabenträger 
Schreiben 
vom 

Terranets bw GmbH 06.08.2018 

Netze BW GmbH  
Rheinhausen 

10.08.2018 

Regierungspräsidium  
Stuttgart Straßenwesen und  
Verkehr 

14.08.2018 

Baurechtsamt, Untere  
Denkmalschutzbehörde 

23.08.2018 

Regionalverband  
Südlicher Oberrhein 

23.08.2019 

Deutscher Wetterdienst 27.08.2018 

Regierungspräsidium  
Freiburg, Abteilung Straßenwe-
sen und Verkehr 

10.09.2018 

Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen 

21.08.2018 

Handelsverband Südbaden 19.09.2018 

TransnetBW GmbH 20.09.2018 

Industrie- und Handelskammer 
südlicher Oberrhein (IHK) 

20.09.2018 

 

Von einzelnen Behörden wurden Stellung-

nahmen abgegeben. Diese sind nachfolgend 

auszugsweise aufgeführt. Die vollständigen 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange sind dem Anhang 

zu entnehmen.  

Behörden, die keine eigene Stellungnahme 

abgegeben haben, wurden teilweise in Schlüs-

selgesprächen befragt. Teilweise erfolgte die 

Stellungnahme durch eine andere Stelle. 

Eingegangene fachspezifische Anregungen 

werden in den Konzepten entsprechend be-

rücksichtigt. Die Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange sind im weiteren Ver-

fahren und bei konkreten Maßnahmen weiter-

hin zu beteiligen. 

Folgende Träger öffentlicher Belange gaben 

fachspezifische Anregungen und Hinweise 

zum Untersuchungsgebiet „Knopfhäusle-

Siedlung“: 

 

 

Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee mit Stel-
lungnahme vom: 27.09.2018 

Der Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee merkt 

an, dass er grundsätzlich mit den Sanierungs-

maßnahmen und -zielen einverstanden sei.  

Er betont die Interessen in der Erhaltung des 

äußeren Gesamtbildes sowie bezahlbarem 

Wohnraum und der damit verbundenen Mie-

terstruktur. Eine Aufwertung der Attraktivität 

des Platzes zwischen Knopfhäusle und ZO 

wird erwünscht, sodass dieser als Aufent-

haltsort wahrgenommen und belebt wird.  

Folgende Einzelpunkte wurden häufig von Sei-

ten der Mieter genannt: 

Pro Haus Einzelheizungen mit eigener Warm-

wasseraufbereitung. 

Oft gewünscht: 

■ Solartechnik (Photovoltaik und/oder thermi-

sche Solartechnologie, soweit dies mit dem 

Denkmalschutz vereinbar ist). 

■ Ein die Bewohner_innen schützendes Park-

raum-Bewirtschaftungskonzept für die gan-

ze Siedlung. 

■ Der Erhalt der Vorgärten (teils gewünscht 

mit klaren Pflegeanweisungen). 

Des Weiteren wird eine Zustellung des ge-

setzlich vorgesehenen Sozialplanes nach 

§ 141 BauGB „Vorbereitende Untersuchun-

gen“ nach der Fertigstellung gewünscht. 

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 22 
(Stadtsanierung) mit Stellungnahme vom 
28.09.2018 

Das Regierungspräsidium Freiburg weist da-

rauf hin, dass erste Abstimmungsgespräche 

mit dem Landesamt für Denkmalpflege (Stutt-

gart) bezüglich der Knopfhäusle-Siedlung 

stattgefunden haben, die gemäß § 2 DSchG 

als Kulturdenkmal gilt. Eine Historische Kurz-

analyse wurde, für die Erarbeitung eines In-

standsetzungs- bzw. Modernisierungskonzep-

tes, in Kombination mit einer bauhistorischen 

Untersuchung in Auftrag gegeben, welche in 

Kürze erfolgen soll. Weitere Abstimmungen 

werden anhand dieser Ergebnisse für die  

anstehenden Planungen bzw. Maßnahmen mit 
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dem Landesamt für Denkmalpflege erfolgen. 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz mit 
Stellungnahme vom 06.08.2018 

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

weist darauf hin, dass Feuerwehrzufahrten zu 

dem ausgewiesenen Plangebiet über die  

öffentlichen Verkehrswege entsprechend der 

LBO § 15 Abs. 1 und 3 bis 6 und LBOAVO § 2 

Abs. 1 bis 3 gewährleistet werden müssen. 

Die Beurteilung der Zugänge und Zufahrten für 

die Feuerwehr gemäß § 15 LBO und § 2 

LBOAVO könne erst bei Vorliegen der einzel-

nen Bauanträge erfolgen. Für die innere Er-

schließung ist die Verwaltungsvorschrift des 

Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 

17.09.2012 (GABL 2012 S.859) über Flächen 

für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grund-

stücken zu beachten. Es wird betont, beson-

ders den Punkt 4.1 Aufstellflächen (5m x 11m) 

für Drehleitern zu beachten, im Falle der Si-

cherstellung des 2. Rettungsweges. 

Eine ausreichende Löschwasserversorgung 

für das Plangebiet muss mit der Badenova und 

dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

sichergestellt werden. Es wird auf die Merk-

blätter W 405 „Löschwasser“, W 331 „Hydran-

ten“ und W 400 „Technische Regeln“ der 

Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasser-

faches e. V. verwiesen. 

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg 
GmbH mit Stellungnahme vom 06.08.2018 

Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung  

Freiburg erklärt sich mit dem Bebauungsplan 

einverstanden (es handelt sich nicht um einen 

Bebauungsplan, Anm.d.Red.). Die Abfallent-

sorgung von Restmüll, PPK (Papier, Pappe 

und Karton) und Bioabfall wird über Standard-

behälter von 140 Litern bis 1,1 m³ erfolgen, 

ebenso LVP (Leichtstoffverpackungen) über 

Sackabfuhr. Die Behälter sind am Entsor-

gungstag bereitzustellen. 

Dafür muss eine einwandfreie Durchfahrt für 

die Entsorgungsfahrzeuge im Planungsge-

biet gewährleistet werden, da Rückwärtsfah-

ren und Zurücksetzen in bebauten Gebieten 

gefährliche Verkehrsvorgänge darstellen und 

möglichst vermieden werden sollten. Es wird 

darauf verwiesen die Informationen der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) bei der Planung zu beachten.  

Stadt Freiburg im Breisgau Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung mit Stellungnahme vom 
09.08.2018 

Die Stadt Freiburg merkt an, dass die Interes-

sen des Betriebes der Stadtentwässerung 

durch angedachte Veränderungen im Untersu-

chungsgebiet nicht beeinträchtigt werden, da 

der abgegrenzte Untersuchungsbereich im 

Mischwassersystem entwässert. Bei Umbau-

ten soll nach Möglichkeit anfallendes Nie-

derschlagswasser zur Versickerung ge-

bracht werden. 

Es gelte bei der Beplanung des Flurstücks 

5406/25, die im südlichen Bereich des Grund-

stücks installierte Versickerungsanlage zu 

beachten. 

Amt für Kinder, Jugend und Familie Freiburg 
mit Stellungnahme vom: 14.08.2018 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie deutet 

darauf hin, dass durch die Anpassung der 

Grundrisse und der daraus folgenden Schaf-

fung von Wohnraum mit einem Zuzug von  

weiteren Familien im Stadtteil zu rechnen ist. 

Daher gilt es dort, die Gesamtsituation der 

Kita-Plätze zu beachten. Zudem sollte geprüft 

werden, ob mit der Schaffung einer Kita die 

Bedarfsunterdeckungen im Stadtteil teilweise 

mit abgedeckt werden können. Betont wird, 

dass im Planungsraum Oberwiehre nicht  

genügend Plätze in Kitas für Kinder der Alters-

gruppe drei bis sechs Jahre vorhanden sind.  

Es wird empfohlen, im Zuge der baulichen 

Entwicklung die Realisierung einer Kinderta-

geseinrichtung miteinzubeziehen.  

Die Stellungnahme wurde mit dem Amt für 

städtische Kindertageseinrichtungen (ASK) 

abgestimmt, somit wird keine gesonderte Stel-

lungnahme von Seiten des ASK erfolgen.  
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Gebäudemanagement Freiburg mit Stellung-
nahme vom 17.08.2018 

Das Gebäudemanagement begründet eine 

mittelbare Betroffenheit durch das Sanie-

rungsprojekt, da die Emil-Thoma-Schule und 

des Lycée Turenne auf der gegenüberliegen-

den Straßenseite stehen und es somit um die 

Gestaltung des Straßenraums geht, von dem 

der Schulbetrieb tangiert werden könnte. Es 

besteht Interesse an der Beteiligung bei der 

beabsichtigten Umgestaltung. 

bnNETZE GmbH mit Stellungnahme vom 
20.08.2018 

Die bnNetze GmbH gibt an, keinerlei Einwen-

dungen oder Bedenken zu haben. Jedoch wird 

angemerkt, die Lage der vorhandenen Versor-

gungsanlagen (Erdgas-, Wasser- und Strom-

versorgungen und die zugehörigen Hausan-

schlüsse der bnNETZE GmbH) im geplanten 

Bereich zu beachten. Es wird auf § 150 Abs. 1 

BauGB hingewiesen. Planauskünfte erteilt die 

Tochtergesellschaft regioDATA GmbH in  

Freiburg. Weiterhin gilt zu beachten: 

■ Geltende Rechtsvorschriften bei Abbruch- 

und Baumaßnahmen 

■ Der sichere Betrieb und keine Beeinträchti-

gungen der Versorgungsanlagen 

■ Die Gewährleistung freier Zugänglichkeit zu 

den Wartungsanlagen 

■ Einzuhaltende Sicherheitsabstände neuer 

Baumstandorte zu unterirdischen  

Versorgungsleitungen im Falle einer ge-

planten Straßen- und Platzneugestaltung 

(gemäß DVGW Regelwerk GW 125, Merk-

blatt „Baumstandorte und unterirdische Ver- 

und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-

gesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-

sen, Arbeitsausschuss Kommunaler Stra-

ßenbau). Ebenso gilt dies für erdverlegte 

Kabel. 

Es besteht ein Erneuerungsbedarf der be-

stehenden Erdgas- und Wasserversor-

gungs-Hausanschlussleitungen. 

Ein Erneuerungsbedarf bei den Stromversor-

gungsleitungen besteht nicht.

Es wird um eine Beteiligung an weiteren Ver-

fahren und insbesondere der Detailplanung 

gebeten. Für Rückfragen steht Herr Kienzler 

(Tel. 0761 279 3201) bereit. 

Amt für Soziales und Senioren mit Stellung-
nahme vom: 29.08.2018 

Die Sozialverwaltung und das Jobcenter des 

Amtes für Soziales und Senioren sind sehr da-

ran interessiert, dass mögliche Veränderungen 

im Untersuchungsgebiet nicht zu Mieterhö-

hungen über die Mietobergrenze hinweg füh-

ren. 

Es werden 45 Bedarfsgemeinschaften mit 

Leistungsbezug nach dem SGB II in der be-

nannten Region angeführt (Stand 31.07.2018), 

in denen insgesamt 58 Personen leben. 

Es wird die Notwendigkeit betont, dass es die-

sem Personenkreis weiterhin möglich sein 

muss, die Mieten ggfs. auch mit Transferein-

kommen tragen zu können. 

Veränderungen im Untersuchungsgebiet dür-

fen keinesfalls zu einem Austausch der Bevöl-

kerungsgruppen, d. h. zur Gentrifizierung, füh-

ren. Eine Mitteilung über die geplanten Maß-

nahmen soll zeitnah mit den betroffenen Mie-

ter_innen erfolgen. 

Deutsche Telekom GmbH/ Deutsche Tele-
kom Technik GmbH mit Stellungnahme vom 
03.07.2018 

Die Telekom Deutschland GmbH hat die Deut-

sche Telekom Technik GmbH bevollmächtigt 

alle Rechte und Pflichten, sowie Planverfahren 

Dritter entgegenzunehmen und zu bearbeiten. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH infor-

miert über die im Sanierungsgebiet vorhande-

nen Telekommunikationslinien der Telekom. 

Aktuell sind ihrerseits keine Maßnahmen be-

absichtigt oder eingeleitet, die für die Sanie-

rung bedeutsam sein könnten.  

Über ggfs. notwendige Maßnahmen zur Siche-

rung, Veränderung oder Verlegung der Tele-

kommunikationslinien können erst Angaben 

gemacht werden, wenn die endgültigen Aus-

baupläne mit Erläuterung vorliegen. 
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Eventuell entstehende Kosten durch die Sanie-

rung, wegen Ersatz oder Verlegung der Tele-

kommunikationslinien der Telekom, sind nach 

§ 169 Abs. (1) Nr. 5 i.V.m. § 150 Abs. (1) 

BauGB zu erstatten. 

Es wird um eine frühzeitige Mitteilung der 

einzelnen Sanierungsmaßnahmen, mindes-

tens 6 Monate vor Sanierungsbeginn, gebe-

ten. 

Amt für Schule und Bildung Freiburg mit 
Stellungnahme vom 13.09.2018 

Das Amt für Schule und Bildung betont eine 

Einbindung der angrenzenden Emil-Thoma-

Schule, Richard-Mittermaier-Schule und des 

Walter-Eucken-Gymnasiums in den Planungs-

prozess, da sich Veränderungen der Siedlung 

auf den Außenbereich der Schulen auswirken. 

Dazu zählen u. a. Schulwege, Verkehrssicher-

heit, Spielmöglichkeiten, Bewegungszonen 

etc.  

Ggfs. können Ideen und Vorschläge von Sei-

ten der Schulen unterbreitet werden. 

Kinderbüro Freiburg, Jugendbildungswerk 
(JBW) mit Stellungnahme vom:17.09.2018 

Das Kinderbüro teilt mit, dass nach einer Vor-

Ort-Begehung seine Interessen unmittelbar be-

rührt werden. Diese betreffen den Bereich der 

Spielstraßen und des Spielplatzes im Mittel-

punkt des Gebietes.  

Konkrete Veränderungswünsche bestehen auf 

dem Spielplatz, der zwar eine herausragende 

Lage hat, jedoch durch marodes Spielwerk 

auffällt.  

Das Büro empfiehlt eine Spielplatzbegehung 

und Erforschung mit den Kindern der umlie-

genden Emil-Thoma-Grundschule in Koopera-

tion mit dem Garten- und Tiefbauamt. Da 

verändernde Maßnahmen geplant sind, bietet 

sich das Kinderbüro als Fachstelle zur Unter-

stützung und Interessensvertretung an. 

Folgende Punkte werden bereits vorgeschla-

gen: 

■ Die Prüfung der angrenzenden Fläche zum 

ZO (Flurstück 5406/25) und die Umwand-

lung in eine Spielraumfläche.  

■ Unbenutzte Fahrradständer könnten ent-

fernt oder vor das ZO verlagert werden.  

■ Die Kiesfläche könnte in eine Rasenland-

schaft verwandelt werden, ggf. um einen 

Brunnen, der die Aufenthaltsqualität für äl-

tere Kinder garantiert. 

Zuletzt wird die sehr gute Qualität im östlich 

angrenzenden Gebiet gelobt. 

Garten- und Tiefbauamt Freiburg mit Stel-
lungnahme vom 17.09.2018 

Das Garten- und Tiefbauamt bezieht folgen-

dermaßen Stellung: 

Aufwertung öffentlicher Flächen: 

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wird 

der Bereich des Kinderspielplatzes umgestal-

tet. Durch ein Kinder- und Jugendbeteiligungs-

verfahren werden wie auch bei allen weiteren 

Sanierungen von Spielplätzen der Stadt Frei-

burg Ideen und Gedanken gesammelt. Nach 

der Fertigstellung des Planungsentwurfs wird 

dieser wiederum vorgestellt.  

Öffentlicher Straßenraum: 

Das gesamte Gebiet inklusive der im Norden, 

Osten und Westen anschließenden Arme der 

Schwarzwaldstraße ist als verkehrsberuhigter 

Bereich ausgewiesen. Bei der Überplanung 

sind die Wege so zu gestalten, dass sie den 

Charakter von verkehrsberuhigten Bereichen 

behalten bzw. erhalten.  

Die im Norden, Osten und Westen anschlie-

ßenden Arme der Schwarzwaldstraße sind 

bisher nicht Teil des Untersuchungsgebietes, 

müssen aber mitaufgenommen werden, da sie 

elementare Parkflächen zur Verfügung stellen. 

Ohne diese Berücksichtigung wäre das in den 

Anforderungen genannte Parkraumkonzept 

und damit eine einheitliche Gestaltung der 

Spielstraßen nicht möglich.  
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Polizeipräsidium Freiburg Referat Prävention 
mit Stellungnahme vom 12.08.2018 

Das Polizeipräsidium Freiburg betrachtet die 

geplante Modernisierung als Entgegenwirkung 

von Verwahrlosungstendenzen und damit eine 

Senkung des Konfliktpotenzials. Folgende 

Punkte sind als Empfehlungen zu verstehen: 

■ Es wird eine gut beschilderte und ausge-

leuchtete Ausgestaltung von Zugangswe-

gen empfohlen. Um einer übermäßigen 

Beeinträchtigung anderer Anwohner entge-

gen zu wirken, kämen sich selbst anpas-

sende Beleuchtungen in Betracht. 

■ Durch eine Außenbeleuchtung der Wege 

und Plätze können dunkle und unübersicht-

liche Bereiche vermieden werden. Es gilt 

hierbei auf die LUX-Zahl, die Lichttempera-

tur und eine gleichmäßige Ausleuchtung 

der Freiflächen zu achten (DIN EN 13201). 

■ Öffentliche, halböffentliche und private Flä-

chen sollen durch Zäune, Hecken oder 

Grenzmarkierungen klar abgetrennt sein, 

ohne dadurch unübersichtliche Räume zu 

schaffen. 

■ Barrierereduzierende Baumaßnahmen für 

Ältere wären sinnvoll 

■ Ausreichende Anzahl verfügbarer Fahr-

radabstellplätze 

■ Auswahl der Pflanzen, Beachtung der 

Pflanzenhöhe 

■ Sichtbezogene und zugangskontrollierte 

Abstellflächen für Müllbehälter 

■ Bei einer Modernisierung von Fenstern, 

Wohnungs- und Hauseingangstüren wird 

der Einbau geprüfter einbruchshemmender 

Fenster und Türen (nach DIN EN 1627) 

mindestens Widerstandsklasse (RC 2) 

empfohlen.  

In der Gestaltung der Gebäude sollen folgende 

Punkte Beachtung finden: 

■ Die Anordnung der Fenster zu Straßen, 

Fußwegen und Gassen zur Ermöglichung 

der sozialen Kontrolle. 

■ Dächer, Eingangsbereiche und Flure sollen 

keinen unkontrollierten Zugang zu halböf-

fentlichen, halbprivaten und privaten Berei-

chen erlauben. 

■ Eine gute Einsehbarkeit der Zugänge vom 

Haus von den Wohnungen aus. 

■ Die Zugangskontrolle durch eine Tür-

sprechanlage 

■ Abschließbare Abstellräume für Fahrräder 

und Kinderwagen in Mehrfamilienhäusern. 

Umweltschutzamt der Stadt Freiburg im 
Breisgau mit Stellungnahme vom:  
24.09.2018 

Das Umweltschutzamt merkt an, dass zur 

Vermeidung eines Verbotstatbestandes nach  

§ 44 BNatSchG die Vorkommen von Fleder-

mäusen und gebäudebrütenden Vogelarten zu 

untersuchen sind. Zudem müssen vorhan-

dene Bäume und Biotope kartiert werden. 

Eine naturnahe Gestaltung öffentlicher Flä-

chen und des öffentlichen Straßenraumes sind 

wünschenswert. 

Aufgrund der zu erwartenden Wärmebedarfs-

dichte und der räumlichen Nähe zum ZO wird 

ein Anschluss an die Fernwärme propagiert, 

d. h. an das Blockheizkraftwerk im ZO, falls die 

Heizungsanlagen ersetzt werden sollen. 

Dadurch könnte sich das Energiekonzept auf 

energetische Sanierungsmaßnahmen der Ge-

bäude und Nutzung von Solarenergie be-

schränken. 

Ein anschließender gemeinsamer Absprache-

termin erfolgte am 29. Oktober um 10:00 Uhr. 

Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Frei-
burg i.Br. mit Stellungahme vom 28.09.2018 

Das Amt für öffentliche Ordnung merkt an, 

dass die Anwohner_innen der Schützenallee 

40 bis 46a oft über Ruhestörungen klagen. Wo 

sich tagsüber Menschen auf den Grünflächen 

ausbreiten und durch Handtücher und Laut-

stärke an ein Schwimmbad erinnern, konsu-

mieren an selber Stelle abends und nachts Ju-

gendliche alkoholische Getränke, was eben-

falls zu Ruhestörungen durch Geschrei und 

lauter Musik sowie Müll und Scherben etc. 

führt. Bei einer Umplanung wäre es den be-

troffenen Anwohnern wichtig, diesen Aspekt zu 

berücksichtigen und keine zusätzlichen Auf-

enthaltsmöglichkeiten zu schaffen.  
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Stadt Freiburg Dezernat I Geschäftsstelle 
Gender & Diversity mit Stellungnahme vom 
28.09.2018 

Die Geschäftsstelle Gender & Diversity führt 

nach einer Ortsbesichtigung folgende Punkte 

zur nachhaltigen Verbesserung an: 

■ Beteiligungsverfahren, um die aktuellen 

Bewohner_innen, in die Planung möglichst 

zeitnah und zu unterschiedlichen Fragestel-

lungen einzubeziehen 

■ Klärung des Sachverhaltes und der Bedin-

gungen zum Verbleib in den Wohnungen 

nach dem Sanierungskonzept für alle Be-

wohner_innen 

■ Gestaltung der betreffenden Wohnungen 

nebst der Innenausgestaltung von Gemein-

schaftsräumen, im Haus, Aufenthaltsräume, 

Bibliothek etc.; Stellplätze für Kinderwagen, 

Rollatoren etc.;  

■ Gestaltung der Waschräume; 

■ Gestaltung der betreffenden Freiflächen in 

der Siedlung unter Einbeziehung der unmit-

telbaren Abstellplätze für Mülltonnen und 

Fahrräder 

■ Gestaltung der Verkehrsstraßen, die durch 

die Siedlung führen, unter Einbeziehung 

von Spielstraßen, verkehrsberuhigter Zo-

nen sowie adäquate Parkmöglichkeiten für 

Dauerparkende und Gäste 

■ Berücksichtigung eines Verkehrskonzeptes, 

das insgesamt die leichte Erreichbarkeit der 

nahegelegenen Infrastruktur (Einkaufsmög-

lichkeiten, Schulen, Freizeitmöglichkeiten, 

Kirche) vorsieht. 

■ (Um)Gestaltung des bestehenden Kinder-

spielplatzes (möglichst als autofreie Zone) 

unter Berücksichtigung der Beteiligung der 

Anwohnerinnen. Heranziehung von Gen-

derexpert_innen, um den Platz nach Mög-

lichkeit generationenübergreifend zu gestal-

ten, was sich auf Grundlage der altersge-

mischten Bewohnerschaft anbieten würde. 

■ Schaffung von Grünflächen, bspw. Ge-

meinschaft- / Kräutergärten, die zur Interak-

tion und Kommunikation unter den Bewoh-

ner_innen anregen. 

■ Beachtung der Sicherheitsaspekte im Au-

ßenbereich sowie die Gestaltung der Innen-

räume im Haus. 

■ Förderung einer Identifikation der Anwoh-

ner_innen mit der Siedlung durch Mitwirken 

am Gestaltungsprozess und damit die För-

derung eines positiven Images. 

Betont wird die Repräsentanz durch gleichbe-

rechtigte Teilhabe und Beteiligung aller Be-

wohner_innen sowie der angrenzenden Klein-

betriebe / Werkstätten / Kirche / Freiburger Ta-

fel e. V. etc. an Entwicklungs- und Entschei-

dungsprozessen zur bevorstehenden Sanie-

rung 

Richard Mittermeier Schule mit Stellung-
nahme vom 18.10.2018 

Die Schule, ein Sonderpädagogisches Bil-

dungs- und Beratungszentrum für Schüler mit 

geistiger Behinderung, merkt an, dass die 

Schule grundsätzlich zum Deichelweiherweg 

ausgerichtet sei, jedoch viele Schüler den 

Gang zum Zentrum Oberwiehre nutzen, um 

Einkäufe zu tätigen. Wichtig sei es daher, das 

Straßen- und Parkraumkonzept so zu gestal-

ten, dass nicht mit mehr Verkehr oder gepark-

ten Fahrzeugen zu rechnen ist. Es könne auch 

eine Fußgängerampel zur sicheren Überque-

rung der Straße installiert werden. Eine Auf-

wertung der öffentlichen Flächen wird begrüßt. 

Gebäudemanagement Freiburg mit Stellung-
nahme vom 26.09.2018 

Auf das Schreiben an die Emil-Thoma-

Grundschule antwortete das Gebäudema-

nagement der Stadt Freiburg. Dieses ist Ge-

bäudeeigentümer der städtischen Schulen  

(Emil-Thoma-Grund- und Realschule, Richard 

Mittermaier-Schule, Walter-Eucken-

Gymnasium), die der Siedlung gegenüber lie-

gen. Es wird gebeten sich in Bezug auf die Un-

tersuchungen direkt an das Gebäudema-

nagement zu wenden. Die Informationen wur-

den zur Kenntnis genommen, Berührungen mit 

Interessen bestehen nicht.  
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4 Sanierungskonzeption  

4.1 Städtebauliche Ziele / 
Neuordnungskonzept 

Die im Folgenden dargestellten Sanierungszie-

le sind zugleich Grundlage und Leitlinien für 

die weitere Entwicklung der Knopfhäusle-

Siedlung.  

Die Bestandsanalyse in den vorbereitenden 

Untersuchungen stellte zahlreiche städtebauli-

che Missstände im Untersuchungsgebiet fest. 

Zur Beseitigung dieser Missstände wurden im 

Neuordnungskonzept Sanierungsziele formu-

liert, die innerhalb eines Zeitraumes von acht 

bis zehn Jahren erreicht werden sollen. Dabei 

berücksichtigen diese städtebaulichen Ziele 

und Maßnahmen die Inhalte des integrierten 

städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und 

konkretisieren diese auf der kleinräumlichen 

Quartiersebene der Knopfhäusle-Siedlung.  

Die Sanierungsziele entsprechen in hohem 

Maße den Förderschwerpunkten der Pro-

grammausschreibung Soziale Stadt.  

Die Sanierungsziele sind Grundlage für das 

Neuordnungskonzept im Planteil des vorlie-

genden Berichtes. Das Neuordnungskonzept 

zeigt zunächst grundsätzliche Vorschläge zur 

zukunftsfähigen Innenentwicklung des Unter-

suchungsgebietes auf. Das Konzept gibt daher 

den Rahmen für die künftige Sanierungsmaß-

nahme nach dem Besonderen Städtebaurecht 

des Baugesetzbuches vor. 

Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme ver-

folgt die übergeordnete Zielsetzung, die denk-

malgeschützte Bausubstanz instand zu setzen, 

die öffentlichen Flächen und den Straßenraum 

aufzuwerten und das soziale Miteinander zu 

verbessern.  

Eine Modernisierung der bestehenden denk-

malgeschützten Gebäude im Untersuchungs-

gebiet hat einen hohen Stellenwert. Bei der 

Modernisierung wird empfohlen, die energeti-

schen Standards zu verbessern, sofern dies 

mit denkmalrechtlichen Bestimmungen in Ein-

klang zu bringen ist. Insgesamt sollen Wohn-

angebot und Wohnumfeld qualitativ verbessert 

werden. 

Die Siedlung ist aufgrund ihrer besonderen 

städtebaulichen und sozialen Merkmale in ih-

rer Einmaligkeit zu schützen, zu erhalten und 

behutsam fortzuentwickeln. Die Stärken der 

Siedlung sollen dabei weiterentwickelt werden.  

Die Funktion des Gebietes „Knopfhäusle-

Siedlung“ als Wohnstandort soll im Rahmen 

der städtebaulichen Erneuerung erhalten, ge-

sichert und gestärkt werden. Die für das Ge-

biet typische Nutzungsmischung aus Wohnen 

und Gewerbe sowie die im Gebiet verorteten 

sozialen Einrichtungen sollen erhalten und ge-

stärkt werden.  

Die Sanierung soll behutsam durchgeführt 

werden mit dem Ziel, Verdrängungsmecha-

nismen frühzeitig zu erkennen und zu verhin-

dern. Für die Mieter_innen wird es nach Ab-

schluss der Sanierung eine Rückkehroption 

geben, um so die Wohnbevölkerung und das 

soziale Gefüge in der Siedlung zu erhalten. 

Das in der Siedlung vorhandene (nicht-

störende) Gewerbe soll in der Siedlung gehal-

ten werden. Die Erschließungsräume und öf-

fentlichen Flächen im Untersuchungsgebiet 

sollen baulich und gestalterisch aufgewertet 

werden.  

Folgende wesentliche Sanierungsziele sollten 

in den einzelnen Handlungsfeldern zur Besei-

tigung der städtebaulichen Missstände ange-

strebt werden: 

 

Handlungsfeld 1:  
Gebäude und Bausubstanz 

 

■ Erhalt und Sanierung der vorhandenen Ge-

bäude unter Berücksichtigung des Denk-

malschutzes, der Wohnbaustruktur und der 

Wohnungsgrundrisse, 

■ Schaffung und Sicherung von Wohnraum, 

der den unterschiedlichen Anforderungen 

von Menschen aller Geschlechter mit und 
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ohne Behinderung und in ihrer jeweiligen 

Lebenslage gerecht wird, 

■ funktionale Aufwertung des Gebäudeum-

felds, 

■ Behebung der Gestaltmängel an Gebäu-

den. 

 

Handlungsfeld 2: 
Öffentliche und private Freiflächen und  
Erschließungsräume 

 

■ Funktionale und gestalterische Verbesse-

rung der Straßenräume unter Berücksichti-

gung der zentralen Aspekte von Aufent-

haltsqualität, Nutzbarkeit und Verkehrssi-

cherheit, 

■ Anwohner_innenfreundliche und sichere 

Gestaltung des vorhandenen Straßenrau-

mes, 

■ Straßenneubenennung unter Einbeziehung 

der Anwohner_innen und unter Berücksich-

tigung der historischen Gegebenheiten, 

■ Bei der Umgestaltung des Straßenraumes 

soll das Prinzip der Mischverkehrsflächen 

beibehalten und durch verkehrsberuhigen-

de Maßnahmen unterstützt werden, 

■ Einführung einer Bewohnerparkregelung, 

■ Funktionale und gestalterische Verbesse-

rung der privaten Grünflächen mit Pflege 

und Entwicklung der bestehenden Freiräu-

me für und mit Mieter_innen bei Erhalt der 

privaten parzellierten Vorgärten, 

■ Adressatengerechte Umgestaltung, funkti-

onale und ökologische Aufwertung des 

Kinderspielplatzes als Maßnahme zur Ver-

besserung des Wohnumfeldes, 

■ Entwicklung und Nutzbarmachung der be-

stehenden Freiräume für die Mieter_innen 

der Siedlung und für Anwohner_innen im 

Einzugsbereich des Gebietes, 

■ Aufwertung des Platzes zwischen ZO und 

der Siedlung, 

■ Aufwertung der Grünflächen innerhalb des 

Gebietes. 

 

 

 

 

Handlungsfeld 3: 
Soziales Miteinander / nachbarschaftliche 
Bezüge  

 

■ Erhalt des Mietwohnraumes und Sicherung 

der bezahlbaren Mieten, 

■ Stärkung des sozialen Miteinanders und 

des nachbarschaftlichen Gefüges, 

■ Verbesserung des subjektiven Sicherheits-

gefühls für die Anwohner_innen der Sied-

lung. 

4.2 Maßnahmenkonzeption 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchun-

gen wurden zunächst die städtebaulichen 

Missstände nach baulichen, funktionalen und 

räumlich-gestalterischen Kriterien untersucht 

(vgl. Kapitel 3.4). Hierbei wurden neben den 

städtebaulichen Mängeln auch die sich daraus 

ableitenden Chancen herausgearbeitet. Die 

Ergebnisse des integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzeptes wurden ebenfalls be-

rücksichtigt. 

Für eine Aufwertung der Knopfhäusle-Siedlung 

ist es erforderlich, die bestehenden baulichen, 

funktionalen und räumlichen Mängel zu behe-

ben. Ziel ist dabei die Stärkung der Siedlung in 

ihrer Funktionalität, aber auch in ihrer Individu-

alität und Identität. Dabei gilt es in besonderer 

Weise, die städtebaulichen Stärken zu nutzen. 

Zur Behebung der städtebaulichen Missstände 

und zur Verbesserung der städtebaulichen 

Qualität wird daher die Umsetzung der folgen-

den Maßnahmen geplant.  

 

Handlungsfeld 1:  
Gebäude und Bausubstanz 

 

Die behutsame Sanierung der denkmalge-

schützten Bausubstanz stellt ein wesentliches 

Sanierungsziel dar. Zur Erreichung dieses Zie-

les sollen folgende Maßnahmen umgesetzt 

werden:  
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■ erstmaliger Einbau von Bädern und Zent-

ralheizung, 

■ Erneuerung der bestehenden Wasserver-

sorgungs- und Hausanschlussleitungen, 

■ Barrierereduzierte Ausgestaltung geeigne-

ter Wohnungen unter Ausnutzung aller 

denkmalschutzfachlichen Möglichkeiten, 

■ Erhalt geeigneter Wohnungsgrundrisse zur 

Sicherung der Kleinstwohnungen, 

■ Beratung und Motivation der Privateigen-

tümer_innen zu Modernisierungsmaßnah-

men. Ermöglichung der steuerlichen Ab-

schreibung, ggf. Gewährung eines Sanie-

rungszuschusses, 

■ Beratung zur Nutzung weiterer Fördermög-

lichkeiten z.B. KfW-Programme (Kreditan-

stalt für Wiederaufbau), 

■ Unterstützung der Eigentümer_innen bei 

der Auswahl geeigneter Farb- oder  

Materialkonzepte. 

 

Handlungsfeld 2: 
Öffentliche und private Freiflächen und  
Erschließungsräume 

 

Eine zentrale Herausforderung innerhalb der 

Knopfhäusle-Siedlung liegt in der Verbesse-

rung der Verkehrssituation für die Anwohne-

rinnen und Anwohner. Aufgrund fehlender 

Gehwege und der räumlich beengten Situation 

weisen Teile der Siedlung ein besonderes 

Schutzbedürfnis gegenüber dem fließenden 

und ruhenden Verkehr auf. Bei der Neugestal-

tung des Straßenraumes sind Barrierefreiheit 

und eine sinnvolle Integration von Entwässe-

rungseinrichtungen zu berücksichtigen. An ge-

eigneten Stellen soll eine Prüfung ökologischer 

Aufwertung erfolgen. Darüber hinaus sollen die 

folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:  

■ Sicherung der Hauseingangsbereiche der 

Mehrfamilienhäuser vor Befahren, 

■ Herstellen einer modernen, zeitgemäßen 

Beleuchtung des Straßenraums entlang der 

zentralen Verkehrsachse und in den Sei-

tenstraßen des rasterförmigen Straßennet-

zes, auch am Spielplatz, 

■ Überprüfung der geltenden und zukünftigen 

Verkehrsregelung und Festlegung einer 

entsprechenden eindeutigen Beschilderung 

und Markierung, 

■ Berücksichtigung einer weitest gehenden 

Verkehrsberuhigung bei der Straßenraum-

neugestaltung sowie Einführung einer Park-

raumbewirtschaftung mit Bewohnerparkre-

gelung. 

Die Parkierungssituation soll verbessert wer-

den. Dazu gehört unter anderem eine Festle-

gung von Lieferzonen- und Zeiten für die Ge-

werbetreibenden, so dass eine Be- und Entla-

dung der Lieferwagen ohne Behinderung 

durch andere Verkehrsteilnehmende ermög-

licht wird.  

Maßnahmen zur Begrenzung des quartiers-

fremden Parksuchverkehrs sollen ergriffen 

werden. Dazu gehört beispielsweise die Prü-

fung der Einführung einer Bewohnerparkrege-

lung. 

Die privaten Vorgärten sollen nach einem ein-

heitlichen Konzept umgestaltet werden, das 

auch für die Mieter_innen geeignet und um-

setzbar ist und individuelle Gestaltungsmög-

lichkeiten ermöglicht. Die Herstellung einer 

einheitlichen Umzäunung der einzelnen Par-

zellen soll durch die Eigentümerin erfolgen.  

Die Knopfhäusle-Siedlung wird durch zwei 

Plätze geprägt: den Spielplatz nördlich des 

Gebäudes Schwarzwaldstraße 62 und den 

Platz vor dem ZO. Insbesondere der Spiel-

platz ist eine wichtige identitätsstiftende Struk-

tur innerhalb des Gebietes.  

Im Zuge der Sanierung soll der Spielplatz ad-

ressatengerecht umgestaltet sowie funktional 

aufgewertet werden. Hier entsteht ein Ort der 

Begegnung und der Kommunikation, der zu 

einer Verbesserung des nachbarschaftlichen 

Miteinanders und des Wohnumfeldes beiträgt. 

Dabei wird der gefahrlose Aufenthalt von Kin-

dern gewährleistet. Der Obstbaum sollte nach 

Möglichkeit erhalten bleiben.  

Zur nutzergerechten Weiterentwicklung der 

Spielflächen wird eine Kinder- und Jugendbe-

teiligung empfohlen.  
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Der Platz zwischen dem ZO und der Siedlung 

ist für die Knopfhäusle-Siedlung von großer 

Bedeutung und bietet Potenzial für viele unter-

schiedliche Nutzungen. Der Platz soll in die 

Sanierungskonzeption als Bestandteil der Frei-

flächenkonzeption einbezogen werden. Für al-

le Grün- und Freiflächen soll ein Begrünungs-

konzept erarbeitet werden. Dabei sollen auch 

geeignete Wegebeziehungen mit Vernetzung 

der Grünräume innerhalb des Gebietes und 

der umliegenden Grünzüge (übergeordnete 

Freiraumachsen) hergestellt werden.  

Auf dem Platz sind die folgenden Maßnahmen 

vorgesehen: 

■ Entfernung ungenutzter Radständer vor 

dem ZO, Arrondierung in einem einzelnen 

Bereich, z.B. im nordöstlichen Platzbereich 

(Nähe zu Straße, Straßenbahnhaltestelle 

und ZO), 

■ Erneuerung und angepasste Anordnung 

der Möblierung z.B. im Zentrum des Platzes 

bei Beibehaltung der barrierefreien Que-

rungsmöglichkeiten, 

■ Prüfung und Erarbeitung geeigneter Nut-

zungsregelungen, durch die eine Lärmbe-

lästigung der Anwohner_innen minimiert 

werden kann. 

 

Handlungsfeld 3: 
Soziales Miteinander / nachbarschaftliche 
Bezüge  

 

Ein wesentliches Sanierungsziel besteht in der 

Verbesserung des sozialen Miteinanders 

innerhalb der Knopfhäusle-Siedlung. Beste-

hende Nachbarschaften und soziale Bezüge in 

der Siedlung sollen nach Abschluss der Bau-

maßnahmen durch Schaffung einer Rückkehr-

option berücksichtigt werden.  

Erfahrungsgemäß kehren jedoch nicht alle 

Menschen nach Abschluss der Sanierungs-

maßnahme in ihre alte Wohnung zurück. Dies 

soll künftig als Möglichkeit genutzt werden, ei-

ne stärkere Durchmischung und Auswahl der 

Bewohnerschaft zu erreichen. 

Der Erhalt günstigen Wohnraums ist ein we-

sentliches Sanierungsziel für die Modernisie-

rung der Knopfhäusle-Siedlung. Dies soll 

durch Anwendung des dreistufigen Miet-

preismodells erfolgen, wonach der moderni-

sierungsbedingte Mietaufschlag nicht sofort in 

voller Höhe erhoben, sondern innerhalb einer 

mehrjährigen Bindungsfrist in drei Stufen um-

gesetzt wird. 

Empfohlen wird die Schaffung eines Gemein-

schaftsraumes zur Stärkung der Nachbar-

schaften und die Einrichtung eines nicht kom-

merziellen Ausweichraums (bei größerem 

Raumbedarf, wie beispielsweise Familienfei-

ern). Denkbar wäre auch die Einrichtung eines 

Cafés in Zusammenarbeit mit der Freiburger 

Tafel e.V. als Betreiberin. 

Dieser Treffpunkt kann gleichzeitig auch als 

Büro einer Ansprechperson für die Anwoh-

ner_innen der Siedlung dienen, die als „Küm-

merer" innerhalb der Siedlung ein Konzept der 

aufsuchenden Sozialarbeit betreibt. Ein als „In-

fokiosk“ eingerichteter Ort kann beispielsweise 

als Informationsbörse, als Ausgangspunkt bür-

gerschaftlichen Engagements, als Anwohne-

rinnen-Café, Spieletreff, Verschenke-Regal, 

Pflanztauschbörse oder auch als Beschwerde-

briefkasten dienen.  

Die Schaffung eines gemeinschaftlich genutz-

ten Raumes setzt die städtebauliche Konzepti-

on der Siedlung fort, nach welcher gemein-

schaftlich genutzte Räumlichkeiten ein wesent-

liches städtebauliches Element der Siedlung 

waren (vgl. Kapitel 3.1)  

Darüber hinaus könnte eine streitschlichtende 

Person ausgebildet werden, die auch den Auf-

bau eines Mediationsmodells für die Anwoh-

ner_innen der Siedlung unterstützt.  

Empfohlen wird auch die Beschäftigung eines 

Hausmeisters, der Reinigungsarbeiten und 

Kehrdienst von Treppenhäusern, Straßen und 

Grundpflege der öffentlichen Flächen durch-

führen könnte. Ein Hausmeister wäre ebenfalls 

eine geeignete Person, den Gesamtzustand 

der Siedlung zu überprüfen, insbesondere hin-

sichtlich des anfallenden Sperrmülls.   
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Der Obstbaum auf dem Spielplatz ist ein wich-

tiger Identifikationsträger und gleichermaßen 

ein beliebter Treffpunkt für die Anwoh-

ner_innen. Der Baum sollte erhalten bleiben.  

Jugendliche in der Siedlung und der umliegen-

den Gebiete benötigen ihre eigenen Treffpunk-

te. Denkbar wäre hier die Errichtung eines 

Containers für Jugendliche, den diese selbst 

gestalten und für Freizeitaktivitäten nutzen. Ein 

geeigneter Standort bleibt zu prüfen. 

Die Vernetzung der Bewohner mit den Gewer-

betreibenden kann dazu beitragen, ein ge-

meinsames Konzept zur Bespielung der öffent-

lichen Flächen zu entwickeln; denkbar wäre 

hier die Einrichtung eines Quartiersbackofens 

oder eines Gemeinschaftsgartens. Eine Pa-

tenschaft könnte von den Gewerbetreibenden 

übernommen werden. 

4.3 Abgrenzung des 
Sanierungsgebietes 

Mit Abschluss der Bestandsaufnahme wurde 

die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

angepasst. Die vorbereitenden Untersuchun-

gen haben gezeigt, dass der Platz vor dem ZO 

eine prägende Freiflächenstruktur ist, deren 

Mitbetrachtung im Zuge der Sanierungsdurch-

führung ein wichtiges städtebauliches Ziel dar-

stellt. Die Abgrenzung des Untersuchungsge-

bietes wird daher um den Platz vor dem ZO 

erweitert. Das Flurstück 5406/25 wird damit 

nach Satzungsbeschluss Teil des förmlich 

festgelegten Sanierungsgebietes. 

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebebiet 

wird damit eine Größe von ca. 2,3 ha umfas-

sen.  
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4.4 Kosten und Finanzierung der Sanierung 

Die Voraussetzung für die Durchführbarkeit der städtebaulichen Sanierung ist deren Finanzierung. 

Der benötigte Finanzbedarf resultiert aus den Ergebnissen der vorbereitenden Untersuchungen und 

der daraus entwickelten Neuordnungs- und Maßnahmenkonzeption. Die Kostenentwicklung der Maß-

nahme wird regelmäßig fortgeschrieben. 

Kosten- und Finanzierungsübersicht der laufenden Maßnahmen 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 Zuwendungsfähige  
Einzelmaßnahmen  

Gesamt 
geplant 

bereits 
ange-
fallen  

anfallend im 
Programm- 
jahr 2019 

weiter anfal-
lend im Pro-
grammjahr 

2020 

weiter anfal-
lend im Pro-
grammjahr 

2021 

weiter anfal-
lend bis En-

de des 
Bew.-

zeitraums 

    T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

                

  A U S G A B E N (I. - VII.)           

                

I. Vorbereitende Untersuchungen           

  Vorbereitende Untersuchungen 38   38       

  Bauhistorische Untersuchung 41   41       

  Befragung soziales Miteinander 10   10       

  Summe I 89 0 89 0 0 0 

II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung           

  Bürgerbeteiligung; Sondergutachten 90   50 10 10 20 

  Rahmenplan und Freiraumkonzept 30     15 15   

  Summe II 120 0 50 25 25 20 

III. Grunderwerb             

  Summe III 0 0 0 0 0 0 

IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen           

  Spielplatz und Freiflächengestaltung 380         380 

  Öffentlicher Straßenraum 1.000         1.000 

  Umsetzung und Folgekosten 530   80 110 185 155 

  Summe IV 1.910 0 80 110 185 1.535 

V. Baumaßnahmen             

  
Modernisierung  
Schwarzwaldstraße 70 und 76 

2.400     720 1.440 240 

  
Modernisierung Schwarzwaldstraße 
72 und 74 

2.500         2.500 

  
Modernisierung  
Schwarzwaldstraße 64 

390       390   

  
Modernisierung  
Schwarzwaldstraße 66 und 68 

1.335         1.335 

  
Modernisierung  
Schwarzwaldstraße 60 und 62 

1.425         1.425 

  Förderung Privater Maßnahmen 400     100 100 200 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

 Zuwendungsfähige  
Einzelmaßnahmen  

Gesamt 
geplant 

bereits 
ange-
fallen  

anfallend im 
Programm- 
jahr 2019 

weiter anfal-
lend im Pro-
grammjahr 

2020 

weiter anfal-
lend im Pro-
grammjahr 

2021 

weiter anfal-
lend bis En-

de des 
Bew.-

zeitraums 

    T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

                

  A U S G A B E N (I. - VII.)           

  Summe V 8.450 0   820 1.930 5.700 

VII. Vergütung             

  Honorare Sanierungsträger 90   30 15 15 30 

  Summe VII 90 0 30 15 15 30 

  Summe Ausgaben (I. - VII.) 10.659 0 249 970 2.155 7.285 

                

  E I N N A H M E N  (I. - III.)           

                

  Summe Einnahmen (I. - III.) 0 0 0 0 0 0 

                

  Saldo Ausgaben-Einnahmen 10.659 0 249 970 2.155 7.285 

                

bisher festgelegter  
Förderrahmen 

3.166 

Summe 
Spalten 
4 bis 6 
des Saldos 

249 
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5 Sozialplan  

Vorbemerkungen 

Sofern Auswirkungen auf Sanierungsbetroffe-

ne durch die Ziele der Neuordnungskonzeption 

– auch in Einzelfällen – auftreten, gibt das 

Baugesetzbuch das Instrument des Sozialpla-

nes vor. Danach sind sozialplanerische Maß-

nahmen bereits dann vorzubereiten und 

durchzuführen, wenn sich nach dem Stand der 

Vorbereitung einer städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahme hierfür ein Erfordernis ergibt. 

Die Regelung über den Inhalt von Sozialplä-

nen (§ 180 Abs. 1 BauGB) fordert die schriftli-

che Darstellung der Ergebnisse der Erörterung 

mit den Betroffenen, des Ergebnisses der Prü-

fung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung 

von Nachteilen und der voraussichtlich in Be-

tracht zu ziehenden Maßnahmen der Stadt 

sowie die Möglichkeit ihrer Verwirklichung. 

Weiter besteht die Pflicht, den Sozialplan falls 

erforderlich zu aktualisieren (Fortschreibung). 

Auf der Grundlage dieser Erörterung hat die 

Stadt die Betroffenen in ihren eigenen Bemü-

hungen zu unterstützen und mitzuhelfen, um 

ggf. auftretende nachteilige Auswirkungen zu 

vermeiden oder zu mindern. Insbesondere 

dann, wenn zum Beispiel ein Wohnungswech-

sel erforderlich wird. 

Neben den oben genannten Instrumentarien 

des Baugesetzbuches stehen der Stadt weite-

re Möglichkeiten zur Verfügung. Eine wichtige 

Rolle spielt dabei eine ständige Beratung und 

Unterstützung beim Bemühen, Mittel aus an-

deren Programmen oder auf Grund anderer 

Gesetze zu erhalten. So zum Beispiel: 

■ Mittel zur Förderung des sozialen Woh-

nungsbaus bei Neubaumaßnahmen, 

■ Leistungen nach dem SGB X und XII, 

■ Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. 

 

Letztlich bedeutet dies, dass der Erfolg einer 

Sanierungsmaßnahme nicht nur daran zu 

messen ist, was erreicht wurde, sondern auch 

wie es erreicht wurde. In die persönlichen und 

existenziellen Lebensumstände der Beteiligten 

soll, falls es sich nicht vermeiden lässt, mög-

lichst „sanft“ eingegriffen werden. 

Um dabei Härten zu vermeiden ist es erforder-

lich, einen möglichst engen Kontakt zwischen 

der Stadt bzw. ihrem Beauftragten und den 

Beteiligten herzustellen. In der Regel bedarf 

das Bemühen um befriedigende Lösungsmög-

lichkeiten Engagement, Umsicht und Geduld. 

5.1 Die Sanierungsbetroffenen 

Im Rahmen der vorbereitenden Phase wurde 

mit der Festlegung konkreter Einzelmaßnah-

men begonnen. Der voraussichtliche Perso-

nenkreis, der unter Umständen von der Durch-

führung der Maßnahmen der städtebaulichen 

Erneuerung nachteilig betroffen sein könnte, 

wird wie folgt beschrieben: 

Ältere Bewohner und Rentner/-innen 

Mit zunehmendem Alter schwindet die Bereit-

schaft, Veränderungen der Lebensverhältnisse 

zu akzeptieren. Besonders bei langer Wohn-

dauer kann insbesondere älteren Bewohnern 

ein Umzug ohne Hilfestellung nicht zugemutet 

werden. Anwohner_innen höheren Alters sind 

in der Regel nicht in der Lage und in manchen 

Fällen auch nicht bereit, das für die erforderli-

chen Maßnahmen benötigte Kapital aufzubrin-

gen. 

Mieter- und Eigentümerhaushalte mit geringen 
finanziellen Mitteln 

In der Regel ist mit der Modernisierung einer 

Mietwohnung eine entsprechende Mieterhö-

hung oder bei umfassender Modernisierung 

eine Umsetzung in eine andere Wohnung ver-

bunden. Dies bedeutet für die Betroffenen ei-

nen höheren Mietzins und damit teilweise eine 

erhebliche Einschränkung des Lebensstan-

dards. Zwar werden in der Regel gewisse Ein-

schränkungen für die Verbesserung der 

Wohnverhältnisse akzeptiert, jedoch dürfen 

diese ein angemessenes Maß nicht über-

schreiten. In besonderen Fällen ist dieses Maß 

durch Inanspruchnahme von Leistungen nach 

dem Wohngeldgesetz zu reduzieren.  
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Bewohner ausländischer Herkunft 

Die Erfahrungen der STEG in zahlreichen an-

deren Gebieten der städtebaulichen Erneue-

rung haben gezeigt, dass insbesondere bei 

Personen mit Migrationshintergrund ein inten-

siverer Aufklärungsbedarf sowie ein besonde-

rer Unterstützungsbedarf bestehen. Bei der 

Sanierungsdurchführung ist ggf. ein erhöhter 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf dieser 

Personengruppe zu beachten. 

Betroffene Betriebe 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich verein-

zelt Handels- und Dienstleistungsbetriebe. 

Insbesondere bei der Umsetzung von städti-

schen Ordnungsmaßnahmen im Bereich des 

Spielplatzes ist eine enge Zusammenarbeit 

zwischen der Stadt und den betroffenen Be-

trieben zur Gewährleistung von Transparenz in 

der Durchführung für den Erfolg der Maßnah-

men unabdingbar. Betriebliche Belange und 

Sanierungserfordernisse müssen im Laufe des 

Verfahrens aufeinander abgestimmt werden. 

5.2 Grundsätze für den  
Sozialplan 

Die allgemeinen Zielsetzungen für die Sanie-

rung sind darauf ausgerichtet, mögliche nach-

teilige Auswirkungen der Sanierung für die Be-

troffenen so gering wie möglich zu halten. So-

fern jedoch bei der Durchführung der Sanie-

rung unvermeidbare nachteilige Auswirkungen 

oder Härten auftreten, sind die folgenden 

Grundzüge der Sozialplanung jedem Einzelfall 

zugrunde zu legen (§ 180 BauGB).  

Alle Sanierungsbetroffenen sind ausführlich 

und so früh wie möglich über Maßnahmen der 

Sanierung zu informieren.  

Auf die Information nicht deutschsprechender 

Bewohner_innen muss in geeigneter Form be-

sonders geachtet werden.  

Die Eigeninitiative der Betroffenen, nachteilige 

Folgen der Sanierung zu vermeiden oder zu 

mildern, ist zu wecken und zu unterstützen. 

Sind Betroffene aufgrund der Abwicklung der 

Sanierungsmaßnahme nicht in der Lage, sich 

selbst zu helfen, hat die Stadt Freiburg geeig-

nete Maßnahmen zur Hilfestellung zu prüfen 

und zu ergreifen.  

Die Auswirkungen der Sanierung und die Ein-

griffe in die persönlichen, familiären, sozialen 

und wirtschaftlichen Lebensumstände jedes 

einzelnen von der Sanierung Betroffenen sind 

so gering wie möglich zu halten. Die Sanie-

rungsbetroffenen erhalten individuelle Bera-

tung und Betreuung.  

 

Mieter 

Wohnungsmodernisierungen sollen möglichst 

einvernehmlich zwischen den Eigentü-

mer_innen und Mieter_innen durchgeführt 

werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Bestimmungen und der von den Eigentü-

mer_innen als notwendig angesehenen bauli-

chen Maßnahmen. Den Mieter_innen müssen 

die Maßnahmen rechtzeitig, mindestens 3 Mo-

nate vor Baubeginn erläutert werden. Abma-

chungen werden in jedem Einzelfall in einer 

Vereinbarung festgehalten.  

Bei Modernisierungsmaßnahmen müssen den 

Mieter_innen Art und Umfang der Modernisie-

rung und die voraussichtliche Mieterhöhung 

nach der Modernisierung rechtzeitig vor Be-

ginn der Maßnahmen bekannt sein.  

Falls ein Auszug aus der Wohnung aufgrund 

der Modernisierung erforderlich ist, muss den 

Mieter_innen Ersatz (vorübergehend oder 

endgültig) nachgewiesen werden, nach Mög-

lichkeit unter Berücksichtigung ihrer Vorstel-

lungen in Bezug auf Miethöhe, Größe und La-

ge. Dabei ist auf die vorhandenen sozialen 

Verflechtungen und auf die wirtschaftlichen 

Verhältnisse besonders zu achten.  

Bei einem erforderlichen Umzug älterer oder 

behinderter Menschen sollen Möglichkeiten 

genutzt werden, in vertrauter Umgebung Er-

satzwohnraum zu schaffen.  
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Ältere Menschen und Menschen mit Handicap 

sind auf Wunsch bei der Suche nach altersge-

rechten und barrierefreien Wohnformen be-

sonders zu unterstützen.  

Die Rückkehr der Mieter_innen in eine moder-

nisierte Wohnung im Sanierungsgebiet, sofern 

dies gewünscht wird, muss ermöglicht werden. 

Hierzu haben die Mieter_innen bei Abschluss 

der Umsetzungsvereinbarung eine Rückzug-

soption anzugeben und innerhalb der ersten 

sechs Monate nach Umzug in den Ersatz-

wohnraum den Rückzug verbindlich und 

schriftlich dem Vermieter zu erklären. Andern-

falls entfällt die Rückzugsoption. 

Bei der Vergabe von Wohnungen im Sanie-

rungsgebiet sollen vorrangig Bewohner_innen 

aus dem Sanierungsgebiet berücksichtigt wer-

den, die sanierungsbedingt Wohnraum aufge-

geben haben. Bei der Vergabe ist auf eine 

ausgewogene Sozialstruktur zu achten.  

Bei nicht deutschsprechenden Personen ist 

besonders auf mögliche Artikulations- und 

Verständigungsschwierigkeiten zu achten. 

Soweit erforderlich, ist ein Dolmetscher hinzu-

zuziehen. Wichtige Informationsschreiben 

sind, wenn dies notwendig erscheint, mehr-

sprachig zu verfassen. Auf sonstige Hilfen des 

Staates und der Stadt Freiburg, wie z. B. 

Wohngeld, ist hinzuweisen.  

Die obigen Grundsätze gelten analog auch für 

die Gruppe von Mieter_innen, für die wegen 

der Sanierung bzw. dem Abriss des Gebäudes 

ein Umzug ansteht.  

Private Hauseigentümer_innen  

Eigentümer_innen sind über die Möglichkeiten 

der Förderung zu informieren. 

Betriebsinhaber_innen  

Eine Sicherung der Betriebe am jetzigen 

Standort ist anzustreben, soweit das Neuord-

nungskonzept dies zulässt.  

Arbeitnehmer_innen  

Bei Betriebsverlagerungen sind den Arbeit-

nehmer_innen die Ziele der Sanierung und die 

geplanten Maßnahmen rechtzeitig zu erläu-

tern.  
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6 Empfehlungen zur Sa-
nierungsdurchführung 

Die vorbereitenden Untersuchungen haben 

gezeigt, dass für das gesamte Untersu-

chungsgebiet zahlreiche Sanierungsmaßnah-

men erforderlich sind. Diese ergeben erst in 

ihrer Gesamtheit und Wechselbeziehung einen 

spürbaren Erneuerungseffekt.  

6.1 Förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets 

Nach § 142 Abs. 1 BauGB kann ein Gebiet, in 

dem eine städtebauliche Sanierungsmaßnah-

me durchgeführt werden soll, durch  

Beschluss förmlich festgelegt werden (Sanie-

rungssatzung nach § 142 Abs. 3 BauGB). 

Hierbei ist das Sanierungsgebiet so zu be-

grenzen, dass sich die Sanierung zweckmäßig 

durchführen lässt. Die Abgrenzung des Sanie-

rungsgebiets ist parzellenscharf vorzunehmen. 

Die vorgeschlagene Abgrenzung des Sanie-

rungsgebiets sowie die hierfür formulierten 

Sanierungsaufgaben bilden die Grundlage für 

die Sanierungssatzung. 

Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes ist in 

Kapitel 4.4 erläutert. Ein wesentliches Sanie-

rungsziel ist die Aufwertung der öffentlichen 

Grün- und Freiflächen. Im Zuge der vorberei-

tenden Untersuchungen wurde herausgearbei-

tet, dass der in östlicher Richtung direkt an das 

Untersuchungsgebiet angrenzende Platz vor 

dem ZO zwar baulich nicht zur Siedlung ge-

hört, er aber dennoch von den Anwohnerinnen 

genutzt wird. Das Flurstück 5406/25 wird damit 

nach Satzungsbeschluss Teil des förmlich 

festgelegten Sanierungsgebietes  

6.2 Wahl des Sanierungsver-
fahrens 

Zur Durchführung einer städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahme stehen der Stadt nach Maß-

gabe des § 142 Abs. 4 BauGB das umfas-

sende Sanierungsverfahren unter Anwen-

dung der besonderen sanierungsrechtlichen 

Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB oder 

das vereinfachte Sanierungsverfahren unter 

Ausschluss dieser Vorschriften und gegebe-

nenfalls auch der Genehmigungspflicht nach 

§ 144 BauGB zur Verfügung, die in den fol-

genden Abschnitten erläutert werden.  

Die Entscheidung über die Wahl des Verfah-

rens hat der Gemeinderat nach fachlich-

sachlicher Abwägung und Beurteilung der 

Sachlage zu treffen. Dabei ist jedoch zu be-

achten, dass die Entscheidung zwischen dem 

umfassenden und dem vereinfachten Verfah-

ren keine Ermessensentscheidung der Stadt 

ist. 

Neben den allgemeinen städtebaurechtlichen 

Vorschriften kommen in einem förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet folgende sanierungs-

rechtliche Vorschriften des BauGB sowohl im 

vereinfachten als auch im umfassenden Sa-

nierungsverfahren zur Anwendung: 

■ § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allge-

meine Vorkaufsrecht beim Kauf von Grund-

stücken in einem förmlich festgelegten Sa-

nierungsgebiet und städtebaulichen Ent-

wicklungsbereich (zum besonderen Sat-

zungsvorkaufsrecht vor förmlicher Festle-

gung vgl. § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB), 

■ § 27a Abs. 1 Nr. 2 BauGB über die Aus-

übung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 

Nr. 3 BauGB zugunsten eines Sanierungs- 

und Entwicklungsträgers; 

■ § 87 Abs. 3 Satz 3 BauGB über die Zuläs-

sigkeit der Enteignung zugunsten eines 

Sanierungs- und Entwicklungs-trägers,  

■ § 88 Satz 2 BauGB über die Enteignung 

aus zwingenden städtebaulichen Gründen, 

■ § 89 BauGB über die Veräußerungspflicht 

der Stadt von Grundstücken, die sie durch 

Vorkauf oder Enteignung erworben hat (zur 

weitergehenden Veräußerungspflicht der 

Sanierungsträger, vgl. § 159 Abs. 3 

BauGB), 

■ §§ 144 und 145 BauGB über die Genehmi-

gung von Vorhaben, Teilungen und 
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Rechtsvorgängen. Im vereinfachten Verfah-

ren kann die Stadt die Anwendung dieser 

Vorschriften ausschließen (vgl. unten), 

■ § 164a BauGB über den Einsatz der Städ-

tebauförderungsmittel, 

■ §§ 180 und 181 BauGB über den Sozial-

plan und den Härteausgleich, 

■ §§ 182 bis 186 BauGB über Miet- und 

Pachtverhältnisse. 

 
Die §§ 144 und 145 BauGB treten an die Stelle 

der entsprechenden Vorschriften des Allge-

meinen Städtebaurechts, die in dem förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiet nur insoweit 

Anwendung finden, wie die Genehmigungs-

pflicht nach § 144 BauGB im vereinfachten  

Sanierungsverfahren ausgeschlossen wurde 

(vgl. § 14 Abs. 4, § 15 Abs. 2, § 17 Abs. 6, § 

19 Abs. 4 Nr. 2 und § 51 Abs. 1 Punkt 4 Satz 2 

BauGB). 

Die Genehmigung nach § 144 BauGB ist eine 

spezielle, selbständige Sanierungsgenehmi-

gung. Es handelt sich um ein besonderes  

Genehmigungsverfahren neben dem Bauge-

nehmigungsverfahren, das durch einen ent-

sprechenden Antrag eingeleitet wird. Ist eine 

baurechtliche Genehmigung oder eine bau-

rechtliche Zustimmung erforderlich, wird die 

Genehmigung durch die Baugenehmigungs-

behörde im Einvernehmen mit der Stadt erteilt.  

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

BauGB (Veränderungssperre) erstreckt sich 

auf in § 14 Abs. 1 BauGB bezeichnete  

Vorhaben wie: 

■ die Durchführung von Vorhaben nach § 29 

BauGB. Dies sind Vorhaben, welche die Er-

richtung, Änderung und Nutzungsänderung 

zum Inhalt haben. Nutzungsänderungen ei-

ner baulichen Anlage sind Änderungen, 

durch die der Anlage eine von der bisheri-

gen Nutzung abweichende Zweckbestim-

mung gegeben wird und die einer baurecht-

lichen Genehmigung oder Zustimmung be-

dürfen oder gegenüber der Bauaufsichts-

behörde anzeigepflichtig sind, 

■ die Beseitigung baulicher Anlagen, 

■ die Vornahme erheblicher oder wesentlich 

wertsteigender Veränderungen von Grund-

stücken und baulichen Anlagen, deren Ver-

änderungen nicht genehmigungs-, zustim-

mungs- oder anzeigepflichtig sind. Verän-

derungen sind nur Maßnahmen tatsächli-

cher Art, nicht Veränderungen in rechtlicher 

Art, 

■ den Abschluss oder die Verlängerung 

schuldrechtlicher Vereinbarungen über den 

Gebrauch oder die Nutzung eines Grund-

stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf 

bestimmte Zeit vor mehr als einem Jahr. 

 
Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 

BauGB (Verfügungssperre) betrifft: 

■ die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines 

Grundstücks, 

■ die Bestellung und Veräußerung eines Erb-

baurechts, 

■ die Bestellung eines das Grundstück belas-

tenden Rechts (Ausnahme zur Durchfüh-

rung von Baumaßnahmen im Sinne des 

§ 148 Abs. 2 BauGB), 

■ den Abschluss eines schuldrechtlichen Ver-

trags, durch den eine Verpflichtung zu ei-

nem der vorgenannten Rechtsgeschäfte 

begründet wird,  

■ die Begründung, Änderung oder Aufhebung 

einer Baulast, 

■ die Teilung eines Grundstücks. 

 
Für die Handhabung der Genehmigungspflicht 

nach §§ 144 und 145 BauGB sind vor allem 

folgende Einzelregelungen von Bedeutung: 

■ die Stadt kann für bestimmte Fälle die Ge-

nehmigung für das förmlich festgelegte Sa-

nierungsgebiet oder Teile desselben durch 

ortsübliche Bekanntmachung allgemein er-

teilen (§ 144 Abs. 3 BauGB). Auf demsel-

ben Wege kann sie die Genehmigung für 

die Zukunft widerrufen,  

■ über die Genehmigung ist gem. § 145 

Abs. 1 Satz 1 BauGB binnen eines Monats 

nach Eingang des Antrags bei der Stadt zu 

entscheiden. Unter den in § 145 Abs. 1 

Satz 3 und § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 6 BauGB 
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genannten Voraussetzungen kann die Frist 

um höchstens drei Monate verlängert wer-

den. Nach § 145 Abs. 1 Satz 2 und § 22 

Abs. 5 Satz 5 BauGB gilt die Genehmigung 

als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist 

versagt wird,  

■ für die Genehmigungserteilung besteht kein 

Ermessen der Stadt. Daher ist die Geneh-

migung nach § 145 Abs. 2 BauGB zwin-

gend zu versagen, wenn das Vorhaben, der 

Rechtsvorgang, der Rechtsakt oder die mit 

ihm erkennbar bezweckte Nutzung die 

Durchführung der städtebaulichen Sanie-

rungsmaßnahme unmöglich machen, we-

sentlich erschweren oder ihren Zielen und 

Zwecken zuwiderlaufen würde.  

Die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben, die 

der Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

und 2 BauGB unterliegen, orientiert sich an 

den Zielen und Zwecken der Sanierung, wie 

sie sich aus dem Sanierungskonzept der Stadt 

ergeben. Dies kann in einem Bebauungsplan 

oder einer informellen Rahmenplanung (§ 140 

Nr. 4 BauGB) niedergelegt sein. Während zu 

Beginn der Sanierung allgemein gehaltene 

Ziele und Zwecke der Sanierung als Beurtei-

lungsgrundlage für die Prüfung der Genehmi-

gungsfähigkeit herangezogen werden können, 

müssen diese mit dem Fortgang der Sanierung 

konkretisiert werden.  

Es wird keine Gewissheit verlangt, sondern es 

genügen konkrete Anhaltspunkte, die die An-

nahme rechtfertigen, dass Beeinträchtigungen 

i. S. d. § 145 Abs. 2 BauGB zu erwarten sind. 

Hierbei kommt es im Wesentlichen auf die La-

ge des Einzelfalles an. Die Beteiligten können 

die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben, 

Teilungen und Rechtsvorgängen dadurch her-

beiführen, dass sie für sich und ihre Rechts-

nachfolger auf spätere Entschädigungen ver-

zichten (§ 145 Abs. 3 BauGB). Eine Genehmi-

gungsversagung führt bei Nachweis des Ei-

gentümers der sanierungsbedingten Unwirt-

schaftlichkeit seines Grundstücks auf sein Ver-

langen zur Übernahme durch die Stadt oder 

zur Enteignung zu deren Gunsten. 

Das Grundbuchamt darf aufgrund einer nach 

§ 144 Abs. 2 Nr. 5 BauGB genehmigungs-

pflichtigen Teilung eines Grundstücks die  

Eintragung in das Grundbuch erst vornehmen, 

wenn der Genehmigungsbescheid vorliegt. 

Dasselbe gilt für genehmigungspflichtige 

Rechtsvorgänge nach § 144 Abs. 2 BauGB (z. 

B. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines 

Grundstücks). 

Umfassendes Sanierungsverfahren gem.  

§§ 152 bis 156a BauGB 

Dem umfassenden Sanierungsverfahren liegt 

eine besondere, vom Allgemeinen Städtebau-

recht abweichende, bodenpolitische  

Konzeption zu Grunde. Es ist für die Fälle ge-

dacht, bei denen nach der städtebaulichen Si-

tuation und den Sanierungszielen der Stadt 

damit gerechnet werden muss, dass die 

Durchführung der Sanierung durch solche  

Bodenwertsteigerungen wesentlich erschwert 

werden könnte, die „lediglich durch die Aus-

sicht auf die Sanierung, durch ihre Vorberei-

tung oder ihre Durchführung“ eintreten (sanie-

rungsbedingte Bodenwertsteigerungen, vgl.  

§ 153 Abs. 1 BauGB). Das BauGB geht davon 

aus, dass bei Vorliegen städtebaulicher Miss-

stände, welche durch Sanierungsmaßnahmen 

behoben werden sollen, die Anwendung des 

gesamten Besonderen Sanierungsrechts 

grundsätzlich gerechtfertigt ist. Der Kernpunkt 

dieser Verfahrensart liegt darin, dass die Stadt 

Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen 

sowie Kaufpreise auf den sanierungsbedingten 

Bodenwert beschränken und außerdem sanie-

rungsbedingte Bodenwerterhöhungen zur Fi-

nanzierung der Sanierungsmaßnahme ab-

schöpfen kann. Dafür findet das Erschlie-

ßungsbeitragsrecht für Erschließungsanlagen 

nach § 127 Abs. 2 BauGB keine Anwendung. 

Zu beachten ist jedoch, dass nach § 142 Abs. 

4 BauGB in der Sanierungssatzung die An-

wendung der erwähnten Vorschriften aus-

drücklich auszuschließen ist, wenn diese für 

die Durchführung der Sanierung nicht erforder-

lich sind und die Durchführung voraussichtlich 

nicht erschwert wird, wenn sie nicht zur An-

wendung kommen (vereinfachtes Verfahren). 

Das bedeutet, dass je nach städtebaulicher 



Stadt Freiburg im Breisgau „Knopfhäusle-Siedlung“ 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 
 
 

82 | S e i t e  

Situation und gemeindlichen Sanierungszielen 

eine Verpflichtung der Stadt bestehen kann, 

den Weg des vereinfachten Verfahrens zu  

beschreiten. 

Die Verkehrswerte von Grundstücken steigen 

erfahrungsgemäß dann sanierungsbedingt an, 

wenn die Stadt nach ihren Sanierungszielen 

folgende Änderungen anstrebt: 

■ Lage und Struktur des Sanierungsgebiets 

(Beispiele: Ausweitung eines Stadtkerns 

auf einen angrenzenden, bisher vernach-

lässigten Bereich, Beseitigung von Nut-

zungskonflikten), 

■ Entwicklungsstufe des Sanierungsgebiets 

(Beispiel: Wiedernutzung einer vor Sanie-

rung im Privateigentum stehenden Gewer-

bebranche für neue gewerbliche Nutzun-

gen), 

■ Erschließungszustand (Beispiele: Aufwer-

tung eines innerörtlichen Einzelhandels-

bereichs durch attraktive Fußgängerzone, 

Tiefgarage/Parkhaus, Begrünung etc.), 

■ Höherwertige und/oder intensivere Grund-

stücksnutzungen durch Änderung der Art 

und/oder des Maßes der baulichen Nut-

zung, 

■ Grundstücksgestalt und Bodenbeschaffen-

heit (Beispiele: durch eine Bodenordnung 

entstehen erstmalig zweckmäßig bebauba-

re Grundstücke, Beseitigung von Altlasten). 

 

Im umfassenden Sanierungsverfahren gelten 

für Grundstücke im förmlich festgelegten Sa-

nierungsgebiet folgende Besonderheiten: 

Abschöpfung sanierungsbedingter Werterhö-

hungen durch:  

■ den gemeindlichen Erwerb von Grundstü-

cken zum sanierungsunbeeinflussten 

Grundstückswert nach § 153 Abs. 3 BauGB 

und ggf. die Veräußerung zum Neuord-

nungswert nach § 153 Abs. 4 BauGB, 

■ die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach 

§§ 154 und 155 BauGB,  

■ die Erhebung von Ausgleichsbeträgen im 

Umlegungsverfahren gemäß § 153 Abs. 5 

BauGB. 

Die Preisprüfung durch die Stadt nach § 153 

Abs. 2 BauGB bei bestimmten Grundstücks-

geschäften Dritter (Veräußerung von Grund-

stücken sowie Bestellung oder Veräußerung 

von Erbbaurechten) erfolgt im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens nach §§ 144 und 

145 BauGB. Liegt der vereinbarte Preis we-

sentlich über dem sanierungsunabhängigen 

Wert, ist die Genehmigung zu versagen. 

Keine Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

nach BauGB für die Herstellung, Erweiterung 

oder Verbesserung von Erschließungs-

anlagen nach § 127 Abs. 2 BauGB (vgl. § 154 

Abs. 1 Satz 2 BauGB):  

Landesrechtliche Beitragspflichten für die Her-

stellung, Erweiterung und Verbesserung von 

sonstigen Erschließungsanlagen, z. B. Anla-

gen für die Entwässerung sowie der Versor-

gung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, 

bleiben dagegen von dieser Regelung unbe-

rührt. Dies gilt auch für Beitragspflichten für 

Erschließungsanlagen i. S. d. § 127 Abs. 2 

BauGB, die vor der förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets entstanden sind (§ 156 

Abs. 1 BauGB). An die Stelle des Beitrags für 

Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 

BauGB tritt der Ausgleichsbetrag nach § 154 

Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

 
Vereinfachtes Sanierungsverfahren nach  

§ 142 Abs. 4 BauGB 

Das vereinfachte Verfahren ist ein städtebauli-

ches Sanierungsverfahren, das unter aus-

drücklichem Ausschluss der oben dargestell-

ten besonderen bodenrechtlichen Vorschriften 

(§§ 152 bis 156a BauGB) durchgeführt wird. 

Grundsätzlich wird das umfassende Verfahren 

v. a. dann zur Anwendung kommen, wenn eine 

erhebliche Gebietsumgestaltung angestrebt 

wird. Das vereinfachte Verfahren wird ange-

wandt, wenn die Erhaltung und Verbesserung 

des Bestandes im Vordergrund der Sanierung 

steht. Dennoch ist die Entscheidung zwischen 

dem umfassenden und dem vereinfachten Ver-

fahren keine Ermessensentscheidung der 

Stadt. Vielmehr muss die Stadt in der Sanie-

rungssatzung die Anwendung der §§ 152 bis 
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156a BauGB ausschließen, wenn diese Vor-

schriften für die Durchführung der Sanierung 

nicht erforderlich sind und die Durchführung 

hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird 

(§ 142 Abs. 4 Halbsatz 1 BauGB). Das Gesetz 

verlangt damit von der Stadt, dass diese sich 

vor der Beschlussfassung über die Sanie-

rungssatzung mit der Weichenstellung zwi-

schen dem umfassenden Verfahren und dem 

vereinfachten Verfahren auseinandersetzen 

muss. Grundlage hierfür bildet grundsätzlich 

das Ergebnis der vorbereitenden Untersu-

chungen (§ 141 BauGB). Außerdem muss die 

Stadt die verlangte „Erforderlichkeitsprüfung“ 

anstellen.  

Die Entscheidung für das umfassende oder 

das vereinfachte Verfahren hängt also im Ein-

zelfall davon ab, ob der Einsatz oder wenigs-

tens die Verfügbarkeit der besonderen sanie-

rungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 

156a BauGB erforderlich ist. Folgende Krite-

rien spielen bei der Entscheidung eine beson-

dere Rolle: 

Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen 

Diese treten insbesondere ein, wenn die Stadt 

planungsrechtlich intensivere Grundstücksnut-

zungen, umfangreiche Ordnungsmaßnahmen, 

die Beseitigung störender Nutzungen oder 

sonst eine Umstrukturierung des Gebiets be-

absichtigt. Solche Werterhöhungen können die 

Durchführung der Sanierung beeinträchtigen, 

weil sie den gemeindlichen Grunderwerb für 

Ordnungsmaßnahmen erschweren und Inves-

toren abschrecken. Hier hat insbesondere die 

Preisprüfung (§ 153 Abs. 2 BauGB) dämpfen-

de Wirkung auf die Bodenpreisentwicklung. 

Dies ist nur im umfassenden Verfahren mög-

lich. Keine Bodenwerterhöhungen sind dage-

gen in der Regel zu erwarten, wenn die Stadt 

v. a. Bestandspflege betreiben will, z. B. die 

Erhaltung, Instandsetzung und Modernisierung 

von Gebäuden.  

Finanzierung der Sanierungsmaßnahme 

über Ausgleichsbeträge  

Sind durch den planerischen und finanziellen 

Einsatz der Stadt Bodenwerterhöhungen zu 

erwarten, bietet das umfassende Verfahren 

der Stadt die Möglichkeit, diese Werterhöhun-

gen abzuschöpfen und für die Finanzierung 

der Sanierungsmaßnahme zu verwenden. 

Sind es allerdings ausschließlich Erschlie-

ßungsanlagen i. S. d. § 127 Abs. 2 BauGB, 

von denen die Werterhöhungen zu erwarten 

sind, so ist es nicht notwendig, das umfassen-

de Sanierungsverfahren durchzuführen. Die 

Stadt kann in diesem Fall ihre Kosten über 

§ 127 BauGB bzw. KAG decken, die im verein-

fachten Verfahren gelten.  

Es ist jedoch denkbar, dass Erschließungsbei-

träge nach § 127 BauGB zu einer höheren Be-

lastung der Grundstückseigentümer und mit-

telbar auch der Mieter führen, als bei der Ab-

schöpfung von Werterhöhungen durch Aus-

gleichsbeträge. In diesem Fall kann es für die 

Verwirklichung und Durchsetzbarkeit des ge-

meindlichen Sanierungskonzepts günstiger 

sein, wenn die Stadt das umfassende Sanie-

rungsverfahren bei Vorliegen der übrigen  

Voraussetzungen wählt („Schutzfunktion des 

Ausgleichsbetrags“).  

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens kann 

die Stadt nach ihrem Ermessen unterschiedli-

che verfahrensrechtliche Gestaltungen wählen 

(§ 142 Abs. 4, 2. Halbsatz BauGB). Sie kann in 

der Sanierungssatzung die Anwendung fol-

gender Vorschriften ausschließen: 

■ die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

BauGB, 

■ die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 

BauGB oder 

■ die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 

und 2 BauGB insgesamt. 

Verfahrenswechsel 

Das Baugesetzbuch schließt einen Wechsel 

vom vereinfachten Sanierungsverfahren zum 

umfassenden Sanierungsverfahren oder um-

gekehrt nicht aus. Ein solcher Wechsel ist aber 

mit einer Vielzahl von Rechtsproblemen behaf-

tet, auf die hier nicht näher eingegangen wer-

den kann. Dies gilt besonders für den Wechsel 

vom umfassenden auf das vereinfachte Ver-

fahren. Dabei kann es in solchen Fällen sinn-

voller sein, bestimmte Grundstücke nach § 163 
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BauGB vorzeitig aus der Sanierung zu entlas-

sen oder eine Teilaufhebung der Sanierungs-

satzung nach § 162 Abs. 1 BauGB durchzu-

führen, als für das gesamte Sanierungsgebiet 

vom „umfassenden“ zum „einfachen“ Verfah-

ren zu wechseln.  

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens ist es 

dagegen möglich, durch Satzungsänderungen 

die verfahrensrechtlichen Gestaltungsvarian-

ten zu ändern. Dabei ist die Bekanntma-

chungspflicht nach § 143 Abs. 1 BauGB und 

die Mitteilungspflicht gegenüber dem Grund-

buchamt nach § 143 Abs. 2 BauGB zu beach-

ten. 

Auf der Grundlage des Ergebnisses der vorbe-

reitenden Untersuchungen sowie unter Abwä-

gung der vorgenannten Rechtsinstrumentarien 

und deren Erfordernis im Hinblick auf eine 

mögliche Erschwernis der Sanierungsdurch-

führung wird der Stadt Freiburg die Durchfüh-

rung des vereinfachten Sanierungsverfahrens 

gem. § 142 Abs. 4 BauGB empfohlen. Für den 

abgegrenzten Untersuchungsbereich ist nicht 

mit einer signifikanten sanierungsbedingten 

Bodenwerterhöhung nach § 154 BauGB zu 

rechnen.  

Die besonderen bodenrechtlichen Vorschriften 

nach §§ 152 bis 156a BauGB sind demnach 

auszuschließen. 

Begründung 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich flächen-

deckend bauliche Mängel unterschiedlicher 

Intensität an privaten Gebäuden feststellen. 

Trotz der teilweise substanziellen Mängel im 

Gebäudebestand wird es in keinem Fall zu ei-

nem Gebäudeabbruch mit anschließender 

Neubebauung kommen. Der Erhalt der denk-

malgeschützten Gebäudesubstanz ist das 

wichtigste Sanierungsziel. Eine Neuordnung 

von Grundstücken mit veränderter Erschlie-

ßung der Innenbereiche und somit eine hö-

herwertige und/oder intensivere Grundstücks-

nutzung durch Änderung der Art und/oder des 

Maßes der baulichen Nutzung ist nicht vorge-

sehen. Vielmehr sollen die öffentlichen Berei-

che in ihrer ursprünglichen Funktion wieder-

hergestellt werden.  

Es wird eine situationsorientierte Verbesse-

rung der Verkehrssicherheit angestrebt. 

Grunderwerbe vonseiten der Stadt sind nicht 

vorgesehen.  

Insgesamt zielt die Sanierung im Bereich der 

Knopfhäusle-Siedlung auf ein behutsames und 

ausschließlich bestandserhaltendes Verfahren 

mit Behebung unterschiedlicher Funktions-

schwächen ab. Entsprechend den aktuell zu-

grundeliegenden Erkenntnissen sind keine 

großflächigen Umstrukturierungsmaßnahmen 

zu erwarten, ebenso wenig zeichnen sich tief-

greifende Ordnungsmaßnahmen im öffentli-

chen Bereich ab, die zu wesentlichen Boden-

werterhöhungen führen könnten. 

Die Vorschrift über genehmigungspflichtige 

Vorhaben gem. § 144 BauGB ist für die Stadt 

ein wichtiges Kontrollinstrument für die Durch-

führung der Sanierung.  

Es wird deshalb empfohlen, die Sanie-

rungssatzung unter Einbeziehung des  

§ 144 BauGB zu beschließen. 

6.3 Rechtsvorschriften im 
förmlich festgelegten  
Sanierungsgebiet 

Genehmigungspflichtige Vorhaben (§§ 144 / 

145 BauGB) 

Im Sanierungsgebiet besteht für Bauvorhaben, 

für den privaten und öffentlichen Grundstücks-

verkehr sowie für Miet- und Pachtverträge eine 

Genehmigungspflicht durch die Stadt. Dabei 

hat die Stadt zu prüfen, ob das beabsichtigte 

Vorhaben die Sanierung voraussichtlich er-

schwert, verhindert oder unmöglich macht. In 

diesem Falle ist die Genehmigung gemäß  

§ 145 BauGB zu versagen. Über die Geneh-

migung ist innerhalb eines Monats nach Ein-

gang bei der Stadt zu entscheiden. In beson-

ders gelagerten Fällen kann diese Frist bis zu 

drei Monate verlängert werden. 

Die Stadt besitzt durch diese Regelung eine 

Kontrollfunktion bei der Durchführung der Sa-

nierung und kann im Einzelfall – unter den en-
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gen Voraussetzungen des § 145 BauGB – den 

Sanierungszielen zuwiderlaufende Absichten 

und Vorgänge verhindern. 

Sanierungsbedingte Maßnahmen (§§ 146 ff. 
BauGB) Ordnungsmaßnahmen (§ 147 
BauGB) 

Ordnungsmaßnahmen dienen der Vorberei-

tung von Neuordnungen auf Grundstücken. 

Hierzu zählen: 

■ die Bodenordnung einschließlich des Er-

werbs von Grundstücken, 

■ die Freilegung von Grundstücken, 

■ der Umzug von Bewohnern und Betrieben, 

■ die Herstellung und Änderung von Er-

schließungsanlagen. 

 

Die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen 

ist grundsätzlich Aufgabe der Stadt. Sie kann 

aber die Durchführung auf Grundlage eines 

Vertrages ganz oder teilweise dem Eigentümer 

überlassen. Die Ordnungsmaßnahmen haben 

zum Ziel, einzelne Grundstücke oder Bereiche 

neu zu ordnen. Insbesondere bei privaten 

Grundstücken werden diese Maßnahmen in 

der Regel dem Eigentümer überlassen. Hinge-

gen bleibt der Erwerb von Grundstücken für 

die Sanierung, wie auch die Herstellung von 

Erschließungsanlagen, hoheitliche Aufgabe 

der Stadt. 

Laut BauGB sind Ordnungsmaßnahmen, wel-

che ein privater Eigentümer durchführt, zu ent-

schädigen. Bei der Freilegung von Grundstü-

cken kann neben der Erstattung der Abbruch- 

und Abbruchfolgekosten im Einzelfall auch die 

Entschädigung des untergehenden Gebäude-

wertes erfolgen. Bei der Freilegung von 

Grundstücken können die Abbruchkosten, die 

Abbruchneben- und -folgekosten sowie die so-

genannte „untergehende Bausubstanz“ (Rest-

wert) aus Mitteln der Städtebauförderung mit 

bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Kosten 

erstattet werden.  

Eine Ausnahme hiervon bildet die Erneuerung 

und Änderung von Erschließungsanlagen. Sei-

tens des Landes Baden-Württemberg  

wurde bei diesen Maßnahmen eine Förder-

obergrenze von 250,- €/m² eingeführt. 

Die anzuwendenden Förderquoten für private 

Ordnungsmaßnahmen sind, unter Berücksich-

tigung der Städtebauförderungsrichtlinien und 

den dort genannten Förderobergrenzen, durch 

den Gemeinderat zu beschließen. Dieses Vor-

gehen ist sinnvoll, da im Rahmen der  

Sanierungsdurchführung mit Maßnahmen un-

terschiedlichsten Ausmaßes und unterschied-

lichster Bedeutung für die Erreichung der Sa-

nierungsziele zu rechnen ist. 

Baumaßnahmen (§ 148 BauGB) 

Zu den Baumaßnahmen gehören die die Er-

neuerung, Modernisierung, Instandsetzung 

und Umnutzung von Gebäuden und die Errich-

tung und Änderung von kommunalen Gemein-

bedarfs- und Folgeeinrichtungen. 

Die Erneuerung oder auch der Bau von Ge-

meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen ist 

grundsätzlich Aufgabe der Stadt. Diese Ein-

richtungen dienen verwaltungsmäßigen, kultu-

rellen und sozialen Zwecken und müssen öf-

fentlich zugänglich sein. 

Baumaßnahmen können ebenfalls aus Mitteln 

der Städtebauförderung gefördert werden. 

Baumaßnahmen an Gemeinbedarfs- und 

Folgeeinrichtungen sind Aufgabe der Stadt 

Freiburg. Je nach Art der Maßnahme ist ein 

Förderanteil von maximal 60 % des zuwen-

dungsfähigen Aufwandes (bei Erneuerung 

bzw. Umnutzung) bzw. 30 % der Baukosten 

(bei Neubau) nach Programmaufnahme mög-

lich. 

Bei der Erneuerung / Modernisierung von Ge-

bäuden mit besonderer historischer Bedeutung 

oder mit Denkmalschutz kann eine Erhöhung 

des Fördersatzes um 25 % erfolgen. 

Für private Baumaßnahmen, die unter ande-

rem zur dauerhaften Beseitigung baulicher 

Nachteile und Mängel durchgeführt werden 

sollen, wird der Gemeinderat Förderquoten 

festlegen.  
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6.4 Weitere Empfehlungen  

Fördergrundsätze 

Dem Gemeinderat der Stadt Freiburg wird die 

Festlegung von Förderrichtlinien für private 

Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Ord-

nungsmaßnahmen vorgeschlagen. Hierdurch 

kann eine Steuerung des privaten Sanierungs-

interesses entsprechend den Zielen der Sanie-

rung erreicht werden und eine Gleichbehand-

lung der Beteiligten im Sanierungsgebiet ge-

stärkt werden. 

Derzeit unterstützt die Stadt Freiburg die städ-

tebauliche Erneuerung u. a. in den Sanie-

rungsgebieten Weingarten-West, Haslach 

Südost und Sulzburger Straße. Die Förderung 

der Sanierung der Knopfhäusle-Siedlung soll 

auf ebendieser Grundlage erfolgen, dabei aber 

die Denkmaleigenschaft der Siedlung beson-

ders berücksichtigen.  

Zusammen mit der denkmalgerechten Sanie-

rung der historischen Bausubstanz ist die Si-

cherung und der langfristige Erhalt von be-

zahlbarem Mietwohnraum das wichtigste Ziel. 

Insofern bildet die umfassende Erneuerung 

des großen Mietwohnungsbestands der FSB 

den Kern des Sanierungsverfahrens und hat 

die größte Bedeutung für die angestrebte städ-

tebauliche Erneuerung. 

Die Förderung der jeweiligen Bauvorhaben 

steht unter dem Vorbehalt, dass die erforderli-

chen Finanzierungsmittel von Bund, Land und 

Stadt zur Verfügung stehen und durch ent-

sprechende Beschlüsse bereitgestellt werden. 

Private Modernisierungen 

Eines der wichtigsten Ziele bei der Sanierung 

der Knopfhäusle-Siedlung ist die Sicherung 

und der Erhalt von bezahlbarem Mietwohn-

raum. Zugleich steht der Stadt Freiburg nur ein 

begrenztes Fördermittelkontingent zur Verfü-

gung, welches effektiv und nachhaltig einzu-

setzen ist. Der Fokus liegt vor diesem Hinter-

grund auf der umfassenden Erneuerung der 

Gebäude im Eigentum der FSB. 

Für die Nachvollziehbarkeit der ursprünglichen 

Siedlungsstruktur sind auch diese Privatge-

bäude von hoher Bedeutung. Zudem kommt 

ihnen aufgrund ihrer exponierten Lage an der 

Schwarzwaldstraße eine hohe städtebauliche 

Bedeutung zu. Daher sollte auch für Erneue-

rungsmaßnahmen an diesen Privatgebäuden 

eine Förderung gewährt werden.  

Voraussetzung für die Förderung privater 

Maßnahmen ist, dass es sich bei den vorge-

sehenen Maßnahmen um eine umfassende 

und denkmalgerechte Sanierung handelt, 

durch die alle wesentlichen Mängel der Bau-

substanz beseitigt werden und auch das äuße-

re Erscheinungsbild (insb. Gebäudefassaden) 

aufgewertet wird.  

Beteiligung der Öffentlichkeit/ 
Begleitgremium 

Entsprechend den positiven Erfahrungen aus 

den laufenden Sanierungsverfahren soll die 

Beteiligung der Betroffenen in Form eines kon-

tinuierlich tagenden Begleitgremiums sowie mit 

anlass- und prozessbezogenen Formen und 

Formaten erfolgen. 

Mit einem dauerhaften Begleitgremium soll der 

Informationsaustausch zwischen allen am Ver-

fahren Beteiligten sichergestellt werden. Es 

soll die Möglichkeit bieten, Anregungen und 

Vorschläge zu städtebaulichen Veränderun-

gen, baulichen Maßnahmen, zur Infrastruktur 

und zu sozialen Maßnahmen zu diskutieren 

sowie Vorschläge und Empfehlungen zu erar-

beiten. 

Das Gremium soll für die im Sanierungsgebiet 

lebenden Menschen und die ansässigen Ein-

richtungen eine ständige Vertretung sicherstel-

len. Daneben soll eine regelmäßige Vertretung 

aus dem Bürgerverein, den städtischen Äm-

tern und Dienststellen sowie der FSB und dem 

Mieterbeirat der FSB gewährleistet werden. 

Die weitere Beteiligung soll fall- und prozess-

bezogen durchgeführt werden. Wie auch wäh-

rend der vorbereitenden Untersuchungen sol-

len Inhalt und Form dazu jeweils konkret ent-

wickelt werden.  
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7 Planteil 

Abgrenzungsplan 

Historische Ortsanalyse: Denkmalpflegerischer Werteplan  

Städtebauliche Missstände  

Ziel- und Maßnahmenkonzeption 

Neuordnungskonzept 

Förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes 
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8 Anhang 

8.1 Sanierung nach dem Besonderen Städtebaurecht des Bauge-
setzbuches 

In diesem Anschnitt ist der rechtliche Hintergrund zur vorbereitenden Untersuchung dargestellt.  

8.1.1 Ziele und Aufgaben 

Das besondere Städtebaurecht des Baugesetzbuches (BauGB) bildet die rechtliche und verfahrens-

technische Grundlage, auf der die Sanierungsmaßnahme vorbereitet wurde. Die Stadt Freiburg 

schloss im Oktober 2019 mit der Vorlage dieses Berichts die vorbereitende Phase ab. 

Vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB 

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets die vorbereitenden Unter-

suchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen zu 

gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Ver-

hältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit 

der Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige 

Auswirkungen erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in 

ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraussichtlich erge-

ben werden. 

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hinreichende Beurteilungsun-

terlagen bereits vorliegen. 

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluss über den Beginn der 

vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auf 

die Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen. 

(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden Un-

tersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 über die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die 

Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung; ab die-

sem Zeitpunkt ist § 15 auf die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 und auf die 

Beseitigung einer baulichen Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets wird ein Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid 

über die Zurückstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zweiter Halbsatz unwirk-

sam. 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach § 136 BauGB 

"Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städ-

tebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Städtebauliche Missstände lie-

gen vor, wenn 

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der 

in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Kli-

maschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage 

und Funktion obliegen." (BauGB) 
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Für die Anwendung des Sanierungsrechts ist das Vorliegen eines aus der Gesamtsituation ableitbaren 

qualifizierten öffentlichen Interesses notwendig. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind formell 

Gesamtmaßnahmen und zielen darauf ab, die unterschiedlichen Einzelmaßnahmen über einen länge-

ren Zeitraum zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. 

Materiell geht es bei der städtebaulichen Sanierung um eine wesentliche Verbesserung oder Umge-

staltung eines Gebiets mit dem Ziel, die zu Beginn der Maßnahme vorhandenen Missstände auf Dau-

er zu beheben bzw. zu mindern. 

„Bei der Beurteilung, ob in einem städtebaulichen oder ländlichen Gebiet städtebauliche Missstände 

vorliegen, sind insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden oder arbei-

tenden Menschen in Bezug auf 

a. die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten, 

b. die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten, 

c. die Zugänglichkeit der Grundstücke, 

d. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten, 

e. die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand, 

f. die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen ausge-
hen, insbesondere durch Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen, 

g. die vorhandene Erschließung, 

h. die energetische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung und der 
Versorgungs-einrichtungen des Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen  
Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung; 

 

2. die Funktionsfähigkeit des Gebietes in Bezug auf 

a. den fließenden und ruhenden Verkehr, 

b. die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebietes unter Berücksichtigung seiner 
Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich, 

c. die infrastrukturelle Erschließung des Gebietes, seine Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und 
Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung der sozia-
len und kulturellen Aufgaben dieses Gebietes im Verflechtungsbereich." (BauGB) 

 

Die Vorbereitenden Untersuchungen haben im Wesentlichen folgende Fragekomplexe zu beantwor-

ten: 

■ Notwendigkeit, Umfang und Intensität der Sanierung, 

■ Neuordnungskonzeption und deren Realisierungschancen hinsichtlich Finanzierung und Durch-

führbarkeit (Mitwirkungsbereitschaft der Sanierungsbeteiligten). 

 

Das Ergebnis des vorliegenden Berichtes bestätigt die Sanierungsnotwendigkeit der Knopfhäusle-

Siedlung und belegt die Realisierungschancen. 

8.1.2 Allgemeine Zuwendungsbestimmungen 

Die Rechtsgrundlagen bei der Sanierungs-förderung nach erfolgter Programmaufnahme bilden: 

■ das Baugesetzbuch (BauGB), 2. Kapitel „Besonderes Städtebaurecht“, 



Stadt Freiburg im Breisgau „Knopfhäusle-Siedlung“ 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 

 
 

90 | S e i t e  

■ die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über die Förderung städte-

baulicher Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien – StBauFR) 

in der Fassung vom 01. Februar 2019, 

■ die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung, 

■ die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2014. 

 

Gefördert wird als Einheit die städtebauliche Erneuerung eines Gebietes, das unter Beachtung der da-

für geltenden Grundsätze abgegrenzt wurde und für dessen Verbesserung eine Gesamtheit von Ein-

zelmaßnahmen notwendig sind. Die Stadt Freiburg ist Empfängerin der Zuwendungen die im Rahmen 

der Maßnahme Knopfhäusle-Siedlung gewährt werden. Die Stadt Freiburg ist berechtigt, einen Teil 

der Fördermittel zusammen mit ihrem Eigenanteil für Kosten zuwendungsfähiger Einzelmaßnahmen 

Dritter zu verwenden. Zuwendungsfähig bzw. förderfähig sind: 

■ Vorbereitende Untersuchungen  

wie dieser vorliegende Bericht, Verkehrsplanungen, Marktanalysen soweit sie mittelbar oder unmit-

telbar Aussagen zum Sanierungsgebiet betreffen, als auch städtebauliche Studien zu gewissen 

Teilgebieten im Sanierungsgebiet, Gutachten, entsprechend notwendige Fachplanungen, die für 

die Weiterentwicklung des städtebaulichen Gesamtkonzeptes erforderlich sind. 

■ Unrentierlicher Grunderwerb  

diese Flächen werden vorrangig für öffentliche Nutzungen, z. B. Erschließungen, erworben. 

■ rentierlicher Grunderwerb  

er dient vorrangig zur Grundstücksneuordnung. Die hier erzielten Einnahmen müssen dem Sanie-

rungskonto gutgeschrieben werden. 

■ Ordnungsmaßnahmen  

unter dieser Rubrik werden private Sanierungsaufgaben und öffentliche Erschließungsmaßnahmen 

aufgeführt. Neubauten werden aus der Sanierung nicht bezuschusst. Sanierungsbedingte Er-

schließungsaufgaben und Maßnahmen als auch Anlagen des ruhenden Verkehrs können durch 

Sanierungsmittel finanziert werden. Voraussetzung dazu ist ein Nutzungsrecht für die Allgemein-

heit oder eine öffentliche Nutzung. 

■ Instandsetzung und Modernisierung  

Hauptinhalt der Programme der städtebaulichen Erneuerung ist die Erneuerung des bestehenden 

Wohnraumes sowie von gewerblich genutzten Räumen. Die dort als zuwendungsfähig anfallenden 

Kosten sind im Einzelfall bis zu 35 Prozent förderfähig, darüber hinaus kann ein Denkmalzuschuss 

von bis zu 15% gewährt werden.  

Die Gemeinde kann sich zur Erledigung und Betreuung der Sanierungsmaßnahme eines Sanierungs-

trägers oder eines Sanierungsbeauftragten bedienen. Auch die dort entstehenden Honorare und Ver-

gütungen sind förderfähig. 
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8.1.3 Ablauf einer Sanierung nach § 136 ff BauGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung nach § 140 BauGB 

Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe der Gemeinde; sie umfasst: 

1. die vorbereitenden Untersuchungen, 

2. die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets, 

3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung, 

4. die städtebauliche Planung; hierzu gehört auch die Bauleitplanung oder eine Rahmenplanung, so-

weit sie für die Sanierung erforderlich ist, 

5. die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, 

6. die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans, 

7. einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen, die vor einer förmlichen Festlegung des Sanierungsge-

biets durchgeführt werden. 

 
Vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB 

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets die vorbereitenden Unter-

suchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich sind, um Beurteilungsgrundlagen zu 

gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Ver-

hältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit 

der Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige 

Auswirkungen erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in 

ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich voraussichtlich erge-

Phase 1 Grobanalyse und Antragstellung für ein Städtebauförderungsprogramm 

 ■ Feststellung und Analyse der städtebaulichen Missstände 

■ Neuordnungskonzept und Städtebauliche Ziele 

■ Maßnahmenkonzept 

■ Kosten- und Finanzierungsübersicht 

■ Antrag 

Phase 2 Vorbereitende Untersuchung 

 ■ Analyse und Bewertung der städtebaulichen Missstände 

■ Gespräche mit den beteiligten Bürgern über 

Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit 

■ Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Untersuchung der Durchführungsmöglichkeiten für eine Sanierung 

■ Grundzüge zum Sozialplan 

■ Städtebauliches Neuordnungskonzept, Maßnahmenkonzept 

■ Detaillierte Kosten- und Finanzübersicht 

■ Ergebnisbericht 

Beschluss des Gemeinderates: Förmliche Festlegung 

Phase 3 Sanierungsdurchführung 

 ■ Betreuung und Beratung der Gemeinde und der beteiligten Bürger  

(Organisation und Koordination) 

■ Planerische Konkretisierung  

■ Finanzielle Abwicklung  

■ Ordnungsmaßnahmen sowie grundstücksbezogene Maßnahmen 

■ Modernisierung und Instandsetzung (Betreuung und Beratung der Eigentümer_innen) 

■ Erschließung 

■ Bauliche Realisierung 

Beschluss des Gemeinderates: Aufhebung der förmlichen Festlegung 
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ben werden. 

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hinreichende Beurteilungs-

grundlagen bereits vorliegen. 

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluss über den Beginn der 

vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auf 

die Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen. 

(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden Un-

tersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 über die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die 

Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung; ab die-

sem Zeitpunkt ist § 15 auf die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 und auf die 

Beseitigung einer baulichen Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets werden ein Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid 

über die Zurückstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1  

zweiter Halbsatz wirksam. 

Quelle: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) m.W.v. 29.07.2017 
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8.2 Sanierungsflyer 
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8.3 Befragung zum Sozialen Miteinander 

„Was macht einen Stadtteil sozial?“ 
Befragung zum sozialen Miteinander in der Knopfhäusle-Siedlung 

von 
Dr. Christine Kimpel - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Institut für Soziologie 

 

Auszug aus der Studie 
 

Anmerkung: Die vollständige Studie ist in einem eigenen Bericht dokumentiert. 
 

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Ziel der Untersuchung ist es, das soziale Verhalten der Bewohner/innen, die Qualität der ihnen zur 

Verfügung stehenden Außenräume im direkten Wohnumfeld und die vorhandene bzw. fehlende sozia-

le Infrastruktur näher zu beleuchten. Dazu wurde ein Drittel der in der Siedlung lebenden Menschen 

(n=30) mit Hilfe eines Fragebogens befragt. Zusätzlich führten wir mit fünf Personen ausführliche Ge-

spräche über ihr Leben in der Knopfhäusle-Siedlung.   
 

Zusammenfassung 

Stichprobe 

Die Stichprobe ist nach den Merkmalen Geschlecht, Alter, Wohndauer, Haushaltsgroße und Bauab-

schnitt heterogen zusammengesetzt: Es sind etwa gleich viele Frauen und Männer aus den vier Bau-

abschnitten in unterschiedlichem Alter, mit einer unterschiedlichen Wohndauer und unterschiedlicher 

Haushaltszusammensetzung in der Stichprobe vertreten. Auch die Zusammensetzung nach Bildungs-

stand und Erwerbsstatus ist heterogen. Wir können daher davon ausgehen, dass eine Vielzahl der 

Meinungen und Lebenswelten der Menschen berücksichtigt wurde, die derzeit in der Knopfhäusle-

Siedlung leben.   

Wohnzufriedenheit 

Die Befragungsergebnisse zeigen sehr deutlich, wie gerne die Menschen in ihrer Siedlung leben: Der 

überwiegende Teil der Befragten, nämlich 90%, lebt gerne oder sehr gerne in der Knopfhäusle-

Siedlung. Die Werte liegen noch über denen der Freiburger Bevölkerung insgesamt, die laut Bürge-

rumfrage 2016 zu 85% sehr gerne oder gerne in ihrem Stadtteil lebt.  

Was gefällt und was stört am meisten? 

Neben der zentralen Lage kommt dem Wohnen mit eigenem Garten im eigenen Häuschen eine große 

Bedeutung zu. Ein wichtiger positiver Faktor ist auch die Möglichkeit der Haustierhaltung. Bemer-

kenswert ist, dass sich viele positive Äußerungen auf die Art der Nachbarschaft beziehen: Betont wer-

den der Zusammenhalt, das freundliche Miteinander, das gegenseitige Kennen, die gegenseitige To-

leranz und das Gefühl, die Siedlung sei wie ein Dorf in der Stadt. Negativ bewertet werden Störungen 

im sozialen Miteinander, bauliche Mängel und das Parken von ortsfremden Personen. Am häufigsten 

werden Störungen im sozialen Miteinander benannt. Damit steht der Ressource Nachbarschaft, die in 

den positiven Statements geäußert wird, verschiedene negativ bewertete Verhaltensweisen gegen-

über. 
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Nachbarschaft und sozialer Zusammenhalt 

Es besteht ein reger nachbarschaftlicher Austausch. So unterstützen sich fast 90% der Befragten mit 

kleinen Hilfeleistungen oder trinken ab und gemeinsam Kaffee. Ein großer Teil der Befragten unterhal-

ten sich über Persönliches sowie über nachbarschaftliche Belange (jeweils 80%). Die Menschen in 

der Siedlung kennen sich untereinander gut (70%) und helfen sich gegenseitig (50%). Dagegen ist 

das generelle Vertrauen in die Nachbarschaft weniger deutlich ausgeprägt (33%).  Die Bewertungen 

des sozialen Miteinanders sind vielschichtig und teilweise ambivalent. Positiv bewertet wird die ge-

genseitige Hilfeleistung und Solidarität in Teilen der Nachbarschaft. Zusammen mit dem freundlichen 

Miteinander und der Lebendigkeit im Viertel kann Nachbarschaft in diesem Sinne als Ressource ge-

kennzeichnet werden. Zugleich gehen von einzelnen Bewohner/innen, bedingt durch abweichendes 

Verhalten, Störungen und als bedrohlich wahrgenommene Situationen aus. Hierunter fallen Drogen-

konsum, Lärmbelästigung und Gewaltbereitschaft. Insofern sind Nachbarschaften ebenso als konflikt-

behaftet zu kennzeichnen. Hervorzuheben ist, dass verschiedene Problemlagen als Hintergrund für 

konfliktträchtiges Verhalten einzelner Bewohner/innen identifiziert werden, z.B. Suchterkrankungen, 

psychische Erkrankungen und multiple Problemlagen. Keinesfalls wird die gesamte Nachbarschaft als 

konfliktträchtig eingestuft.  

Sicherheitsempfinden 

Der überwiegende Teil der Befragten fühlt sich sicher und hält sich sowohl tagsüber als auch nachts 

ohne Bedenken und ohne Begleitung im Wohnumfeld auf (82%). Die Werte für das Sicherheitsemp-

finden liegen noch über denen, die in der Bürgerumfrage 2016 für die gesamte Stadt ermittelt werden. 

Alle in den befragten Haushalten lebenden Kinder spielen alleine, aber mit Bedenken der Eltern drau-

ßen. Neben abweichendem Verhalten anderer Bewohner/innen wird in Bezug auf die Kinder auch die 

Gefahr durch den Individualverkehr thematisiert.  

Wichtigkeit und Bedarfsdeckung verschiedener Aspekte 

Unter den von allen oder fast allen Befragten als wichtig befundenen Aspekten werden fünf als stark 

defizitär eingeschätzt: Verkehrssicherheit, gegenseitige Rücksichtnahme, Sauberkeit im öffentlichen 

Raum, Treffpunkte für Jugendliche und der Zustand von und Umgang mit der Spielstraße.  

Zukunftswünsche 

Im Fokus der Zukunftsbetrachtungen steht der Wunsch nach einer sanften und sozial verträglichen 

Sanierung. Die Wohnungen sollen für die jetzigen Mieter/innen weiterhin erschwinglich bleiben, der 

historische Charakter der Siedlung bewahrt werden. Wichtig ist den Bewohner/innen eine baldige, für 

sie überschaubare Sanierung. Es wurde auch der Wunsch geäußert, während der Umbauarbeiten in 

der Siedlung bleiben zu können.  

Ergebnisse der vertiefenden Interviews 

Die vertiefenden Gespräche illustrieren auf eindrückliche Weise die Komplexität und Ambivalenz der 

Nachbarschaften und des sozialen Miteinanders und vermitteln ein lebendiges Bild vom Leben in der 

Siedlung. Die geschilderten Alltagsszenarien erzählen von Zugehörigkeit, Solidarität, Vertrauen, Miss-

trauen und wohlwollender Distanz und belegen ein hohes Maß an Selbstreflexion. Die Darstellung der 

erlebten Konflikte ist nuanciert und bezieht mit ein, dass sich einige Menschen in der Siedlung in mul-

tiplen Problemlagen befinden, die mitunter die Gemeinschaft belasten. Zudem vermitteln die Gesprä-

che in lebensnaher Weise die Wünsche und Bedarfe der Bewohner/innen. Einige der geäußerten Be-

darfe werden in den Empfehlungen aufgegriffen.  

Anhand der Befragungsergebnisse lassen sich zentrale Ressourcen und Defizite ausmachen.   
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Übersicht: Ressourcen und Defizite  

Ressourcen  Defizite 

Zentrale Lage und Verkehrsanbindung Gefährdungen /Störungen durch Individualverkehr  

Gute Infrastruktur im Nahbereich 
teilweise fehlende niederschwellige Beratungs- und 
Teilhabeangebote 

Eigener Garten und „eigenes“  Häusle Wunsch nach mehr friedlichem Miteinander 

hoher Grad an Solidarität 
Kumulation von Menschen in prekären Lebenslagen, 
Konfliktpotenzial 

familiäre und nachbarschaftliche Netz-
werke 

fehlende Steuerung und Vernetzung von 
Altenhilfeplanung und Sozialberatung  

Grünflächen im Nahbereich 
teilweise mangelhafter Zustand der Grünflächen, 
Missachtung Spielstraße  

Empfehlungen 

Zu Beginn der Untersuchung haben wir die Frage gestellt, welche Kriterien dazu beitragen, aus einem 

Stadtteil einen sozialen Stadtteil zu machen. Maßgeblich dafür sind das soziale Verhalten der Bewoh-

ner/innen, die Dichte und Verteilung der sozialen Infrastruktur und die Qualität der zur Verfügung ste-

henden Räume. Dies wird von den Ergebnissen der Befragung unterstrichen. So setzen denn auch 

die empfohlenen Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Miteinanders bei diesen Kriterien an. Die 

Empfehlungen, die sich aus der Untersuchung ableiten lassen, sind auf drei Dimensionen anzusie-

deln: (1) Die Durchmischung und Auswahl der Bewohnerschaft, (II) die Ausstattung mit einer nieder-

schwellig beratenden Infrastruktur mit Aufenthaltscharakter und (3) die Aufwertung des öffentlichen 

Raums.  

Übersicht: Empfehlungen zur Verbesserung des sozialen Miteinanders 

 

 

I. Durchmischung und Auswahl der Bewohnerschaft 

Es besteht eine hohe Identifikation der Menschen mit ihrer Siedlung. Für viele von ihnen stellen die 

Nachbarschaft und das solidarische Miteinander mit einzelnen Nachbar/innen eine große Ressource 

dar und sie handeln in hohem Maße sozial. Gleichzeitig sind mit einzelnen Nachbarschaften Konflikt-

potenziale verbunden und es wird der Wunsch nach (noch) mehr friedlichem Miteinander geäußert. 

Sowohl die Ergebnisse aus der Fragebogenerhebung als auch aus den Gespräche verweisen auf den 

Wunsch, mehr Familien, erwerbstätige Menschen und Studierende in der Siedlung einzuquartieren, 

um eine zu starke Konzentration von Problemlagen zu vermeiden. Eine stärkere soziale Durchmi-

I. Durchmischung und 
Auswahl der 

Bewohnerschaft

III. Beteiligungs-
projekt/e

„Gestaltung
Öffentlicher 

Raum“

II. Infokiosk/ 
Quartiersladen/

Beratung
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schung könnte auch dazu beitragen, das Image der Siedlung zu verbessern, das von den Bewoh-

ner/innen derzeit als stigmatisierend erlebt wird. Neben einer gezielten Belegungspolitik, die eine stär-

kere Durchmischung anstrebt, wäre auch zu prüfen, ob eine Form der Mietermitbestimmung als In-

strument eingesetzt werden sollte. Eine flankierende Maßnahme für einen (noch) qualifizierteren Um-

gang mit nachbarschaftlichen Konflikten – viele Konflikte werden durchaus von den Bewohner/innen 

selbst geschlichtet – könnte auch die Ausbildung von Streitschlichter/innen sein, die als erste Anlauf-

stelle und Bindeglied zwischen Mieter/innen und dem Freiburger Stadtbau Verbund eingesetzt wer-

den. Auf diese Weise könnte ein Mediationsmodell aufgebaut werden, das bei Nachbarschaftskonflik-

ten möglichst nah an der Lebenswelt der Bewohner/innen ansetzt. Die Zusammensetzung der Mieter-

schaft und die Etablierung von Strategien zum Erhalt des sozialen Friedens sind als ständige Aufga-

ben anzusehen, die zu einem möglichst frühen Zeitpunkt initiiert und dann verstetigt werden sollten.   

II. Infokiosk, Quartiersladen, Beratungs-Spot 

Die vielschichtigen, teilweise konfliktträchtigen nachbarschaftlichen Beziehungen, der Bedarf an leicht 

zugänglichen Beratungs- und Hilfeangeboten für verschiedene Belange sowie das bevorstehende Sa-

nierungsverfahren legen es nahe, eine Anlaufstelle anzubieten, die zu verschiedenen Anlässen auf-

gesucht werden kann. Sie sollte eine vermittelnde, beratende und kümmernde Funktion innehaben. 

Vorstellbar wäre eine Art Infokiosk, der bereits vor Beginn Sanierung installiert wird. In einer solchen 

Anlaufstelle könnten Informationen zum Prozess der Sanierung, Sozialsprechstunden sowie Beratung 

für Pflegebedürftige und Angehörige angesiedelt sein. Sie könnte als Informationsbörse dienen, Aus-

gangspunkt bürgerschaftlichen Engagements sein, bei bestehendem Bedarf ein Anwohner/innen-

Café, Spieletreffs, eine Verschenke-Regal, eine Pflanztauschbörse , einen Beschwerdebriefkasten 

oder ganz andere Aktivitäten anregen. Im besten Fall würde von einer solchen Anlaufstelle die Ver-

netzung zwischen institutionellen Hilfen und Ehrenamt/ informellen Hilfen erfolgen. Die Anlaufstelle 

sollte mit einer Person mit professionellem Hintergrund ausgestattet sein, die sich um Bewoh-

ner/innen-Belange kümmert.  Nach unserer Einschätzung sollte ein Infokiosk zu einem möglichst frü-

hen Zeitpunkt aufgestellt werden und die Möglichkeit bieten, sich in Anlehnung an die Bedarfe der jet-

zigen und zukünftigen Mieter/innen zu entwickeln und bei Bedarf zu verstetigen.  

III.  Beteiligungsprojekt/e „Gestaltung des Öffentlichen Raums“ 

Viele Bewohner/innen formulieren den Wunsch, dass ihre direkte Wohnumgebung im Zuge der Sanie-

rung praktisch und ästhetisch aufgewertet werden soll, ohne den Charakter der Siedlung zu stark zu 

verändern. Insbesondere an zwei Orten, nämlich am Spielplatz mitsamt seiner Umgebung inklusive 

der mittleren Straße und an den Grünflächen beim ZO, sehen sie Handlungsbedarf. Wir empfehlen ein 

Beteiligungsprojekt zur Gestaltung des öffentlichen Raums. Ein solches Projekt könnte in einer Balan-

ce zwischen Möblierung und naturnaher Gestaltung den Spielplatz zugleich interessanter und sicherer 

machen. Denkbar wäre z.B. eine als Mosaik gestaltete Möblierung (Tierfiguren als Bank, Mauerele-

mente, Wege), die eine Abgrenzung zum Autoverkehr herstellt und zugleich künstlerisch wertvoll ist. 

Robuste Sträucher, Unebenheiten und bewegliche Naturmaterialien sollten ebenfalls vorhanden sein, 

eine Wasserquelle ist wünschenswert (zum Konzept naturnaher Spielräume vgl. Kimpel 2018: 60-61, 

139-141). Es ist zu überlegen, wie die Spielstraße – z.B. mit Barrieren - stärker kenntlich gemacht 

werden kann. Für die Grünfläche beim ZO bestünde eine Möglichkeit darin, das Thema Gärten, das in 

der Siedlung in stark positiv besetzt ist, aufgreifen, um z.B. neben konventionellen Möblierungen 

Hochbeete, einen Weidenpalast oder Ähnliches aufzubauen. Ein Beteiligungsprojekt in mehreren 

Etappen könnte dazu dienen, das soziale Miteinander zu stärken und Anknüpfungspunkte zwischen 

alteingesessenen und neuen Mieter/innen zu schaffen. Ein weiteres denkbares Projekt wäre, einen 

Container aufzustellen, den Jugendliche selbst gestalten und für Freizeitaktivitäten nutzen können, 

wie dies beispielsweise im Rieselfeld im Hirschmattenweg der Fall ist. Die Voraussetzung dafür ist, 

dass ein solches Projekt von Jugendlichen nachgefragt und durch Jugendarbeit begleitet wird.    
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8.4 Fotodokumentation der Knopfhäusle-Siedlung 

Öffentliche Freiräume   

 

 

 
Platz vor dem ZO – Potenzial zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität 

 Baumschutzbügel auf dem Platz vor dem ZO 

 

 

 
Sanierungsbedürftiger Spielplatz  Sanierungsbedürftiger Spielplatz 

 

  

Beliebter Treffpunkt: Obstbaum auf dem Spielplatz   
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Private Grün- und Freiflächen   

 

 

 
Fehlende gärtnerische Gestaltung  Fehlende gärtnerische Gestaltung und Flächen für 

Abfallbehälter 

 

 

 
Flächenversiegelung im Bereich der Vorgärten  Flächenversiegelung im Bereich der Vorgärten 
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Durchgrünter Siedlungscharakter mit für Vorgärten 
untypischem Baumbestand 

 Durchgrünter Siedlungscharakter mit für Vorgärten 
untypischem Baumbestand 

 

 

 
Ungenutzte Rasenfläche  Fehlende Radabstellmöglichkeiten 

 

 

 
Bauhistorisch untypische Einfriedung  Bauhistorisch untypische Einfriedung 

 

 

 
Defekter Zaun an einem Vorgarten  Gartennutzung zwischen den Mehrfamilienhäusern 

  



Stadt Freiburg im Breisgau „Knopfhäusle-Siedlung“ 

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 
 
 

101 | S e i t e  

Straßenraum    

 

 

 
Unattraktive und nicht funktional gestaltete 
Gebäudevorzonen 

 Unattraktive und nicht funktional gestaltete 
Gebäudevorzonen 

 

  

Unattraktive und nicht funktional gestaltete 
Gebäudevorzonen 
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Bausubstanz   

 

 

 
Uneinheitliche Fassadengestaltung  Überformung der Gebäudefassaden 

 

  

Wohnungsleerstand aufgrund baulicher Missstände   

 
Soziale Einrichtungen   

 

 

 
Freiburger Tafel e.V. – Schlange vor der Lebensmit-
telausgabe 

 Potenzialfläche für Anwohner_innen Café 
 

 


